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Achte Sitzung
a iü ^ !), Qc't^l'ei- i 8<i4.

^ei«il,i,„g über o«, Bericht des !, Ausschusses,betr, dir Allerhöchste
Propositioii Nr, 1 wegen Feststellung und llntervcrtheilung der
Gruiidsleueihaupliumincu. — Berathnng über den Bericht bei
VI. Ansichusses, betreffend die Wahl einer Spczial^ Conuuifston
;ur Negutacktnug einer vollständigen Neorgnnifatiou oder Vcr!>
gung der Prouiiizial-Irreuheilanstalt ;u Siegburg. — Vcrathuug
über das Nefcrat oesselben Ausschusses,betr, dir au der Anstalt
zu Sicgburg nothwendigen Neubauten und Reparaturen — Vera-
lhung über den Bericht deß V. Ausschusses,betr, die Neorgani'
iation der Arinengcsctzgcbnng iu der Nheiupromuz, — Nachträgliche
Berathung über den bereits bei der Genera!> Debatte über die
linksrheinischenBczntsstraßen zur Sprache gelommenen Antrag,
betr. die Uebernahme der Slraßc rwn Stolberg nach Würjelen
auf den Be;irtestrllßcnionds. — Verathung über den Bericht des
VII. Ausschusses,betr, die Erhöhung des Varriercgcldc«für schwe¬
res Fuhrwerk ans Bc^irlsstraße». Beraihung über das Referat
desselben Ansschusscs, betr. die Streichung der dnrch größere
Städte führenden Straßcnstrecken uom Bcziilsstraßciietat. ^ Ne°
ferat dessctbcu Ausschitsses,betr die Bewilligung eines Zuschusses
uon 40l» Thlru. zur Instandsetzung einer Strecke auf der Cölu-
Trierer Nezirtsstraste. - (Äeiehättlichrs: Vcrlefnng und Geueh
migung uiehrrrer Adressen,— Wahl der ständifche'n Commission,
fuwic der auberordentli^ieü Uutcrsnchungs Conüuifsiou für die
Anstalt zu Ziegburg,

Der Marschal! eröffnet die Sitzung um w> , Uyr.
Das Protocoll der heutige» Sitzung fübrt der Abg.

">- Vexis,

Marscball: Wi'- begiimen zuerst mit der Vorlage,
°ttrcho„d die Festslelluug ilild Unterverlheiluug der Grund«
Neuer, Da der Bericht des !. Ausschussesgedruckt vorliegt,
und auch der Berathung iul Ausschüsseviele Mitglieder bei-
Vvohnt haben, fo würde es sich fragen, ob eiue allgemeine
^lsclisfiou gewünscht wird?

, Dies scheint nichl der Fall zn sein; dann lonnei: wir
gleich zur Berathung der einzelnen Paragraphen übergehen,
"Nd bei jedem Paragraphen würde ich schließlichdiejenigen
Herren, welche dagegen sind, bitten, sich zn erHeden.

Adg„ Referent Sckroeder: Der Ausschuß schlägt
l-4 unverändert55Ihnen uor, die Einleitung und die

^nzilnehuien, Sie lauten':
„Wir Wilhelm von Gocteü Gnaden.U'ünig von Pren

ßen «., verordnen aus Grnnd der ^. l) und l l des Ge-
fetzes vom ^l. Mai !«<N, detr. die anderweite Regelung
der Grundsteuer, ,ind im Perfolg des, Gesetzes vom W.
September l,^l>2, detr, die Aufhebung der Verordnung über
die periodischen Revisionen des l^rnndste,ler Katasters luden
Provinzen Rheinland und Westfalen vom ^>. October I«44,
in Abänderung der bezüglichenVvrschriften des Grundstener-
gesetzes vom 2!. Januar !Kü», nach Anhörung Unserer
getreuen Stände dieser Provinzen, was folgt:

^ach den Ergebnissen der stattgefnndenen Ermittelung
des Reinertrags der Liegenschaften wird die Grundsteuer Haupt-
snmnle gemäß 8- -'! des Gesetzes vom 2>, Mai !8<!l, betr.
die anderwcitc Regeluug der Gruudsteuel, festgestellt:

,,,. für die Provinz Westfalen auf......
!>„ für die Rheinprovinz auf........

Jede der beiden Provinzen hat die ihr hiernach zu¬
fallende Grnndsteuerhauptsnmme nach den Vorschriften dieser
Verordnung anfznbrmgen und dem Staate gegenüber mit
den durch das Gesetz festgestelltenEiuschräniuuge'uzu vertreten.

5. ^.

Die Verwaltung der den technischen Betrieb oes rheinisch-
westfälischen Gruüdsteuer Katasters betreffenden Angelegen¬
heiten bleibt auch in Zuluuft für beide Provinzen eine gc^
meinfchaftliche und lvirö unter der obern Leitung und nach
den Anordnungen des Finanzministers fortgeführt.

Zu dem Grundsteuer Deckuugsfouds tt'des Regieriings-
dezirks (^ ^ zu b. des Grundste,!ergesetzes uom 2l'. Januar
IeM1) ist vom !.Ia,inar I8<!5> ab'statt der seither gezahlten
I>2"„ nur > ^ 5,^ W^nndstener als Zuschlag zu"erheben.

Der Beitrag, welchen die Grundstenerpslichtigei' beider
Provinzen zn den kosten der Erhaltung des Grundsteuer-
Katasters, insbesondere der Erneuerung' der .^atasterlarten,
Flurbücher und Mutterrolleu, sowie der Berichtigung und
Vervollständigung der Parzellaruermessnngen zn leisten haben
G. 2 zn o des Grnndsteuergesetzes voni 2l.Ia,iuar l«^9),
wird ovm !. Januar !«<i5>'ab auf I "„ der Grundsteuer
festgestellt und fließt dem allgemeinen Katasterfonds zn,
welcher, wie seither, so auch künftig für beide Provinzen
gemeinschaftlichverwaltet wird,"

Marsckall: Ich ersuche diejenigen Herren, welche
gegell die Annahme der Einleitung nnd der z^. ! —4 siud,
sich zu -rh.-beu.

(Es erhebt sich Niemand.)

Sie sind angeuommen.

Abg. Referent Sckroeder: Die Aenderungen im 8-5
sind ans der Erwägung heruvrgcgangen, daß die Fassung
des Entwurfes eine Tautologie' enthalte; durch jeden Er¬
werb ist nämlich ein Eigenthu'mswechselselbstredend bedingt;
daher schlägt der Ausschuß vor, in der ?.Zeile „jenigen
und in der 8. und !». Zeile „in deren Eigenthums
Verhältniß ei» Wechsel eingetreten" zu streichen,
weil diese Worte überflüssig sind. Der tz. 5 lautet dem¬
nach also:

„Der Beitrag zu den durch die Fortschreibuug des Guter-
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Wechselsentstehenden Kosten t^. ^! zu ,1. des Grundsteuer
gesetzesvo,n ^1, Januar 1«^!H, wird, wie er bisher schon
geleistet ioordeu, auf den Betrag von <! Psg. für jede i,n
Kataster fortzuschreibendeParzelle festgestelltund ist von dein
Erwerber der Parzelle nach bewirkter Fortschreibung zu
entrichte,,,"

Marschall: Auch hier würde ich diejenigen Herren,
welche gegen den 5;, .'> uach dem Antrage des Ausschüsse?
sind/ bitten, sich zu erbebe»,

^Niemand erhebt sich,)
De ist angenommen.

Abg, Referent Tchroeder Im t>, ll, Zeile '> sino
zwischen „des - bei" cinzuschaiten senigen Reinertrags der¬
selben, der sich aus den"-, in Zeile K, „ermittelten" zu streik
chen, und statt dessen zn setzen „erfolgten", in Zeile I I das
Wort „Reinertrags" zu streichen, und statt dessen zu setzen
„Einschätznngeu „ach Knlturarten und «lassen ergieb!,"

Der i?, <i würde demnach also lauten:
„Die llnlervercheiluug der festgestellte,, Gruudsicuer

hanptsnmme» <^, 1, ans die einzelnen grnndstenerpflichiigen
Liegenschafteninnerhalb der einzelnen Gemeinden seder Pro
vinz erfolgt nach Verhältniß desjenigen Reinertrags derselben,
der sich ans den bei Ausführung destVesetz.esvom '.N.Mai
I^lN, beir, die anderweite Regelung der Grundsteuer uud
der dazu gehörige» Anweisung' für das Berfabren bei Er^
Mittelung des Rein Ertrages der Viegenschaften erfolgten
und in den Karten und Eiuschätzungsregisteru verzeichneten
Einschätzungen nach Kullurarten und «lassen ergiebt,"

Diese Fassung mußte dein ?. !^ gegeben iverden, weil
er in seiner ursprünglichen F-assuug eine Unrichtigkeitenthielt,
indem in den Eiuschätzuugsregistern nicb! die Reinerträge,
sondern nur die Tariftlassen eingetragen sind,

Marschall: Ich bitte diejenigen, ivelche dagegen sind,
sich zu erheben.

Der >-, li ift angenommen,

Abg, Referent Hchroeder Znul !;. / ist zn bemerken,
daß das letzte Alinea <i, welches lautet- „wegen vorgekom
mener Fehler bei den anfgesleillen Berechunngen" gestrichen
werden M. Der i;, 1 lautet demnach, wie folgt:

„Gegen das Ergebniß der Parzellar Einschätzung steht
den Grund Eigenthümern das Recht zur Erhebung vou Re
clcimatiouen zu

n,» wegen unrichtigen Amayes einzeluer l^riinostücke:
h>> wegen unrichtiger Augabe des Flächeninhalts derselbeni
c:) wege» »»richtiger Einschäyuug in die Klassen des Tarifs."

abgeordneter Limbourss : Ick bitte das Alinea >nli
ä. stehen zu lasse». Wenn Fehler bei den Berechnungen
vorgekommen sind, die den Vtenerpftichtigen zum 'Nachtheil
gereichen, ,'o iväre es nicht zu rechtfertigen, wenn diese des-
halb einen erhöhten ^teuerbetrag zahlen sollten. Daß solche
Berechuuugsfehler aber möglich sind, geht ans den Regie °
rnugsuorschlägeu selbst hervor, und ick weiß aus eigeuer Er
fahrnng, daß solche Fehler vorgekommen sind.

Abg. Referent Schroeder: Der Grund, aus welchem
der Ausschuß die Streichung dieses Alineas ,!. vorschlägt,
ist folgender. Die Berechnung der Reinerträge muß durch
die Kataslerbeamteu geschehen -, es ist das eine' sehr umfang¬
reiche und schwierige Arbeit; dieselbe ist noch nicht abge¬
schlossen,wie von den betreffenden Herren Fachmänuer» 'im

Ausschüsse versickert worden ist. Würde also diese Berech¬
nung stattfinde,, müsse», ebe das Reclamationsverfahreü
eingeleitet ist, so würde zunächst der Beginn des Reclama-
tionsverfahrens und der Abschluß des ganze» Abschätzung^
Werkes in die Ferne gerückt werden. Der zweite Grnud ist
der, daß die Reinerträge sich in Folge von begründet be
fnndenen Reclamationen ändern, z V. in Folge der Bcr<
setznng eines Grundstückes in eine andere Tar'ftlasse, und
daher glaubte die Eommiision zur Vermeidung der sonst für
die ttamsterbeamten erwachfendendoppelten Arbeit das Alinea
c! streichen zn müsse». Außerdem geschieht dadurch dem
Neckte der (Grundbesitzer kein Abdruck, weil im 5,:.'" gesagt
wird: Insofern jedoch »ach Beeudiguug des Reklamations
Verfahrens gegen die Parzellar Einschätzung in den anfge'
stellte» »e»e» Mutterrolleu Irrthümer ^n!>',i,. i>, « nud <>
eiltdeckt werde» ,ol!te», so bleibt deren Berichtigung vor
behalten. Berichtig,,»gen können also immer noch stattfinde,!
und ist der Weg, auf welchem dies geschehe»taun, gesetzlich
regulirt. Es ist souach kem »^ruud vorliaudeu, die I^ii. >i. ,,Re-
klamation wegen irrtbümlicker Berechnungen" stehen zu lassen.

<Abg. ^imbourg zieht in Folge dieser Vemertnng seine»
Antrag zurück,

Marschall: Wenn sonst nichts erinnen wird, so iß
der 5?. 'I nach der Fassung des Ausschusses augeuommeu.

Äbg. lieferen! Tcliroeder: (i» ^. " hat der Ans'
sckuß keine Veränderung vorgeschlagen. Derselbe lantet:

„Jede,» «ttrund Eigen! hümer ist ein Auszug aus dein
Einschätznngs'Negister, ivelcher die dem Ersteren gehörende»
Grundstücke mit Einschluß der grnndslenersreieu und der
unter eine» Morgen großen Hofräume und Hausgärte»
<i>, ! zn ,'l, nud'8. l des Gesetzes ooni '.'>, Äiai l,^<i!)
nachweist, durch den Bnrgerineisier lAinlmann) mit de,»
Eröffnen zuzustellei,, daß:

n> eine etwaige Neelamatiou biuileii vier Wochen pa'^
clusivischer Frist anzubringen sei',

l,) die «osten unbegrüudeler Reelamationen dem Recla-
manten zur ^asi fallen, und von demfelben im^ep
waltnngswege eingezogen werden ,oürden.

<^> die Gilterauszuge,' gleichviel ob eine Reclamation/,'.,
hoben sei oder nicht,»ach Ablauf der Reelamalionsfrw
dem Geineindevorstande unversehrt znrückzngebensei^^
widrigenfalls dieselben auf «oslen des «^ruudeig»'»
lbümers neu angefertigt werden würde».

Abgeordneter ^imbourg: Es hieß in dem 5. d, dak
jedem Grundeigenthümer ei» Auszug aus dem Einschätzung
register mitzutheilen sei. ^<b nun blos die Parzellen "^
zeichnet werden oder auch die «lassen, das ist nicht denlM
hier ausgedrückt. Ich möchte daher beantragen: in ^.
Zeile ^ hinter dein Worte „Grundstücke" einzuschalten- ,,»"'
der Klaffen."

Äbg. Referent Schroeder: Ick glanbe, wen» ""
Auszug aus dein Eiuschätziiugsregister mitgetheilt wird, !
ivird der Auszug auch die Tarifklasse» enthalten. We> .
der Auszug uicht mitgetheilt würde, fo müßte Jeder ^1
die Bürgermeisterei gehen, um zu sehen, in welche mc>"
die Grundstück eingetheilt sind,

Abgeordneter itimbourft: Die Worte „Auszug" u»
„Abschrift" haben verschiedene'Deutung. Um nun eine p^,
eifere Fassung ',,, ermöglichen, wänsche ich, daß gesagt wei" '
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,,Iedem Gr»,ideigenthüuier ist eme Abschrift ai,s den» Eiu-
!chätz»»gsregister'mitzutheile»."

Äbg, i)tefere»t Hchroeder: Es häugt dies znfamme»
>»il der Bezeichnung, die überhaupt bei Kataster Auszügen
gebräuchlich ist, Das, ivas aus deut Kataster mitgetheilt
'wird, n.'ird eben Auszug genamit: man bittet um einen
"Uszng aus dem Griindsteuer Kataster, welcher usuell deu
ganzen Inhalt der Mutterrolle ioiederzugeben bat,

Abgeordueter Verger Ich halte deu Borschlag
unter >-, für bedenklich uüd wünsche, daß derselbe gestrichen
werde, Da»» ivürde ich beantragen, daß über den richtigen
Empfang eine Bescheinigung ertbeilt werde, weil consiatirt .
werden iuuß, oaß der A»sz»g dem '^ruudeigenthiiiner über !
gebe» ist,

Abaeorbueler Vecfer Dieser Güterauszug, der den !
^rimdl'igeutbümeru mitgetbeil! ioird, enthält ebenso wie die !
Aüitlerrolle de» Namen der ^lur, der Parzelle, die Be
ucnuung der ^l»r
"e Klasse, Auf

abtheilimg, oeu Flächeninhalt nnd dann
>!>'Niud dieses Auszuges wird die Rolle

angefertig!, Wem, ein Herr Vorredner angibt, die Ans
züge tönnie» aus demselben Material angefertigt werden,
Woraus die l^üleranszüge gefertigt worden sind, so in das
^ebtig, cwer es erfordert eine bedeutende Mehrarbeit, Auf
^ruud dieser mitgetheilten Auszüge wird für die Mutter
l°lle ciue einfache'Abschrift gefertigt. Es würde nun eine
bedeutende Mehrarbeit erwachse», wem, die Gnterauszuge
°M Grundeigenthümern in den Handen belasten würden,
^s kommt aber noch hinzu, daß jeder Güterauszug nicht
s?nz vollständig ist, ioeil erst dann, wenn das Neelama
twnsverfahren ' beendig! ist, noä' umuckeS hineingetragen
Wird, ^ ' ''" "' '
Ui
3i

U'eistern zu erspare»

Abgeordneter Bersser: Ich ,ehe nicht em, >oarum
^e Rückgabe dieser Auszüge so uothiveudig sein soll, be
Ivnders auch, weil nicht zu erwarten ist, daß die Mehrzahl
^ zurückgebenwird, oder wenn dies geschieht, so sind sie in
"""» stch'v schlechten Zustande,

Abgeordneter Vecker: Ja, wollte darauf nur be
''Mm,' daß eiu großer Unterschied ist zwischenden Aus^
M«!, die den Hausbe'cher» mitgetheilt werden, nnd denen
lur die Bescher'der Liegenschaften, Es ist bekannt, daß es
^undeigenthümer gibt, die Hunderte von Parzellen besitzen,
^esttzer von .^nnderien von Häuserii würde es aber kaum
geben.

Weglassnng der
motioirt wor^Abgeordneter zii,«bourg: Die V.

. "-'Züge ist durch Herrn Berge'r vollständig i»»,,»».^^».>..
^"' Bon großer Wichtigkeit' erscheint es aber, daß der
^undeigenlhümcr ersehen kann, welcher Klasse die ihm ge-
senden Grundstücke angehöre».

Marschall: Gegen den tz. « sind zwei Einwände
rhoben. Ich vitte, zunächst bei der Debatte den Einwand
^ Herr» Abg, Limbourg, daß nämlich in der dritten Zeile

hinter dem Worte: „t^ruudstücke" die Worte eingeschaltet
werden sollen: ,,sowie deren Klassen" zn erörtern,

Abgeordneter Hores: Es ist dies stillschweigend
schon darin enthalten und muß auch darin enthalten sein.
Es scheint mir also überflüssig, wenn noch gesagt werden
soll, daß der Auszug die Klaffe enthalten soll.

Abgeordneter (3onhen Mir will scheinen, daß der
Ausdruck „Auszug" Alles enthält, was man nur wünschen
kann. Wenn es heißt, er bekommt eine» Auszug, so heißt
dies, er bekommt eine Abschrift der betreffendenPosition des
Einschätzungs Registers. Auf mehr kann man nicht An¬
spruch mache», der Auszug kann doch nichts Anderes ent¬
halten, als was eben in dem Einschätznugs Register enthalten
sein muß,

Abgeordneter Vleusch Es ist allerdings oorgelon^
men, daß die Klasse bei den Grundstücken „icht eingetragen
ist. Da ich diese» Mangel kennen gelernt habe, so bin ich
für den Antrag des Herrn ^imbourg.

Marsckall Es hat sick Niemand mehr über diesen
Gegenstand zu Wort gemeldet, wir könne» also darüber
die Discnssion schließen.

Das Amendement geht dahin: In dem l. Alinea des
8- 6 in oer dritten gedruckten Zeile hinter de» Worten
„gehörenden Grundstücke" die Worte „so wie deren Klasse"
einzuschalten. Ich bitte diejenigen Herren, die für diesen
Zusatz sind, sich zn erheben.

(Geschieht.)

Es ist entschieden die Minorität, der Zusatz ist ab
gelehnt.

Nun kommen wir zu dem Anstand, de» Herr Bergci
erhoben hat, daß nämlich der Absatz ^nd l. gestrichen lind
dafür gesetzt werde: „Ueber den richtigen Empfang ertheilt
der Grnnoeigenthümer eine Bescheinigung."

Abgeordneter Graf v. Nesselrode: Ich glaube,
daß es gänzlich»»erheblich ist, Empfangs-Bescheinigungen zu
ertheilen. Man muß doch zn den Behörden das Vertrauen
haben, daß sie die Termine notiren, durch die ^ocalblätter
deu Reclamationstenuin verkündigen und die Beendigung
derselben bekannt macheu werden. Der Antrag würde also
nur eine unnütze Schreiberei hervorrufen. Ich bitte also
den Paragraphen so beizubehalten, wie er von dem Nus>
schuß vorgeschlagen ist.

Abgeordneter Frhr. v, <?erde: Die Zustellung ist
zugleich die Insinuation, also ein Documenc darüber, daß
der Betreffende sie erhalten hat. Mehr braucht nicht gesagt
zn werden. Bei der Gebändesteuer heißt es auf der Zu¬
stellung „das Gebäude ist so und so eingeschätzt"und dar¬
unter steht der Insinuations-Vcrmert, welcher abgeschnitten
wird nnd als Beweis der geschehenen Zustellung für die
Behörde gilt. Dasselbe wird wohl mich bei Zustellung der
Auszüge aus der Grundsteuer Mutterrolle geschehen können.
Ich bin also der Ansicht, daß der Punkt «. im 8- 6 stehen
bleiben kann.

Abgeordneter Hores: Es ist schwierig, die Aus-
züge zurückerhalten zu köuueu; man bekommt sie bisweilen
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gar nicht, «der vielleicht sehr besckädigl zurück. Ick würde
also für den Borschlcn, des Herr» Berger stnnmen, daß
einfach eine Bescheinigung von den, Eigenthümer darüber
gegeben werde, daß'er'den Auszug erhalten habe. Die
Bescheinigung von dem Bürgermeister ausgehen zu lassen,
Hai Schwierigkeiten uud leicht dürften daraus noch weitere
Kosten erwachsen.

Abg. Referent Schroeder: Wenn ich den Antrag
des Herrn Berger richtig verstanden habe, so soll dadurch
die Rückgabe der GNtera'uszüge em für alle Mal ausgeschlos
seu werdeu; wenn also das Aniendement angenommen wird,
dann müßte auch Alinea I im tz. l5 in seiner Fassung uer
ändcrt werden, indem dieses mit dem t>. ^ zusainmeu'hängt.

Eiu Abgeordneter aus dem Slande der
Städte- Ich glaub«., daß der Autrag des Herrn Berger
um so mehr gerechtfertigt ist, und daß weun dir Behörde
jedem Einzelnen die Verpflicht,mg auferleg!, den ihm zu
geschickte» Auszug zurückzugeben und sie sich von ihm eine
Empfangsbescheinignng darüber geben läßt, sie ihm auch bei
der Ablieferung eine Empfangsbescheinigung ertheilen muß;
sonst tonnte es vortommeu, daß auf seine Kosten ein zweiter
Auszug angefertigt werden würde.

Abgeordneter Nerger: Ich glaube auch, daß im
8- l^. die Worte wegfallen müssen „und die Güter Aus¬
züge"

Marschall: Wenn Niemand welter das Wort
vcrlaugl, so würde ich die Diskussion schließen. Nach dein
Autrage des Herrn Berger würde die I.it. o, des tz. 8 zu
streichen sein; statt dessen würde es heißen: über den rich
tigeu Empfang dieses Auszuges ertheilt der Grnndeigew
thümcr eine Bescheinigung. Ich bitte diejenigen Herreu,
welche damii einverstanden sind, sick zu erbeben.'

(Geschieh!.)
Der Antrag ist angenommen.
Nun würde ich diejenige,! Herren, welche den Para¬

graphen 5 in der amendirten Weise annehmen wollen, sich
zu erbebe».

l Geschieht.!

Der tz. l- ist angenommen.

Abg. Referent Schroeder: Den 8- !», schlag! der
Ansschuß vor, in der gegebenenFassung beizubehalten. Der
selbe lauttt:

Gleichzeitig mit der Ausgabe der <>',üterauszügeist eine
Abschrift des Einschätzungs Registers nebst den betreffenden
Karten wahrend eines Zeilraumes uou mindestens 14 Tagen
zur Einsicht aller Betbeiligteu auf demjenigen Bürgermeisterei
(Amts) Bureau auszulegen, in welchem das'Gemeinde
falaster^Archiv aufbewahrt wird und, daß dies geschebe»,in

machen
jeder Gemeinde wiederhol! in ortsüblicher Weise belauitt zu

Marsckall: Ich bitte diejenigen, welche dagegen
sind, sich zu erhebe«.

Der 8. 9. ist angenommen.

Abg. Referent Schroeder: Beim tz. <>i. ist der
Ausschuß der Ansicht gewesen, daß die einzelnen Bestim¬

mungen unter i. und n. bleibe» luiinen-. zu >!>. sind nur
einige lleine Aenderungen oorgenomulen. l V. soll gauz ge
strichen werden. Die einzelnen Bestimmungen lauten:
„I. Einwendungen wegen nnrichligen Ansatzes einzelner

Grundstücke sind insbesondere zulässig:
!l) wenn in dein Güterauszuge steuerfreie Grundstücke

als steuerpflichtig eingetragen sind und umgesehn;
l>) wenn Grundstücke, welche wegen ihrer Benutzung

zn öffentlichen Ziveckeu ertraglos sind iß- 2. !i.
der Haupt ^Anweisung vom iil. Mai I>><!1), ein»
geschätzt und als ertragsfäbig iu den Auszug
übernommen worden find;

c) wenn Hanggärten, ,oelcke von der Gebäudesteuer
betroffen werden, desgleichen Hofräume nnier den
grnndstenerpftichtigenGrundstücken verzeichnetsind;

<i) wenn in den Güteranszügen Grundstücke aufgeführt
sind, welche dem ans dem Titelblatt verzeichneten
Eigenthümer nie!» gebore».

ll. Ausstellungen wegen unrichtiger Angabe des Flächen,
inhalts der in dem Güleransznge aufgeführten t^rund
stücke sind zulässig:

!>) wegen unrichtiger Uebernahme der in den Kataster-
mutterrollen angegebenen Flächeninhalte in die
Eiuschätzungsregister.

!') wegen »»richtiger Feslste»»»g des Flächeninhalts
der gegen die Uamstertarten »»d Mniterrollen
eiugelreteucn Berauderuugeu iu dem Bestände, be¬
ziehungsweise der Unigränznng der von der Grund¬
steuer tüüftig befreit bleibenden Viegeuschaftcn(8-
l. zn ->, und ^. l des (^ruudsteuergesetzes vom
,^I. Mai !«,!!);

c'> wegen unrichtiger Ermittelung des Flächeninhalts
der Grundstücke in der KatastermntterroUen selbst;

Bei Beurtheilung der Ricbtigteit der zn !>. nnd >'. ge¬
dachten Feststellung des Flächeninhalts sind diejenigen Be
stimuuingeu niaßgebend, welche für die Ausführung der dies'
fälligen Ardeile» erlasse» morde» sind."

Marschall: Ist dagegen etwas zn erinnern?
lHanse.»

Dann erkläre ick i>. ><>. l. nnd ll. für angenommen-

Abg. Referent Schroeder: Der Ausschnh schlägt zu
8. 10. tll. ->. vor, zwischen „der" und „Külturart" eiuzu'
schieben „zur Zert der Einschätzung vorhanden gewesene"',
von „sofern" bis zn Ende alles zu streiche», und statt dessen
zu sagen „spätere ^ultnrveräuderuuqen siuden leine Berück'
sichtigung"; so daß I.it. i>. lance» würde:
„!!!. Einwenduuaen wegen nnrickiiqer Einsäiätzniig sind z»"

lassig;
-<) >vege,i unrichtiger Aufnahme der zurzeit der Ei«'

schätzungvorhanden gewesenen «ulturart einzelncl
Grundstücke; spätere' Knltnrverändernngen finde»
feine Berücksichtigung."

Diese Fassung erschein! also corrccter nnd ans Bel-
idung von Mißverständnisse» bereckuei.Meldung

Marschall: Ick ^bitte diejenigen, sich zu erheb"»'
welche gegen die Fassung der I-.it. u. des 8- w, l!I. st"°

I^it. n. ist angenommen.
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Abg. Referent Sckrooder: 5 10 III. I^it. 1,., c. und ,l.
sollen unverändert bleiben. Sie lauten:

1>) „wegen unrichtiger Einschätzungin die Massen des Tarifs,
falls Reclamant für einzelne Grundstückeeine ab¬
weichende geringereBonität von der betreffenden Elast
sificationsmasse, oder aber behauptensollte, daß für
dieselben die von letzterer abweichendehöhere Bonitäts-
tlasfe nicht begründetsei;

o) wegen ungleichmäßiger Einschätzung einzelner Elassificc^
tionsmassen gegen andere speciellzu bezeichnende der
nämlichen Gemeinde -.

<1) wenn zwischenden in den Güterauszug übergegangenen
Angaben der Eiufchätzuugsregister und der Kätasterkartc
ein Widerspruchstattfindennnd als solcher nachziuveisen
sein sollte.
Zu Nummer l V". ist vorgeschlagen worden, dieselb e

ganz zu streichen, nnd zwar bernht dies ans der Streichung
M tz. ?^ welche genehmigtworden ist.

Marschall: Sind die Herren damit einver¬
standen ?

Der Antrag des Ausschussesist angenommen.

Referent Hchroeder: Als letztes Alinea ist der
Zusatz gemacht wurden:

„Jede Neelamation muß alle Neclamationsgründe
gleichzeitigenthalten."

Es scheint dies ein wesentlicherVerbesserungsvor-
lchlag zu sein, weil sonst bei den Grundbesitzern die
U'rthümlicheAnsicht auftauchen tonnte, daß für einen
icden Reelamationsgrund eine besondere Reelamation
Zugereicht werden niüsse, wodurch oas ganze Verfahren
"Ichwert würoe.

. Marschall Ich bitte diejenigen Herren aufzu¬
lohen, welche dagegen sind.

Der Vorschlag ist angenommen.

. Abg, Referent Sckroeder Zu ^. 11 ist ebeu-
Mls ein Amenoement gemacht, dahingehend, daß die
^ltgliedcr der Reclamations-Commission, welche durch
vie treisständische Vertretung geivählt werden, mu eine
-Person vermehrt iuerden sollen. Der §. 11 lautet demnach:

„Die Untersuchung der eingehenden Reclamationcn
"nd die Entscheidung darüber gebührt der für jeden
. ^ls zu bildenden Reclamations-Commission. Dieselbe
^'«ht unter dem Vorsitze eines hierzu von der Ne-
Mrung z» ernennenden Commissars ans sechs Mitgtie-
."'». von welchen vier von der treisständischen Vertre-
, .V gewählt, zwei aber auf den Vorschlag des Com-

"ars von der Regierung berufen werden.
^ ^'ür die Fälle einer dauernden Behinderung einzelner
gewählter Mitglieder der Reclamations-Commission sind
°n der kreisständifchenVertretung zugleich mindestens

zwei Erfatzmänncr zu ivähleu.
Die Beschlüsse der Commission werden nach Stim¬

menmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit gibt die
^umme des Vorsitzenden den Ausschlag,
ali ^ ^ Vorsitzendeder Commission beruft deren Mit-
^eder und bestimmt den Gang der zu erledigenden

Abgeordneter iiimbourst: Ich möchte bitten, das
Rcclamationsvcrfahren den Genieinden zn üherwcisen
und nicht derKreis-Coimnission, denn wer ist im Stande,
die Verhältnisse besser zn tcnnen, als die Mitglieder der
Gemeinde selbst. Auf der anderen Seite glaube ich
auch, daß das Recht der kleinen Leute besser gewahrt
wird durch die Gemeiudc-Behördeuselbst, als durch die
Kreis-Commission, indem die Kreisstände größtcntheils
aus Vertretern des großen Grundbesitzesbestehen.Wenn
die Gemeinde-Vertretung das Recht hat, Klassensteuer
zu veranlagen, Einguartiernngslast auszuschreiben, sv
glaube ich, wird es auch hierfür keine bessere Vertretung
geben, nm Allen gerecht zu werdeu, als die Gemeinde-
Vertretung.

Abgeordneter l),-. Wurzer: Ich bin dafür, daß
die Gemeinde so selbstständigwie möglich verfährt, aber
es handelt sich hier bei dem Reelamations - Verfahren
nicht darum, wie die Gemeinde eingeschätzt ist, sondern
wie sie zum Kreise steht. Ich nuiß mich daher gegen
diesen Vorschlag anssprechen.

Cs würde also nothwendig sein, daß der ganze
Kreis berücksichtigtwird, um zu eutscheiden, ob das
Grundstücknach dem vorgeschriebenenTarif in der rich¬
tigen Art bonitirt ist. Aber ich möchte Sie noch auf
die praktische Ausführbarkeit aufmerksam machen. Denken
Sie sich, daß in der Gemeinde .> oder 4 Leute berufen
werden sollen, die ihres Nachbarn Grundstück noch ein¬
mal tariren sollen, und es soll nachgesehenwerde», ob
in der Gemeinde Jeder das Grundstück zu hoch, oder
ob er es hoch genug eingeschätzt hat. Ich glaube.
Diejenigen, die mit dem Gemeindewesenbekannt sind,
werden es für unmöglich halten, daß sich uuparteiische
Leute genug finden, die das ermitteln; wenn es aber
der Fall wäre, so wird es doch nur zu Haß uud Un¬
frieden iu der Gemeinde führen, wenn dies Leute be¬
urtheilen sollen, die Rachbarsleute sind. Wenn aber
wie bisher die Kccisstände, die Kreis-Commissionendies
übernehmen, so wird die Sache leicht auszuführeu seiu.
Ich zweifle nicht, daß entweder durch die Ernennung der
Regicruug oder durch die Wahl der Kreisstäude teilte
in diese Reclamations-Commissionkommen, die tüchtige
Leute siud und mit den ganzen Verhältnissen des Kreises
bekannt sind. Diesen Leuten wird es leicht sein, in dem
einzelnen Mlle über die gegebenen Unterschiede zu
urtheilen nnd das Reclaniatioiisverfahren in der kürze¬
sten Zeit durchzuführen. Aber durch die Gemeinde
selbst würde keine unparteiische Beurtheilung der Sach¬
lage zu erwarten sein

Abg. Referent Hchroeder Hieine Herren! Ich
trete den Ausführuugen des Herrn Dr. Wurzcr voll¬
ständig bei, und erlaube mir nur noch hinzuzufügen, daß
eine einheitliche Entscheidung was gewiß der allge¬
meine Wunsch ist ^ nur dann erreicht werden kann,
wenn Einheit der Personen, denen die Entscheidung ob¬
liegt, innerhalb der Kreise stattfindet. Bei Durchsicht
der eiuzclucu Bestimmungen des ii. werden Sie finden,
daß der größte Theil der Gründe,' auf welche hin recla-
mirt werden kann, auch in der Stube entschiedenwerden
kann. In diesen Fällen aber ist es gewiß besser und
förderlicher, wenn in den Händen einer einheitlichen
Commission die Entscheidung liegt. Andererseits muß
aber auch die Regierung eine Garantie dafür haben,
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daß die Eiitsckciduugenrichtig aussalleu; daher will sie
eine Commission, die unter der Aufsicht des Commissars
ihre Entscheiduugeu trifft. Wie nothwendig dies ist,
ergibt sich schon z. B. ans einer Betrachtung der Bestimmung
8nb ». gemäß welch« ein als steuerpflichtigeingeschätz¬
tes Grundstück, aus einem der gesetzlichen Gründe als
steuerfrei reclamirt werden kaun.

In diesen Fällen muß die Staatsregicruug eine
Garantie für eine dein Gesetze entsprechende Entscheidung
haben, da der Steuerbetrag eines zur Steuerfreiheit
berechtigten Gruudstückes von dem Kontingente abgeht.
Diese Garantie wäre nicht gegeben, weun iuuerhalb
jeder Gemeinde eine nicht c'ontrollirte Reclamations-
Commission bestände; nur dann ist diese Garantie vor¬
handen, wenn eine Commission für deu ganzen Kreis
besteht, die unter der Aufsicht eines von der Regierung
ernannten Commissars ihre Entscheidungen fällt, und in
die Männer gewählt sind, deren Kenntnisseuud Charakter
eine richtige und unparteiische Entscheidung sichert.

Wie schwer würde es sein, in jeder Gemeinde die
geeigneten Personen zu fiudeu, abgcfchen davon, daß in
den meisten Fällen, diejelbcn gewissermaßen Richter in
eigener Sache sein würden. In dieser Beziehung näm¬
lich mache ich daranf aufmerkfam, daß das Coiitingent
der Gemeinden durch deu Ausfall der Entscheidungen
über die Reclamationen sich nicht ändert; daher die
Steuer, die iu /wlge einer Neclamation dem einen
abgenommen, den übrigen Grundbesitzein der Gemeinde
auferlegt wird. Dies Motiv, welches Herr I)i'. Wurzerfchon
hervorgehobenhat, ist ein sehr wichtiges, da der Egoismus
bei der Entscheidung über Reclamationen innerhalb der
Gemeinde eine bedeutende Rolle spielen würde.

So ist es also viel besser, Männer zu wählen, die
der Sache fern stehen, uud dürften aus diesem Gesichts¬
punkte betrachtet, die Gründe die scheinbar für die Ent¬
scheidung der Reclamationen innerhalb einer jeden Ge¬
meinde durch eine besondere Commission sprechen, eher
dagegen sein.

Abgeordneter Berster: Dem Antrage, das Recla-
mations-Verfahren in die Hand der Gemeinde zu legcu,
kann ich mich anch nicht ansthließcn. Es muß eine Ein¬
heit vorhanden bleiben, uud diese wird mir vom Kreise
selbst erzielt. Ich sehe außerdem die Nothwendigkeit
nicht ein, daß die Regierung bei Ernennung der Mit¬
glieder concurrire. Die Regierung hat ihrerseits kein
eigentliches Interesse für diese Reclamationen. Das
Interesse ist vielmehr bloß in der Gemeinde felbst vor¬
handen. Ich würde daher beantragen, dies zu streichen,
und die Wahl der kreisständischen ' Vertretung allein zu
überlassen.

Abgeordneter Schult: Ich schließe mich dem von
dem Herrn Vorredner und dem vou Herrn U'r. Wurzer
Angeführten vollständig an. Es fehlt jedenfalls in der
Gemeinde an der gehörigen Unparteilichkeit, um mit
Sicherheit auf das Vorhcmdcuseinvon Männern rechnen
zu tonnen, die die Grundstückedes Andern tarircn sollen.
Denn, wie ganz richtig erwähnt wurde, iu solchenDin¬
gen wird immer dem Einen gegeben, was dem Andern
genommen wird.

Abg. Referent Schroeder: Auf die letzte Be¬
merkung des Herrn Berger erlaube ich mir zu erwidern,

daß die Regierung allerdings tciu besonderes Interesse
bei der Cntscheidnng der Reclamationen hat, da die
Grundsteuer - Hauptsimimeu durch dic Cutscheiduugüber
die Reclamationen sich nicht mehr ändern. Ich glaube
aber, daß es im Interesse der Reclamnnteu liegt, der
Staatsregieruug nicht alle» Einfluß bei Entscheidung
der Reclamationen zu eutziehen, da, wie ich schon die
Ehre hatte, auszuführeu, ihre Einwirkung dazu angethan
ist, eine richtige Entscheidung im betreffende» Mlle her¬
beizuführen. Auch wird die Staatsregicruug daraus
bedacht sein, dnrcb Zuordnung technischer Beamten in die
Commissioneneine Erleicbtcrünq nnd Vereinfachung des
Verfahrens zu erzieleu.

Es betrifft das besonders die Fälle, in welchen z.
V. wegen nurichtiger Augabe des Flücheninhalts recla¬
mirt wird, wobei es zur Entscheidung auf technische Er-
mitteluugcu ankommt, die sofort geschehen tonnen, wenn
sachkundigeMitglieder in den Commissionen sind. So
glanbe ich also, wird ein nicht uubedeuteudes Gewicht
darauf zu legeu fein, einen Einfluß der Regieruug im
Reclamatiousverfahreu zu gestatte».

Marschall: Die Discussion ist geschlossen, da
sich Niemand mehr zum Worte meldet. '

Wir komme» zuerst zur Abstimmung über den An¬
trag des HerruLimbourg: daß die Commissiougewählt
werde nicht aus dem Kreise, souder» der Gemeinde über¬
tragen werden solle. Ich bitte diejenigen Herren, die
dafür siud, sich zu erheben.

(Geschieht.)
Es ist die Minorität, er ist abgelehnt.

Ein anderer Antrag des Herrn Berger geht dahin:
daß in der Commissionkeine Person sein soll, dic von
der Regierung gewäblt wird. Ich bitte diejenigenZerren,
die dafür sind, sich zu erheben.

(Geschieht.)
Auch dieser Nutrag ist abgelehnt.

Nun werden wir darüber abzustimmen haben: ob
die Fassung, wie sie Ihnen der Ausschuß vorschlägt,
cmger.ommeu wird. Ich bitte Diejenigen, die dagegen
sind, sich zu erhebe».

(Geschieht.)
Es ist angenommen.

Abg. Referent Schroeder: tz. I I Alinea 2, und
ebenso :!, 4 und 5> des Paragraphen ichlägt Ihnen der Aus'
schuß iu der Fassung des Entwurfs vor. Sie lauten:

„Für die Fälle einer dauernden Behinderung einzelner
gewählter Mitglieder der Reclamations. Commissionsind
uon der kreisstäudischeuVertretung zugleich mindestenszw"
Ersatzmännerzu wählen.

Die Beschlüsseder Commissionwerden nach Stimmen¬
mehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheitgibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag.

Der Vorsitzende der Commission beruft deren Mitglieder
und bestimmtden Gang der zu erledigenden Geschäfte.

Die Commissionselbst ist ohne Rücksichtauf die Zahl
der erschiene»«! Mitglieder beschlußfähig."
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Marschall: Ich bitte diejenige,,, die dagegen sind,
sich zu erheben.

Der Ansschußantrag ist angenommen.
Wir kommen zn 5. 12.

Abg. Referent Schroeder Znm i,. 12 schlägt der
Ausschuß vor, in Zeile ."> nnd ll die Worte „nnd anf vor-
gekommene Berrchnuugsfehler" zu streichen. Es bangt dies
zusammen mir der Streichung von I V zu 5. 10, ^cachdem
dieses weggefallen, muß dieser Passus auch fallen, 5, 12
soll also lauten:

„Sobald sämmtliche Neclamationen oorliegen, sind alle
diejenigen, welche sich auf den „«richtige,, Ausatz einzelner
Grundstücke ^. X» zn i.), auf dir unrichtige Angabe der
Flächeninhalte »5. ll»zu l!.> beziehen, übersichtlich zusammen¬
zustellen uud mit den erforderlichenllnterlagen der Kataster
mspection vorzulegen, u,n sie einer nähere» Prüfung zu
uuterwerfeu nnd, soweit sie als begründe, anzuerkennen sind,
deren Erledigung herbeizuführen, soweit sie aber „„begründet
erschauen, die zur Beurtheilung derselbenerforderliche,,Unter¬
lagen zn beschaffen, beziehungsweise die nähere Anstiinft
darüber zu ertheile,,,"

Marschall: ^ch bitte diejenigen, sich z» erheben, die
cs „icht aunehmeu wollen,

^!Geschieht,<
Es ist angenommen.

Neferent: Der 5, >3 ,oird Ihnen 00m Ansschussein
der Fassung der Negierunqs Vorlage znr Annahnie enipfohlen.
Derselbe soll lauten:

„Behufs Untersuchung der gegen die Einschätzung erho
denen Neclamationen (5. U» zu lU.) werde» in jedem «reise
durch die ReclamationsEommission selbst besondere Necla-
matiousbezirte gebildet, innerhalb deren je zwei Mitglieder
der Commission als Reclamations Deputation die Unter
suchuug der Necla,„atio„e„ zu bewirten und über den Befund
ein Gutachten abzugeben babeu.

Auf Gruud der einzuziehenden t^ntachten der Kataster-
mspection i^. I2< nnd der Neclamatious Deputationen,
Eventuell der oou den letztereu weiter «„zustellenden Unter¬
suchung uud Erörterung entscheidet die Eommission über die
angegangene,! Nrclamaliouru,

liegen die getroffene Entscheidung ist ein weiteres
Nechtsmittel uicbt' zulässig: jedoch steht es den, Neclamauteu
binnen einer präclusioischeu Frist oou zelm Tage» „ach Cm
pfang der Entscheidung frei, offenoare Unrichtigtriteu oder
Irrthümer iu derselben der Eommission nachzuweisen, in
welchem Falle die letztere eine nochmalige Prüfung der Re¬
klamation vorzunehmen „nd anderweitig darüber z„ e„t
scheiden hat.

In der Entscheidung ist zugleich festzusetzen, ob und
w wir weit der Rrclamaiit dir kosten der Rrclamation zu
nagen hat."

, Marschall: Ich bitte diejenigen, sich zu erheoen, dir
den t;. i:>, ,,^chs annehmen wollrn.

(Geschieht.)
Der «>. 13 ist angenommen.

Abg. Referent Sckroeder: Als 5. 14 wird eine
tl"nz nei'ie Fassung vorgeschlagen. Es sollen nämlich die
^ommissionsmitglieder' nach der neuen Fafsung auch in

den Fällen Tagrgrldrr erhalt », >oo sie leine Reisekostenzu
berechnen haben, also wo sie am Wohnorte Geschäftezu bc-
forgeu habe». Die Höhe wird norniirt nach den, «osten-
regnlatio 00m 2'». April I«',ll.

Der ^. 1^ lautet also:
„Dir Eommissionsmitglieder erhalten Tagegelder, resp.

Reisekosten, dirHöhr drrsrlbeu wird „ormirt nach den, Kosten-
regulativ von, 2-'). April 1,^:u!,"

Marschall: Wird Etwas dagegen erinnert?
(Pause.)

^. l 1 ist augeuouimen,

Abg, Nefrrrnt Hchroeder Zn <§. i.'> schlägt der
Ausschuß vor, Alinea I „,,d 2 beizubehalte», das 3. AIi„ea,
beginnend mit dem Worte „von" nnd schließend mit „be¬
wirten" ganz zn streichen. Der Ausschuß ging uämlich von
der Ansicht ans, daß es zweckmäßiger erscheine, die Hebung
ans Grnnd der neuen Eiuschmmug, wie in allen Gemeinden
der Provinz, gleichmäßig eintreten zu lassen, nicht aber nach
drr Bestimmung des Entwurfes.

sodann schlägt der Ausschuß zu H. ! «i vor, den zweiten
Satz, beginnend mit „für diejenige!," nnd schlirßrnd mit den
Worten „sein wird" zu streiche», und statt dessen zn sagen:
„sobald das neue Kataster fertig ist."

Drr Ausschuß glaubtr, daß dirsrBeräuderuug eiue volle
Berechtigung habe anfgrnommr,, zu werde», da bei Hebnngen
drr Grimdstener-Vummen nach Vertheilnng anf die einzelnen
Gemeinden anf (^rnnd des allen Katasters nothwendiger
Weise Härten entstehen müßten, indem die nrnrn Ein¬
schätzungenwesentlich von denen des bisherigen Katasters ab¬
weichen, sonach die Fälle nicht selten sein werden, in welcher
ein Grundbesitzer wesentlich weniger uud audrrr rrhrblich
mehr bczahlrn wrrdrn, als ihnen' nach den Rrsultatri, drr
neuen Einschätzung gebührt. Es ist daher riur Ausglrichung
nvthwrndig, Drr Änsschnß schlägt Ihnen „im durch die
dem 5. gegebrnr Fassung rinr Ausgleichung dirsrr Mißvrr-
hältnissr und gleichzeitig die Art ui,d Weise ovr, in welcher
dieselbe am zweckmäßigsten zn bewirte,, ist. Es müssen
selbstredend zn diesen, Zwecke vorher Ermittelungen statt¬
finden, und Listen angefertigl werden. Diese sollen vvn
den Bürgermeistern abgefaßt werden, Dieselben wrrdrn für
executorijch rrtlarl nnd der ^taats^Stener Empfänger wird
beanftragt, hiernach die Ausgleichungen vorznneh,nen.

In, H. 15 niüssen iu Folge des augeuommeueu Amen»
deinrnts zu tz. « dir Worte „und die Güterauszüge" weg¬
fallen. Ferner schlagt der Ausschuß die Streichung des 3.
Alineas vor; so daß der 5. 1-"» »uu lauleu würde:

Die künftighin als Flurbücher dienenden Abschriftender
Einschätzungsregister <5. !>> sind nach den Entschridnnge»
drr Rrclanialionsconimission, brzirhnugswrisr dru Ergrbnissei,
der durch die Katasterinspection angestellten Untersuchung
<!?. 12) zn berichtigen nnd durch die'Nachtragung aller seit
Anfertigung der ' Einschätzuugsregister stattgehabten Fort¬
schreibungenzu vrrvollstäudigrn.

Auf Grnnd drr solchergestalt brrichtigtru Eiuschätznugs-
rrgistcr sind dir nrnrn Flurbücher nnd Mnttrrrollrn der ein¬
zelnen Gemeinden jedes Kreises nach und nach in der zu
bestimmendenReihenfolge aufzustellen und von der Regierung
zu bestätige,,.

Abg. Becker: Ich glaube, meine Herren, daß, nach¬
dem Sie den Passus im H. « verändert haben, ^.e auch

6»
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das 2. Aliuea des ^. 15» ganz streichen müssen, das ist eine
nothwendige Folge davon. Die Güter Auszüge eristiren
nicht mehr, alsu könneil auch die Flurbücher und Mutter-
rollcn danach nicht mehr angefertigt werden; daher ist das
ganze Alinea 2 überflüssig.

Abg. Referent Hchroeder Ich glaube, daß der Herr
Vorredner insofern recht hat, als auch im 2. Alinea „und
Güterauszüge" gestrichen werden muß; aber das ganze
Alinea zu streichen, würde zu weit geben, denn ans Grund
der in Gcmäßheit des Reclamationsoerfahrens berichtigten
Einschätznngsregister muß die Mntterrrolle angelegt werden.
Wollen wir aber die Reclcnuantcn sichern, daß die berich¬
tigten Einschätzuugsregister dabei zu Grunde gelegt werden,
so müssen wir das Alinea 2 beibehalten, uud biu ich des¬
halb der Ansicht, daß dasselbe nicht gestrichen werden darf.

Abgeordneter Vecler Das Eiuschätzuugsregister ent¬
hält weiter nichts, als die Massen und die Reinerträge. Die
Guterausziige enthalten Alles vollständig, was die neue
Mutterrolle enthalten soll; auf Grund der Eiuschätzuugs-
registcr ist es unmöglich, Flurbücher uud Mutterrollen an¬
zufertigen. Deshalb ist das 2. Aliuea gauz zu streichen,
oder ihm eine andere Fassnng zu geben.

Abg. Referent Hchroeder: Ich bitte zu beachte»,
daß es im 2. Alinea heißt: „Ans («rund der solchergestalt
berichtigten Einschätznngsregister sind die neuen Flurbücher
und Mutterollen anfznstell'en." Der tz. soll daher weiter
uichts besage», als daß bei Anfertigung der neuen Mutter¬
rollen die berichtigten Einschätzungsregisicr zu Gründe ge^
legt werden sollen. Wir dürfen uichl überscheu, daß die
Berichtigungen, die in Folge der Reelamatiouen erfolgt sind,
nnn in die Einschätznngsregister eiugetrageu und aus diesen
iu die Mutterrolleu übertragen werde!, tonnen, deshalb müssen
wir bei der Streichung der Worte „uud Güterauszüge"
stehen bleiben.

Abgeordneter Iores spricht gleichfalls für den Wegfall
der Worte „und die tt'üterauszüge",

Abgeordneter Vecrer Wenn Sie damit ^geu wollen,
daß ans Gründ der berichtigten Einschätzlmgsregisler auchdie
bereits uorhaudcueu Flurbücher uud Mutterrollen sollen am
gefertigt werden, dann würde doch zu setzen sein, daß das
Flurbuch und die Mutterrollen danach zu berichtige» seien.
Eine A»fertig»»g danach ist unmöglich, weil darin die er¬
forderlichen Angaben fehle», eine Berichtigung tann nur er-
folge» n»d zwar anf Grund der berichtigte» Einschätzung^
register.

Abg. Refereilt Hchroeder: Der Schwerpunkt dieses
Alinea liegt allein in den Worten: „anf Grund der solcher¬
gestalt berichtigte n Einschätzungsregister.

Abgeordneter l^r. Wurzer: Ich stelle den Antrag,
den Passus so stehen zn lassen, wie der Ausschuß ihu vor
gefchlagen hat. Es bleibt ganz dasselbe, ob der Wortlaut
auch etwas verändert wird.

Abgeordneter Iores: Rack meiner Meinung würde
es eine richtige Folgerung sei», we»» wir hier wie in tz. 8
das Wort „Guterausziige" wegließen.

Marschall: So viel ich aus den verschiedenen
Meinungen entnehme, ist ein weiterer Autrag nicht vor¬
handen, als im ersten wie im zweiten Alinea des tz- 15
das Wort „Outerauszüge" zu streichen.

Diejenigen Herren, die sich dafür aussprechen, daß
das Wort „Guterausziige" gestrichen werde, wollen sich
erheben

(Geschieht.)

Es ist die Majorität.
Dann soll nach dem Antrage des Ausschusses das

letzte Alinea des 8. 15 gestrichen werden.
(Die Majorität entscheidet sich bei der Abstimmu»g

für Wegfall des letzten Alinea.)
Der ß. 15 ist mit Streichung des Wortes „Guter¬

ausziige" und des letzten Aliuea nach dem Vorschlage des
Ausschusses angenommen.

Abg, Referent Schroeder: Zu H. 16 hat der Aus¬
schuß folgende Aenderung vorgeschlagen:

ß. 16. Der zweite Satz, beginnend mit „für die¬
jenigen" und schließend mit den Worten „sein wird" ist
zu streichen und statt dessen zu sageu:

„Sobald das neue Kataster einer Gemei»dc fertig und
die Grundsteuer auf die einzeluen Besitzungen in der
Heberolle vertheilt ist, wird die Ausgleichung unter
den Beschern für das Jahr 1865, beziehungsweise für
diejenigen^ Jahre, i» welche,» vom 1. Januar 1865
ab die Steuer» »och nach Verhältniß des bisherigen
Katllstral°Reiuertragcs erhoben worden ist, bewirkt.

Zu diesem Behufe werden Rachwcifuuqeu der an
einzelne Besitzer .^i erstattenden und der von de» andern
nachzuzahlenden Belräge durch die Bürgermeister auf¬
gestellt, von den Gemeiude - Vertretungen geprüft, von
der Regieruiig für exemtorisch erklärt und durch die
Steuerklasse ausgeführt."

Der ganze tz. 16 würde demnach lauten:
„Bis zur Beendigung des Reclamatiousuerfahreus

gegen die Parzellarciuschälmnq nnd der Vollendung der
neuen Mutterrolleu (tz. 15» erfolgt die Nntervertbeilung
der Gemeindegrnndslnier - Hauptsnünne aus die einzelnen
steuerpflichtigen Liegenschaften,vom 1. Januar 1865 ad
nach den Unterlagen des bestehenden Grundsteuertatasters
der beiden westlichen Provinzen mit der Maßgabe, daß
d,c bisherigen Mutterrolleu, beziehungsweise biruudsteuer-
Heberollen, durch Änsscheionng der Kalcislralerträge von
den nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes
vom ^1. Mai 1861 der Grundsteuer tunftighiii nicht
unteruegeudeu Grundstücke» berichtigt werden Sobald
das nene Kataster einer Gemeinde fertig uud di. Grund¬
steuer nach dem wirtlichen Nei»ertrage auf die einzelnen
Besitzungen in der Heberolle vertheilt ist, wird die Aus'
glelchuug unter den Besitzern für das Jahr 1865, be¬
ziehungsweise für diejenigen Jahre, in welchen von dem
1. Januar 1865> ab die Steuer noch nach Verhältniß des
bisherigen Katastral - Nein - Ertrags erhoben worden ist,bewirkt.

Zu diefem Behufe werden Nachweisungen der au ein¬
zelne Besitzer zu erstattenden und der von de» andern
nachzuzahlenden Beträge durch die Bürgermeister aufge¬
stellt, von den Gemeiude - Vertretungen geprüft, von der
Regierung für crecutorisch erklärt und durch die Steuer'
Kasse ausgeführt."
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In welchen Gemeinden hiernach zu verfahren ist,
hat der General - Director des Katasters zu bestimmen.

Marsckall: Es würde sich auch hier fragen, ob
gegen die vorgeschlagene Fassung etwas zu erinnern ist?

(Pause.)

Das ist nicht der Fall. Der ß. 16 ist nach dem
-Vorschlage des Ausschusses angenommen.

Abg. Referent Schroeder: Zu §. 1? hat der Aus'
lchuß tciue Veränderung beantragt.

Derselbe lautet:
„Mit der Fertigstellung der neueil Mittlerrollen ist

die im tz. 26. des Grundsteuergcsetzes für die beiden West-
Uchen Provinzen vom 2t. Januar 1839 vorbehaltene
Revision der Katastral-Abschätzung der cultivirtcn Grund¬
stücke als ausgeführt uud beendigt anzusehen. Dagegen
'st die bereits begonnene geometrischeRevision durch Aus¬
führung der für' nothwendig erachteten und ferner für
nothwendig zu erachtenden Neumcssungscirbeiten fortzu¬
setzen und zn beenden.

Die zur Eintragung der Einschätzuugsresultate ge¬
brauchten, in den Archiven der Gemeinden aufbewahrten
Copicen der Katasterfluricirten sind als Nbschätzungs-Do¬
kumente zu den Archiven der Kataster-Inspectionen nach
u»d nach einzuziehen und durch neue Copieen der bei
letzteren beruhenden Originalkarten, nachdem dieselben auf
die Gegenwart berichtigt worden, zu ersetzen."

, Marsckall: Da nichts gegen den tz- t7 erinnert
wird, crckäre ich diesen Z, für angenommen.

.. Abg. Referent Hcliroeder: Zn S. 18 hat der Aus¬
schuß beantragt:
. Zeile 1 die Worte „dnrch die vorstehenden Ge-
mnimnnqen ^8 6—l6)' zu streichen, ebenso Zeile 3 das
^o« „einschließlich" uud statt dessen zn sagen: „werden
^mäß ^. »z des Grundgesetzes vom 21. Mai 1861 auf¬
gebracht: die übrigen Kosten."

Der ß. 18 würde demnach lauten:
»Die Kosten der angeordneten Parzcllar-Einschatzung

werden gemäß §. 6 des Grundsteuergesetzcs vom 21 Mai
7s ,1 aufgebracht; die übrigen Kosten der zur Unterver-
lheili,ng der Gemeindegrundsteuer-Hauptsummen crforder-
nchen Arbeiten, inglcichen der Erneuerung der Karten«
lop'eeu für die Gemeinde - Archive, der Berichtigung der
"nginaltarten auf die Gegenwart und der Nenmessungs'
""'Veiten sind, soweit sie nicht nach tz. 8 zu >». den Nec-
'awanteu zur Last fallen, auf den im tz. 4 dieser Verordnung
fZeichneten, nöthigenfalls durch zeitweilige Erhöhung des
^gestellten Zuschlags zu verstärkenden Fonds zur Erhalt
"">g des Katasters zu übernehmen."

Marsckall: Ist etwas dagegen zu erinnern?

(Pause.)

^. Diejenigen Herreu, die den tz. 18 iu der vorgelesenen
"^sstiug annehmen wollen, wollen sich erheben.

(Geschieht.)

Der tz. i« ist angenommen.

Abg. Referent Schroeder: Zu den s§. 19, 20
und 21 sind ieine Aenderungen beantragt, (Siehe Verb.
Seite 161 -1«>2).

Marschall: Findet sich gegen die W. 19, 20 und
21 etwas zu erinnern?

(Pause.)

Es hat Niemand das Wort verlangt, die §§. 19,
20 und 21 sind angenommen.

Jetzt würde über das ganze Gesetz abzustimmen sein.
Ich bitte diejenigen, die das ganze Gesetz, wie es

amendirt worden ist, annehmen wollen, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Das gauze Gesetz ist angenommen.
Wir können nnn die Adresse über den eben berathenen

Gegenstand hören.
Der Referent Schroeder trägt diese Ndresse »or

und wird dieselbe genehmigt.

Marsckall: Ich bitte nunmehr Herrn 1),-. Riegel,
das Referat in Betreff Sicgburgs zu erstatten.

Abgeordneter Referent Dr. Rieael verliest das
Referat des VI. Ausschusses, betreffend dir Wahl
einer Speeial - Commission zur Begutachtung der Volt,
ständigen Restauration oder Verlegung der Prouinzial-
Irrcn-Anstalt von ^ieqburq, event. Errichtung mehrerer
rheinischen Proviuzial-Irren-Nnstalten.

Meine Herren! Es liegt gleichzeitig ein Bericht
(S. Verhdl. S. 2?',—80) der Verwaltungs-Commission
vor; nnd da in diesem Berichte der Standpunkt, den
die betreffende Commission einzunehmen hat, etwas scharf
markirt ist, so erlaube ich mir, auch diesen Bericht der
hohen Versammlung vorzulesen. (Vergl. Verhandl. S.
280^81.) ''

(Geschieht.)

Gleichzeitig ist ein Promemoria des Herrn Geb,-
Nath Nasse (Verhdl. S. 281-2!»?) beigefügt worden,
nnd da dasselbe den Mitgliedern der Versammlung im
Druck vorliegt, so erlaube ich mir kurz auf einzelne
wesentliche Momente anfmertfam zu machen. Es gebt
ans dem Promemoria heruvr, daß die Anstalt an zwei
wesentlichen Gebrechen leidet.

(Unterbrechung.)

Abgeordneter Grafv.Tpee: Dieses Promemoria
befindet sich in den Händen der einzelnen Mitglieder;
es wird daher Wohl nicht nöthig sein, darauf noch zu¬
rückzukommen.

Marschall: Ich glanbtc, daß Sie in die Dis-
cnssivn eingehen wollen, ob Überhaupt diese durchgreifen¬
den Veränderungen gemacht werden folleu, und ob Sie
jetzt schon zur Anbahnung derselben die nöthigen Fonds
bewilligen wollen. Der Ausfchuß schlägt vvr, den Weg
der Information einznfchlagen über diese Frage, die
beim nächsten Landtage näher an uns herantreten wird,
nnd zwar soll nicht eine Commission neben unserer jetzi¬
gen Commission, sondern gleichsam ein Ausschuß zur
Verstärkung der jetzigen Commission gewählt werden.
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Sie sehen aus dein Schreiben des Herrn Negiernngs-
Commissars, daß er sich gegen unsere Cummissarein der
Majorität befindet. Zn den Berathungen, die dann er¬
folgen sollen, sind also jetzt schon bestimmteMitglieder
zu wählen, die sich mit unseren Commissaricu und mit
dem Director der Anstalt, nicht mit der Commission als
solcher, wo die Regierung die Majorität hat, in Ver¬
bindung setzt, um uns daun später die erforderlichen
Informationen zu gebeu. Wir brauchen alfo das Pro-
memoria wohl jetzt' nicht zu hören.

Abgeordneter lir. Wurzer: Meine Herren! Ich
habe im Ausschuß uud iu einem nachher uoch versammelten
besondernAusschuß meine Grunde vollständig dargelegt,
wärmn ich gegen die besouoere Lomnnssion bin, und will jetzt
nur noch auf einige im Referat vorkommende factisthe
Irrthümer aufmerksam machen. Es wird darin behauptet,
daß erst jetzt die Unzulänglichkeit der Einrichtung vo»
Siegburg an uns neu herantrete. Ich glaube, seitdem
ich die Ehre habe, Mitglied des Landtages zu seiu, ist
diese Unzulänglichkeit iu jeder Scssiou zur Sprache ge¬
kommen, und siud die Mittel zur Abhülfe angebahnt
wordeu, die Sache zieht sich schou seit 1<) Jahren hin,
Ferner fußt der Ausschuß darauf, daß der Director der
Anstalt eine solche Commission heantragt habe. Aus
dem Schreibet: des Direktors werden Sie ersehen, daß
allerdings der Director diese» Vorschlag gemacht hat,
aber in'der Mciuuug, der Landtag werde dieser Com¬
mission die Vollmacht geben, schon bevor der Landtag
wieder zusammen komme, etwas Vestimmies zu unter¬
nehmen uud ausznführeu. Ich habe ihm gesagt, der
Landtag werde sich uicht darauf einlassen, der Commission
diese Vefugniß zu ertheilen. Erst der nächsteLandtag
werde genehmigen; der werde sich freie Hand behalten,
das ihm vorgelegte Projeet zu prüfen. Darauf ist der
Director von dem Vorschlage abgegangen.

Was eudlich die Ausführung des'Herrn Htarfchalls
aulangt, fo beruht auch diese theilweise auf einem
Irrthum. Der Präsident ist nicht iu der Majorität.
Die ganze Commissionbesteht aus 4 Mitgliedern, dein
Mediciualrath, den beiden Mitgliedern der ständischen
Commission,denen der Ansialts-Director als berathendes
Mitglied beigegeben ist. So lange ich die Chre habe,
Mitglied dieser Commission zn sein, ist es niemals zn
liner Abstimmung gekommen. Bei Gegenständen medi¬
zinischer oder technischer Ratur, gab die Meiuuug des
Directors oder Technikers den Allsschlag. Wenn es sich
nm Sachen der Zweckmäßigkeithandelte, so hat die
Commissionznsammen beratheu; wer in der Majorität
oder Minorität dabei blieb, war gleichgültig, denn die
Sache mußte hier auf dem Landtage zur Cntscheidung
kommen,und da batten die Commissions-MitgliederGe¬
legenheit, ihre Meinung zur Geltung zi, bringen. Es
handelt sich einfach darum, daß die ständischenCom-
missanen hier die Sachen mit den Pro's uud ccmtra's
vortragen, die dort zur Berathung gekommensiud; Sie
werden dein Einen oder dein Andern beitreten. Es
handelt sich nur darnm, ans dem kürzesten und einfach¬
sten Wege das Material zu beschaffen. Der Director
Rasse, welcher von dem Gesichtspunktausging, daß die
Commission mit einer weitgehenden Vollmacht betraut
werden würde, hat auf meinen Rath die Ernennung
der Commissiondaher fallen lassen.

Abg. Referent l)r. Niestet. Ich erlaube mir
Herrn !)r. Wurzer zu bem'erkcu, daß ich feit drei
Iahreu Mitglied des Landtages bin und jedesmal dem
Ausschüssesür Siegburg zugetheilt wurde. Wie mir
bekannt geworden, und die Anträge, die Seitens der
Verwaltungs-Direction auf Verbesserung gestellt wurden,
uicht alleiit vom Ausschuß befürwortet, sondern auch der
Landtag bat demselben immer Gehör geschenkt. Ich gebe zu,
daß bei der Prov.-Austalt Siegburg eiu wesentlicher
Fehler vorgekommenist, nämlich der, daß immer nur
specielle Zwecke ins Auge gefaßt wurden, aber nicht ein
vollständiger Plan zur Regeueration der gauzeu Anstalt.

Was den zweitem Puutt des Herru Vorredners an¬
geht, so glaube ich denselben berichtigen zu töuuen Die
Initiative zu dein Autrage geht nicht vvn dein Director
der Aw'talt aus, soudcru'lvie aus dem Schreiben ersicht¬
lich ist, voit der Verwaltliugs-Commission.

Was den dritten Punkt aubetrifft, so erlaube ich
mir die Vemerkung, daß weuu bis jetzt bei der Vcr-
waltungs - Commifsiou, die ans 4 Mitgliedern besteht,
eure solche Meiuungsdisferenznicht vorgekommen ist, daß
eine Stimme den Äusschlag gegehcn'hätte, doch der
Fall eintreten kann, daß eine Meiuungsverschiedeuheit
sich noch geltend macht.

Abgeordneter Simons: Ich beehre mich, ein
von Ä! Mitgliedern unterschriebenes Amendement der
hohen Versammlung vorzulegen. Es enthält dasselbe
keine Abänderung des Äusschußantrages, fouderu es
will vielmehr dcus'elben in anderer Form, weiter ausge¬
führt uud näher präcisirt wiedergeben. Ich glaube,
dem hohen Landtage liegt die driugeude. Pflicht oh, vor
der Peschlusmahmeüher'eine Frage, die so große Opfer
von den Vewohnern fordert, vorher die sorgfältigsten
ortlichen Untersuchungen zu beschließen,uud dies hat die
Mitglieder, welche dies Amel'.dement uuterschriebeuhaben,
auch bestimmt, dein Antrage des Ausschussesbeizutreten.

Das Ameudement lautet wie folgt-
„Der Prov-Lcmdtag wvlle aus' seiner Mitte eine

Cvmmissionvou <! Mitgliederu wählen nud ihr die Be¬
fugnis; beilegeil, sich stach ihrem Ermesseu auf Kosten
der Proviuz durch Hiuzuziehuug eiues qualificirtcu Arz¬
tes uud eines geeignetenBantechuikers mit gutachtlichen
Stimmen zu ergänzen. Diese Eommissiou wird sin)
mit der Verwaltungs - Cvm»iissiouiu Verbindung setzen,
über den Antrag eiue örtliche Uutersuchung voruehmen,
eventuell die vorliegende Frage in besonderer Couferenz
iu Erwägung ziehen, ihr separates motivirtes Gutachten
erstatten, und demselben die Gutachten der zugezogenen
Sachverständige» anschließen.Es wtrd dieser Cvmmission
überlassen, zn ihrer besseren Information Irrenheilaw
stalten des Inlandes, und wenn sie es für angemessen
findet auch des Auslandes auf Kosten der Provinzen w
Äugeufcheinzu nehmen.

Abgeordneter Bremist. Wie Sie eben uernoM-
meu haben, habe ich dieses' Amclldement mit ullterschrl^
beu und kann selhstredend,das, was ich in dieser Saw^
vorzutragen habe, sich mir au das anschließen, was dcl
geehrte Vorredner bereits bemerkt hat. Es sind »m
iiämlicl) in den letzten Tagen verschiedeneDenkschriften
zugcgaugen vou Äerzteu des Regierungsbezirks Coblenz,
eine'des' Negierungs-Medici lalr'athes l)>-. Waldan, we
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aufs allerdringendste die Bitte an den hoben Landtag
gestellt wissen möchten, die Frage doch ja nickt zu über¬
eilen, das beißt, alle die Bedeuten in Erwägung zu
ziehen, die sich bei der Frage auswerfen, ob ein so be¬
deutender Betrag für die Erweiterung der Anstalt Sicg-
burg aus provinziellen Mitteln bewilligt werden solle.
Ich kann selbstredend die Denkschriften hier nicht ganz
verlesen, aber ich halte mich verpflichtet Ihnen mitzu¬
theilen, daß dieselben im wesentlichen darauf hin¬
weisen, möglichst dahin zu Wirten, daß siegbnrg nicht
in der Weife ausgebaut und vergrößert werde, wie von
dem Director der Anstalt gewünscht wird, sondern daß, -
wenn mich mit größeren Opfern, — in den Regierungs¬
bezirken neben und mit den setzt bestehenden Pflege-
Anstalten auch Irren-Anstalten verbunden würden.
Die Aerzte weisen daraus hin, daß die Pflege-An¬
stalten, sich mir als Detentionsanstalten darstellen.
Daß also ein eigentliches Heilverfahren in Bezug auf
die Krankheit, die das einzelne Individnnm in die
Anstalt gebracht hat, in dieser Austalt nicht mehr statt¬
findet, sondern daß nur dann, wenn außergewöhnliche
Krankheitsfälle vorkommen, der am nächstenOrte woh¬
nende Arzt zugezogen wird. Es wird ferner darauf
hingewiesen, daß man bei dem großen Andränge der in
die Heilanstalt Siegbnrg aufzunehmenden Kranken fehr
rasch geneigt ist, Individuen für unheilbar zu erklären,
um sie nur ans dem Heilverfahren weg und in die
Deteutions-Anstalt, genannt Pflege-Anstalt, unterzubrin¬
gen, und daß, trotzdem hier ein eigentliches Heilverfahren
M der Anstalt gar nicht stattfindet, dock, immer Fälle
vorkommen, daß Leute ans der Pflege - Anstalt geheilt
entlassen werden, obgleich ein eigentlichesHeilverfcchren
bezüglich der Geistes-Krankheit 'gar nickt mebr stattge¬
sunden hat. Dicfe Gutachten, meine Herren, sind sehr
ausführlich, und würden ein fehr vortrefflichesMaterial
>ür die zu erwäbleude Eommifsion fein, der ich sie gern
zur Disposition stelle. Diese Gutachten haben aber ge¬
wiß mich für nns den Effekt, daß wir den Anträgen
"'s Ausschusses,,^8p. dem weiter gehenden Antrage dcr
von den Mitgliedern, die Herr Simons genannt hat,
gestellt worden ist, beistimmenmüssen. Es'ist i'ehr wohl
Zu überlegen, ob es gerathen ist, ein so großes Kapital
auf einen Platz zu verwenden, der nach den Ansichten
der Aerzte ganz uud gar nicht geeignet ist, dasjenige zu
erreichen,was er seinem Zwecke nach erreichensoll, und
N stimme den Ansfübrnngen des Herrn Vorredners
Simons bei: Sie wollen beschließen, daß eine besondere
Kommission gebildet werde. Es ist dabei ganz gleich¬
gültig, von wem der ursprüngliche Antrag, eine solche
Immission zu bilden, ausgegangen ist^ ob das der
^neetur der Anstalt gethan' hat 'oder nicht, — wenn
?w der Meinuug sind, daß zn Ihrer Information,
damit 2ic definitiv und bestimmt in der Sache entschei¬
den tonnen, das nöthige Material gesammelt werden
M, dann kommen Sie von selbst zn dein Resultate,
"aß eine solche Eommifsion zu bilden ist.

Marschall: Verlangt Niemand mehr das Wort?

(Pause.)

Die Discussion ist geschlosseu.
Der Ausfchuß wird mit diesem Verbesserungsvor-

'chlag, der dasselbeenthält, wie dcr Autrag des Aus¬

schusses, uud nur etwas präciser gefaßt ist, wohl einver¬
standen sein?

Abgeordneter Graf v. Hsiee: So habe ich ihn
wenigstens verstanden; mir scheint auch, es ist dasselbe,
was der Ausschuß beantragt bat, nur besser ausgedrückt.

Abgeordneter Simons: Der Vorsitzende und
mehrere' Mitglieder des Ausschusseshaben ihn ja unter¬
schriebenund ihr EinVerständnißbekundet.

Marschall: Also ist der Antrag verständlich.
Oder soll ich ihn noch einmal vorlesen?

(Ruf: Reiu!)

Dann bitte ich diejenigen Herren, die für diefen
Verbesserungs-Antrag sind, sich zu erheben.

(Geschieht.)
Er ist angenommen.
Ich bitte' die Herren, sich in der Pause, die wir

nachhermachen werden, darüber gegenseitig auszusprechen,
wen sie wählen wollen, indem wir am Schlüsse der
Sitzung die Wahlen vornehmen werden.

ReferentDr. Wurzer verliest das Referat in Betreff
der in der Anstalt Siegburg nothwendigen Reparaturen.

Der Ausschuß beantragt:
1) Den Betrag von 1UM» Thlr, für die Aus¬

führung der Wasserleitung in Siegbnrg bewilligen
zu Wolleu.

^) Zur Aulagc der neuen Küche in der Irren-Heil¬
anstalt zu Siegbnrg oen Betrag von 4500 Thlr.
bewüligen zu wollen.

Abgeordneter v. d. Heydt: Ich stelle den An¬
trag, daß die Bewilligung dieser Gelder abhängig ge¬
macht werde von der Zustimmung derjenigenEommifsion,
welcheSie in der Angelegenheit wählen werden. Wir
haben in den letzten Jahren für Siegburg fo viel Geld
bewilligt, von dem es wenigstens zum großen Theile
heißt, daß wir es unnütz verausgabt haben! Ich habe
mich in der That erschreckt, ans der vernommenen Mit¬
theilung zu höreil, daß die dringende Ausgabe, für
welche jetzt die Mittel verlangt werden, dazu dienen foll,
um nur die Anstalt für Menschenbewohnbar zn machen!
Das ist denn doch eine Sache, die die Verwaltnngs-
Eommifsion, die Regierungsbeamten fowol als die Herren
Eommissarien des Landtags schon längst hätten in Er¬
wägung ziehen müssen. Ich fmde darin eine Schmach
für unsere Provutz und für dieses Haus, wenn wir es
dulden sollten, daß die Anstalt sich in einem Znstande
befinde, daß sie, wie man sagt, für Menschen erst bewohn¬
bar gemacht werden müsse, nnd namentlich für solche
arme Gcfchöpfe! Dann ist cs um so mehr nothwendig,
daß die besprocheneEommifsion dabei nutwirke und be¬
vor wir daher wiederum eine so große Summe von
16,0N0 Thalern bewilligen, stelle ich den Antrag, die
Ausführung der projectirten baulichen Anlagen ab¬
hängig zu machen von dcr Zustimmung der zu wählen¬
de,» Commisfare.

(Lebhaftes Bravo.)
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Marschall Meine Herren, die Sache gestaltet
sich bei näherer Betrachtung doch einigermaßen milder.
Sie müssen bedenken, es ist ein Wechselin der Direktion
eingetreten. Das frühere Siegbnrg war so zu sagen
ein'Schoostind des damaligen Direetors, und ich hätte
schon jetzt dem Herrn Berichterstatter, als er sagte, daß
es ganz neu sei, daß man diese Uebelständein Anregung
bringe, — so hätte ich ihm sagen können: der Landtag
hat allerdings von Uebelständeu gesprochen vis-lr-vi«
dem alten Direetor; d.-.gegen hat aber immer der Direetor
gesagt, nein, es muß so und so verbessert werden, so ist
es gut. Jetzt haben wir aber einen neuen Direetor,
und der sagt, das System taugt nichts, es muß geän-
dert werden. Um uns nur willfährig zu machen, sind
vielleicht doch — nnd zwarmit auf Kosten unserer Herren
Commissarien— die Ausdrücke,die wir über den'übeln
Zustand der Anstalt von dem Direetor in seinen ver¬
schiedenen Eingaben gehört haben, etwas sehr scharf.
Ich möchte da doch eigentlich unsere Herren Commissarien
in Schutz nehmen. So schlimmwird'es wohl nicht aus¬
sehen, was wir auch von eiuigen Herren gehört haben,
die sich Siegburg angesehen haben, und die'zu der Ueber¬
zeugunggetommensind, daß es wirtlich nicht so schlimm sei,
wie der Direetor gesagt hat, gesagt hat er es wohl mehr,
um uns gleichsam einen Sporn zn geben, das ganze
System zu ändern. Indessen habe ich' für meine Person
nichts dagegen, daß wir dem Amendement des Herrn v.
d. Heydt beistimmen nnd sagen! wir machen^die Be¬
willigung abhängig von der Zustimmungder Commission.
Ich gebe aber nnr anheim, ob Sie diese beideu Dinge
nicht trennen »vollen. Nach meiner Ueberzeugung —
nnd vielleichtwird einer der Herren, die sich jetzt die
Sache näher angesehenhaben, darüber Auskunft gebeil
ist die Sache wirklich nicht so schlimm, daß es eine
Schmach für uns, nnd namentlich flir die Commission
genannt werde, und daß die Anstalt nl Siegburg ein
für Menschenunbewohnbarer Ort sein sollte!

Abgeordneter Gontzen: Ich setze voraus, daß der
Hr. Abg. v. d. Heydt uicht die Absicht gehabt hat, der
Commission ein gewisses Mißtrauens - Votum zu geben.
Ich glaube, ein solches Mißtrauensvotum wäre unge¬
rechtfertigt. Die Commifsion hat stets, wenigstens wäh¬
rend der drei Sessionen, wo ich die Ohre hatte, Mitglied
des Landtages zu sein, von großen Unzuträglichkeiten
lu der Anstalt gesprochen, sowohl in Beziehung auf die
Eiurichtuugeu, als auf die Räumlichkeit. Der Provin-
zial - Landtag hat leine Veranlassung genommen, auf
Grund der Gutachten des Ausschusses'derartige Verän¬
derungen eintreten zu lassen, wie sie heute vorgeschlagen
sind, und ick glaube wenigstens hat es auf mich diesen
(Andruckbeim ^escu des Promemorias gemacht — daß,
wenn auch Vieles zu ändern ist, womit auch uusere
Commissionstets einverstanden war, die Sache doch in
ciuem Lichte vorgetragen wird, nm es uns nur recht
plausibel zu machen, daß das Alte nicht mehr beibe¬
halten werden könne; und wenn man Neues will, so ist
es ja gang und gebe, daß mau das Alte recht schlecht
macht! Deshalb glaube ich auch, daß selbst iu dem
Promemoria des Hrn. Direetors die zum Theil sehr
scharfen Ausdrücke etwas gemildert werden müssen, und
ans dem Wnnsche zu erklären sind, daß an Stelle des
Unvollkommenenetwas Besserem hergestelltwerden möge.

Abg, Referent l>,-.Niestet: M. H., ich war vor einigen
Tagen m Gesellschaftmehrerer geehrten Mitglieder der
hohen Versammlung in Sicgburg, und muß mich freuen,
Ihnen sagen zu können, daß nicht allein auf mich, son¬
dern auch auf die auderen Herren die Anstalt den Ein-
drnck gemacht hat, daß sie in einem so desolaten Znstand
doch nicht ist. Mihstände sind allerdings da, und will
chrer mit wenigen Worten Crwähnung thnn. Es haben
sich insbesondere einige der Gesundheit nachthcilige Ein-
flüsse erwiesen. Dazn gehört u. A., daß der Wasser¬
abfluß ein ungeeigneter ist, daß die Appartements nnd
dre Dünggrubc uicht entsprechend angelegt sind. Das
sind aber meines Crachtcns keine so wesentlichenGegen¬
stände, wenigstens nicht Gegenstände, die solche bcdeu-
teude Snmmcn zu ihrer Beseitigung erfordern In
Betreff der Verlegung der Küche, 'die 'zu 4,'M» Thaler
uormirt ist, glaube ich auch, daß da wenigstens noch ein
Drittel erspart werden könnte. Die Verlegung der Küche
ist allerdings nothwendig, und wäre eine wesentliche
Verbesserung, da die Küche nicht allein feucht ist, sondern
auch der Zugang ein für die Anstalt nnbequcmer ist.
Die Küche liegt im Souterrain uud neben der Küche
besmdet stch in dein Gewölbe die Waschküche. Der
Koch-Apparat für die qewöhulichcuKranken besteht leider
in größeren hölzernen Stübchen, iu die dircet der Dampf
geleitet wird; >ie sind nicht hermetischverschlossen, und
wrrd hierdnrch nicht allein die Dampfkraft unnütz ver¬
geudet, fouderu auch ein gehöriges Weichkochen der
Speisen höchst erschwert. Eine Veränderung in dieser
Beziehung ist also driugeud geboten, uud glaube ich,
daß an der veranschlagtenSumme ein bedeutenderTheil
erspart werden kann. Was die Beseitigung des Wassers
in den Höfen anlangt, so ist das auch sehr leicht zu
bewerkstelligen,denn die Anstalt liegt auf einem Hügel,
der nach allen Seiten abschüssig ist,'und da werdcu auf
deu verschiedenenHöfen tiefe Punkte zu gewinnen fein,
wo man durch gepflasterte Rinnen das Wasser hiulei-
teu kaun.

Was zweitens die Reinlichkeit aulangt, so wird
dieselbe vielleicht ohne so bedeutenden Geldaufwand
erreicht werden können. Namentlich wird dadurch auch
der Salubntät der Anstalt bedeuteud aufgeholfen wer¬
den, wenn dre Oekonomie, welche sich jetzt in einen: der
Thorflngel befindet, an den Fnß des Berges verlegt
sonne gleuhzeckg die Düuggrube entferut wird, und
damrt dre schädlichen Ämmouiatdüuste beseitigt werden.
Wenn serner die beiden parallel laufenden'Thorflügel
für die Unterbringung von Kranken beuutzt werden kön¬
nen, so wird, namentlich wen» eine zweite Etage aufge-
bant wird, derjenige Theil, welcher von dem Beamten-
personal bewohnt wird, für die Unterbringung von
Kraukeu frei, und wenn man noch weiter geht, und die
Unterbriugnng der Pensionaire etwas beschränkt, oder
überhaupt aufgiebt, so wird der schönste Theil der An¬
stalt für die allgemeinen Zwecke gewonnen; nämlich der
nordwestliche Theil. Dieser nnd der nördliche Tbeil
sind, ,ovrel sich das bei der Kürze der Zeit wabrnehmen
lrcß, dreienlgen Theile, welche am besten erhalten sind
nnd überhaupt mit einem gewissen Comfort, was das
Innere angeht, eingerichtetzu sein scheinen. Wenn also
dre beiden Thorstügel neu aufgebaut, die Oelonomie an
de " ,,.'..« ^,.,
nän
^ >^li^n ^.>^>,,>,l>!,ui,neu ausgeoaul, e>re ^erouuiille «»
)en Fuß des Hügels verlegt, und die Zahl der Pensio-
läre beschränkt wird, so ist' alles das leicht zu erreichen,
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was der Anstaltsdireetor wünscht, nämllch, daß die' An¬
stalt ans eine Vermehrung nm NX» Kranke ausge¬
dehnt werde.

Wenn vorhin der Abgeordnete aus Eoblcnz erwähnt
hat, daß es rathsam sei/ sich nicht mit der Frage über
die Verlegung der Anstalt zn übereilen, so fällt diese

' Frage allerdings mit der Beschaffung der Wasserleitung
und^ der Kanalisirnng zusammen, Soll jedoch die An¬
stalt beibehalten werden, sei es als Irrenanstalt, oder
soll sie selbst nur als Äufbewahruugsanstalt für Irren-
Pfleglinge Verwendung finden, so ist es „„bedingt doch
nothwendig, daß die bohe Versammlung die nöthigen
Mittel schon jetzt bewilligt, nm alle der Gesundheit nach-
theiligcn Einflüsse m beseitigen und so nach Kräften mit
beizutragen, das Schicksal dieser so sehr zn beklagenden
Ncbrnm'enschen möglichst zn erleichtern,

Marschall: Würde Herr !>>. Niegel, nachdem er
die Anstalt gesehen, glauben, daß sie eiu gesunder Auf¬
enthall für'Menschen sein kann, auch ohne die vorge¬
schlagene Hebung des Wassers?

Abgeordneter Dr. Messet: Nein, vor der Hand
nicht!

Marschall: Wenn also die Anstalt dort bleiben
soll, so würden Sie diese Verbesserungen für nothig
halten?

Abgeordneter I , Nie«,el: Ja! ich halte diese
Verbesserungen für dringend geboten, es können jedoch
nach meinem Erachten nicht unwesentliche Eyparmße
dabei eintreten.

Abgeordneter Bache«»: Ich glaube, daß, ehe wir
über die Anträge des Ausschusses, und den Antrag deo
Herrn v. d. v»eydt uns entscheiden, wir einer Anstlarung
bedürfen. Es werden M'M' Tble: für verschiedene
Bauten gefordert. Nun frage ich, ob darüber ein Kosten¬
anschlag/vorlmtt und wodurch es begründet wird, datz
dw'sc Stimme ' und überbaupt die Anlage in der Ans-
dclmuug uötbig ist. ,>b babe den Sitzungen des Aus¬
schusses'nicht beigewolmt und weiß daber uicht, m w«
weit eine solche Summe nötbig ist, nnd wie überhaupt
^c Wasseeleitung gemacht werden soll. Wenn wlr zu
d"n Antrage des .§crrn v. d. Heydt übergehen, so wnrdc
darin ein Mißtrauensvotum liegen gegen den ständischen
Ausschuß. Wenn aber gehörig motivirt wird, daß cme
solche Summe nolbivendig ist, so würden nur ne ve-
willlgen können, obne daß wir die Bewilligung erst ab¬
hängig machen voii der Zustimmung der sechs Ntitgucdee.

Abgeordneter Dr. Wurzer: Ob das ein Miß-
rauensvotum gegen mich ist, will ich dahin gestellt lem

.^ssen; aber historisch muß ich bemerken, daß der Aus¬
schuß nnr in Erwäguug zieben kann, was ihm vorgelegt
wnd. Aus meiner eigenen' Erfahrung ist mir eben nnr
3« sehr bekannt, daß in der Stadt Siegburg dcr TpPhU"
epidemisch ist, aber bisher niemals in der Anstalt, ^u
Mein Jahr trat diese Krankheit auck dort auf, ob durch
>6ufall, oder ob das au der Salubrität lag, weiß ich
Nlcht; ich kann nur fageu, daß unter den Opfern stch
"« Frau des Directors befaud, obivobl >ic iticht euunal

in der Anstalt wohnte. Der Direetor bar aber früher
einer andern nnd zwar ganz neuen Anstalt vorgestanden ;
er ist mit größereu Anforöernngcn hervorgetreten als
seine Vorgänger. Er hat die Verwaltungs-Eommission
aufmerksam gemacht, daß fich in Tiegburg viele Nebel¬
stände befinden. Darauf hat dieVerwaltungs-Eommissiou
die Initiative ergriffeil, nnd ihn beauftragt, sämmtliche
Mißstände von technischen Beamten untersuchen zu lassen,
und sie zusammen zu stellen, um dies dem Proviuzial-
Landtage vorzulegen. Das Nesnltat der Nutersnchung
ist, daß er eine Snmme von >l>«»M>!>Thle. forderi,' um
allen Uebelständen uothdürftig ab'glhelfe». Ob diese
Snmme nothwendig ist, oder ausreichen wird, kann ich
nicht benrtbeilen.

Bei diesen Bauten ist die Hauptsache, daß auf die
vorhandenen «Gebäude noch ein Stockwert aufgesetzt
werden soll. Das Gebäude ist ein Ourdrat, in dessen
Mitte die Kirche siebt, diese verdunkelt die Höfe und
verhindert den Luftzutritt. Wenn wir nnn noch ein
Stockwerk aufsetze», so werden die Höfe noch mebr uer-
duukelt, und dies ist der Grund gewese", daß die Eom-
mission gerathen bat, die projeetirten Bauten nickt vor¬
zunehmen, weil möglicherweise andere Näume dadurch
unbrauchbar gemacht würden. Es ist vou Seite» der
Eommission geschehen, was sie hat ausführen können.
Bei deeGeneral-Nevisio» hat sich herausgestellt, daß ein
großer Theil der Fußböden faul war, uuo daß sich
unter den Gebäuden ans der srühere» Zeit her Eisternen
befinden, die im Laufe der Jahre »»wicht geworden sind,
und daher Wasser durchsickert, sogar bis in der Küche. Das
sind Uebelständc, die weder die Verwaltungs-Eomniission,
die nicht allwissend ist, nocb ein Direetor vorher seben
konnte.

Endlich ist noch ein großer Ncbelstand, der immer
da gewesen ist, zn erwähneil, nämlich die Appartements.
Es sind alle möglichen Vorschläge gemacht worden, und
die Herren, die dem Alisschusse angehöre», werde» sich
dessen eriimern, z. B. Water-Elosets einzurichten, U.A.,
Einrichtungen, die sich nicht bewährt haben, weil man es
dort mit Leuten zu thun hat, die sich nicht a» Ordnung
gewöhnen wolle» und können. Der Gehcimrath Nasse
hat »ach Ä»alogie der früher vo» ihm verwalteten Anstalt
darauf angetragen, daß das Wasser auf den Kirchtbnrm
gepumpt werde» sollte, wie es auch nrsprüuglich im
Plane gelegen. Die Baubeamten erklärtem aber, der Tburm
vertrüge die Belastung uicht. Nu» ist oee Vorschlag ge¬
macht worden, ein Neservo'.r ans dem höchste» Punkte
des Hauses anzubringen und vo» da ans sollte eine
Nöhrenleitling durch das ganze Gebäude angelegt wer¬
den, nm sämmtliche Nänme mit Spülung zn versehen,
und diirch diese Spülung zu veranlassen, daß derUnrath
mi den Fuß des Berges gebracht werde. Der Direttor
behauptet, daß dadurch allen schädlichen Einflüsse», welche
Krankheiten erzeuge», vorgebeugt werde. Es liegt cm
Kostenanschlag vor, in welchem der Kostenbetrag auf
1l!,l»<»i» Dblr. festgestellt sind, '.''ch bemerke, daß der Plan
von dem Kreisbaumeister in Siegburg gemacht ist, und
ich habe desbalb auch in dem Referate mir ertaubt, Sie
darauf aufmerksam zu machen, daß es zweckmäßig seiii
wird, diesen Plan von einem Mamie prüfe» zu lasse»,
der bereits solche Bauten ausgeführt bat, damit wir
nicht wieder in die Verlegenheit kommen, Experimente
zu macbcn, die sich nicht bewähren uud uns viel Geld
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kosten. Wenn an den Summen erspart werden kann,
versteht sich das von selbst. So ist es mich mit dieser
Wasserleitungs-Anlage, für weiche 16M0 Thlr. veran¬
schlagt sind.

Abgeordneter 1^, Noeggerath: Ich wollte nur
in Betreff der Summe von 1ÜM0 Thlr, etwas bemerken,
da aber Herr !)>-. kurzer eine vollständige Auskunft
darüber gegeben hat, so sinde ich es nicht mehr erfor¬
derlich, das Wort zn nehmen.

Abgeordneter ^timbourss: Bei der oberflächlichen
Besichtigung vou Siegburg 'unter gefälliger Führung
des Geb. Medicinalraths Herrn llr. Nasse haben sich
allerdings bedeutende Uebelstände herausgestellt, unter
deren Einfluß ich thcilweise felbst zn leiden hatte. Ich
stimme den Anführungen im Referate des Hrn. l)/.
Wurzer bei, daß fchou letzt MM! Thlr. bewilligt werden
möchten, nm die nothwendige» Aenderungen vornehmen
zu lasseu. Aus dein Referate geht aber auch hervor,
daß zu dem Techuiker nicht das nöthige Vertrauen
herrfcht, und daher der Antrag gestellt wird, daß noch
ein anderes technisches Mitglied hinzugezogen werde.
Man sieht daraus, wie vorsichtig man sein muh, den
Technikern blindlings Zutrauen zu schenken und deshalb
halte ich den Antrag des Hrn, v. d. Hehdt für gerecht¬
fertigt, daß neben den Technikern noch andere praktische
Leute ihr Votum abgebeu sollen. Demnach würde ich
in Verbindung mit dem Antrage des Hrn. v, d. Hehdt
für die Aewilligung der Summe von' 1<!,(»00 Thaler
stimmen.

Abgeordneter Zores: Ich bin der Ansicht, daß es
gut sei, nicht eher zu dem Bau, resp. Neparatnr-Bau über¬
zugehen, bis vollständig und gründlich untersucht ist, was
Noth thut und was im Interesse der Sache liegt.

Mir will scheine», daß Uederciluugeu bereits stattge¬
funden habeil; ja ich muß gestehen, daß die jetzige Vorlage
des Herrn Medicinalraths Oi-, Nasse auf mich den Eindruck
gemacht hat, als wolle dieselbe eine Uebereiluug edeu nicht
ausschließen.

Abgeordneter Himons: Nach dem, was wir gehört
habe», scheine» die Uebelstäude nicht in dem Maße Vorhände»
zn sein, als wie sie dargestellt w»rde», »nd es dürfte daher
um so weniger enlem Bedellten unterliegen, dem Antrage des
Herrn u. d.' Heydt nachzugeben »nd im Auschluß daran,
die z» wählende Commission zn ermächtige», die gefor¬
derte» Gelder sofort im Auftrage des Prooinzial-Landtagcs
zu bewilligen, falls die Nothwendigkeit dazu von ihr am
erkannt wird.

Abgeordneter v. d. Heydt: Nach dem, was ich
über die Sache gehört habe, werden i» der Anstalt einige
Anlagen zu macheu seiu, die uicht gut auf Jahre hinaus-
geschobeuwerde,, tonnen. Ich gehe uon der Ansicht aus,
daß, wenn überhaupt ein Neubau beschlossenwird, dieser
doch nicht schou i» der nächsten Diät ausgeführt wird, I»
der Zwischenzeit wird es aber nicht zu vermeiden sein, in
dem altcu Gebäude Aulageu vorzunehmen, die zu machen
dringend nöthig ist. Deshalb bin ich dafür, daß die von
dem Ausschusse beantragte Summe bewilligt werde, immer¬
hin mit der Maßgabe, daß die Verwendung von der Zu¬

stimmung der Commissarien abhängig z» macheu sei. Ich
schließe mich also dem uon der Ritterschaft ausgegangenen
Autrage an, daß die Commission ermächtigt werde, für drin¬
gende Fälle sofort eine gewisse Summe zu bewilligen.

Abgeordneter .Horst: .«ein einziger der Herren, welche
die Anstalt zu ^iegbnrg besucht haben, hat sich gegen die
unzweckmäßigeVage der Gliche ausgesprochen; die Küchenan-
lage ist eine sehr unpraktische. Sämmtliche Ausdüustuugeu
von deu machen, die gelocht werden, theilen sich dem gauzeu
Hause mit -. ferner befindet sich dauebeu die Waschküche.Das
Gebäude mag benutzt werde», z» was es wolle, fo wird die
Küche doch uicht bleiben können, wie sie jetzt ist, sondern unter
allen Umständen einer Aenderung bedürfen,

Marschall: Auf dieKüchenangelegeuheit kommenwir
später zn wachen. Jetzt handelt es sich um deu Antrag des
Ausschusses, der dahin geht, den Betrag vou l<!,00ttThlrn.
für die Wasserleitung bewilligen zn wollen, und zwar nach
dem Autrage des Herrn u, d, Heodt unter dem Vorbehalt,
daß die zu wähleudc Commission sich mit der jetzigenCom¬
mission in Verbindung setzt, um über die Nothwendigkeit der
Ausgabe zu beschließe». Ich glaube somit coustatireu z»
tonnen, daß darin kein Mißtrauensvotum gegeu die jetzt be<
stehende Commission enthalten sein soll.

Ich bitte mm diejenigen Herren, welche gegen deu Au
trag sind, den Betrag von tl>,,»!„ Thlrn. unter Vorbehalt
der Anerkennung durch die Commission bewilligen zn wollen,
sich zn erheben,

(Es erhebt sich mir Herr Bachem.)

Der Antrag ist augeilommen,
Nuit kommt die Frage wegen derKüche.

Abg. Referent I),, Wurzer verliest den auf die
Küche bezüglichenTheil des Berichtes.

Marschall: Verlangt Jemand hierüber das Wort?

Abgeordneter «imbourss: Ich bitte deu Autrag des
Ausschusses uuter dcnselbeuModalitäten cumehmeuzn wollen,
wie dies so eben befürwortet worden ist,

Abgeordneter Guittienne (Niedaltorf): Ich war
auch iu Siegburg und fiude es dringend nothwendig, die
Küche auf der Stelle zu verlegen, und nicht erst die Ent^
scheiduug darüber von der Coufereuz einer Commission
abhängen zu lassen.

Es ist allseitig anerkannt, daß die Küche höchst um
zweckmäßig belegen ist,

Marschall: Wenn wir nach der Aeußerung des
Abgeordneten «imbonrg die Ausführung der Verbesserung
der Küche an Hindernisse knüpfen wollen, so werden wir die
ständischeCommission in Vertegenheit setzen. Wenn uämlich
der Uebelstand so groß ist, wie er von allen weiten c»"
schildert wird, so sollte ich glauben, daß wir die Bewilligung
ohne Beschräiltnug aussprccheu können.

Abgeordneter ztimbouvq: Ich bedanre, nicht derselben
Meinung sein zu können. Die Mißstände in der Küche
glaube ich dem Kochuerfahren zuschreiben zu sollen und die¬
sem könnte durch Anbringung einer geeigneten Ventilation
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Abgeholfen werden. Ich bin lein Techniker, nm positive
Angaben machen zn tonnen. Ader es scheint mir dock sehr
wickt möglich, daß später Anlagen beschlossen werden, welche
den Abbruch der projeeiirten neuen Mche erfordern dürften
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Abgeordneter von (innern: Wir befinden uns in
der zweiten Hälfte des Monats October, wo man Neubauten
nicht mehr anzufangen pflegt. Der Ban wird also wohl
bis znni Frühjahre verschobenwerden, und bis dahin dürfte
die Commission Gelegenheit haben, die Prvjecte zn prüfen.

Abgeordneter Simons: Der vorhandene Uebelstand
M von Allen anerkannt, welche die Milche gesehen haben.
Die 'Abhülfe ist dringend. Die Summe, die dafür gefordert
wird, ist uicht groß, und ich würde es für bedeutlick halten,
bte Bewilligung au die Bediuguug einer spätern, nochmaligen
Uutersnchnng zn tuüpfen.

Abgeordneter Nolsboven: Ich erlaube mir die Bitte
um Auskunft darüber, ob der Uebelstand in der iiüche ein
nener ist, oder ob er schon seit Iabren besteht, Für den
Fall, daß er ein nener wäre, würde die Abhülfe allerdings
wringend geböte,! sein; bestände er aber schon seit Jahren,
W möchte ich bitten, die Ausführung noch bis zur Cutschei-
duug durch die Commission, die aus 0 Mitglieder» des
Dauses gewählt wird, zn beanstanden.

Abg. Referent De. Wurzor Was die Ventilation
""langt, fo ist der Uebelstand ein alter, sedoch seit die Cister-
'wn undicht qewordeu, nud nach dem Durchsickerndes Wassers
ourch die Mauer sind die Wände mit Wasser durchzogen
und dieser Uebelstand ist in den letzten Jahren neu hinzu¬
komme»,

Abgeordneter Nolslioven: Ich würde den Antrag
M'llen, die Verausgabung dieser 4500 Thlr. für die Restau¬
ration der Gliche so lange aufzuschieben, bis die Coin-
"Ulsion, „,,^lche wir wähle» wolleu, ihr Urtheil darüber ab¬
gegeben hat. Sie wird iu der ^age sein, in 2 Monate»
^cnumenzntreten, nnd ehe man 1500 Thlr, für Bauten
"^'ausgabt, die möglicheriveise im nächsten Jahre wieder
wegkrochen werden müssen, tonnte man so lange warten,
"ls die Commission darüber beschlossen hat.

Abgeordneter Gongen: Es scheint mir, als wenn
Mai, die Sache so ansehen wollte, als hätte unsere ständische
Immission tein Urtheil darüber, und daß der Ausschuß
"olstandig das Urtheil für uns in Händen haben soll. Wir
^ben jahrelang ganz andere Ausgaben auf den einseitigen
Antrag der Cominissio» bewilligt. Die Dringlichkeit der
^cicho s^,st ^-^ ^,^„ ^^^, Seiteii anerkannt wordeu, und ich
glaube, daß wir heute keine Ursache haben, das Gutachten
I?s .mmissw» i» Bezug auf die Verwendung der 1500
ack ^'^' ^'^' ^'^^ "ls' nicht maßgebend für uns zu er-
chteu. lH^ würde für mich ausreichend genügen, daß die

Immission die Dringlichkeit nnd Nothwendigkeit der Aus-
'^ung anerkannt hat, und daß wir uicht noch länger warten

us das Gutachten eines Ausschusses, der auch mir aus
Üblichen M^hafte» Menschen besteht, wie die Commission

Marschall: Da sich Niemand mehr mm Wort
^meldet hat, so würde die Frage die sein, ob ^ie die Be¬

willigung dieser Summe, wie die der audereu, auch an die
Zustimmung der zn wählenden Commission knüpfen wollen,
nnd ich bitte diejenigen, welche das wollen, sich zn erheben,

l Geschieht,)
Cs ist die Minorität, der Vorschlag ist abgelehnt.

Referent Dr.ZVurzer: Der Landtag hat eben beschlossen,
die von dem Ausschüssebeantragten 1<!,000 Thlr, für bciw
liche Anlagen resp. Reparaturen zn bewilligen mit der Be¬
dingung, daß über die Zwcckmäßigkeitsfrage die ueu
für ^icgburg zn erwählenden Couimiffare sich mit derVer-
waltnngs, Commission in Verbindung setzen nnd sich mich
ihrerseits vorher von der Zweckmäßigkeitnud Nothwendig¬
keit überzeugen, daß demnach die Auszahlung der verlangten
^umme nnr mit Zustimmung der gedachte» Cvmmissarcerfolge.

Das zweite Petitnm geht dahin, für die Anlage der
itüche den Betrag von t500 Tblr. ohne Bedingungen be¬willigen zn wollen.

Marschall: Ich bitte diejenigen, fich zu erheben, die
den Antrag des Ausschusses, 4500 Thlr. für Herstellung
der Mche zn bewilligen, annehmen »vollen,

(Geschieht,)
Die 4500 Thlr. sind genehmigt.
(Die Sitzung wird ans '4 Stnndcn vertagt und um

12^ Uhr wieder aufgenommen, nachdem durch Namens-
Aufruf die Beschlußfähigkeitder Versammlung festgestellt ist.)

Marschall: Ich ersuche den Herrn von der Heydt,
das Referat über die Petition wegen des Armenwesens' vor¬
zutragen.

Abg Referent von der Heydt trägt den Bericht
des ^', Ausschusses über eiue Petition der Stadt Coln, das
Armenwesen betreffend, vor. <^?. Verhdl. weitet?!)—1«1.)

Der Ausschuß beantragt folgende Resolution des Prov,-
Landtags: „Die zum 17. Rheinischen Prvv, Landtage oer-
sammelten Stände bitteu i» einer Petition an ^?e, Majestät
den !,tönig um Allerhöchste Vorlage eines Gesetzes znr Or¬
ganisation des Armenwesens in der Rheinprooinz auf nach¬
stehender Grundlage:
„1) Die Verwaltuug des Armeuwesens erfvlgt durch eine

von der Gemeinde-Vertretung gewählte Commisfion
unter Aufsicht der Gemeinde Behörden. Der Orts-
Bürgermei>ter ist geborneS Mitglied dieser Commission,
welche den Name» Armen Verwaltung führt,

2) Wo für Stiftungen statutgemäß oder gesetzlichbesondere
Verwaltungen angeordnet sind, verbleibt es bei de»
betreffenden Bestimmungen.

^>) Für die Verwaltung des Armen - Vermögens sind die
für die Verwaltung des Gemeinde - Vermögens bc-
stehenden Vorschriften maßgebend."
Ich habe diesem Berichte noch hinznznfügen, daß nach

Abfassung desselben eilte Entgegnung der Arme» Verwaltnng
zn Cöln 'eingegangen ist, welche, da sie gedrnctt »»d ver¬
theilt w»rde, wohl sämmtlichen Mitgliedern bekannt ge^
worden ist, , ^ .

Wir haben in dem Berichte keine» l^iebranch davon
mache» könne». Ferner bemerke ich, daß wie von DlM.
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dorf und ' Ziegbnrg, nachträglich auch noch von einigen
anderen Orten, von Erefeld,' Dahlen u. s. w. Petitionen
eingegangen sind zu dem Zweck, die Petition der Stadt
Eöln' zu unterstützen. Auch dieser Petitionen hat in dem
Berichte teine Erwähuuug geschehenkönnen.

Marsckall Ich eröffne hierüber die Discufsion und
hat zunächst Herr Bachern das Wort,

Abg, Vackem: Meine Herren! Es ist bereits durch
den Herrn Referenten der Entgegnung der ArmemVerwal-
tuug zu Köln Erwähnung geschehen,welche gegen die Pe¬
tition gerichtet ist, die ich in meiuem Namen und im Namen
der Vertretung der Stadtgemeinde Eöln dem hohen ^and-
tage einzureichen die Ehre gehabt habe.

Zunächst möchte ick meinen Tank aussprechen, daß diese
Entgegnung der ArmemVerwaltung dem hohen Landtage
gedruckt überreicht worde» ist, indem dadurch Gelegenheit
gegeben wird, einige factische Unrichtigkeiten derfelben zu
widerlegen.

Mit dieser Entgegnung oerhält es sich also, wie ich
aus den Acten der Armeu Verwaltung der ^tadt «öln
constatiren tann. Am 27. «eptember c. wurde eine Ver¬
sammlung des Plenums der Armen Verwaltung abgehalten
und dabei folgender wörtlicher Beschluß gefaßt:

„Es wurde Herr Iustizralh Haaß ersticht, sich mit
einem Mitgliede des Prooinzial Landtages in Verbindung
zu fetzen, um diesem davon Mittheilung zumache», daß die
Armen Verwaltung wüusche, mit ihreu Aufichleu gehört zu
werdeu gegen den von dem Herrn Oberbürgermeister refp.
der >Vtadt zu stellen beabsichtigten Antrag auf Aendernng
der bestehendenArmeugesetzgebnng."

Seit dem 27. September, au welchem Tage dieser
Beschluß gefaßt wurdc, bis zum l4. Oclober d'. I. hat
keine Pleuaroerfcnnmlnng der Armen Verwaltung in Eöln
mehr stattgefunden. In der Versammlung vom 1 l. October
ist dieser Entgegnung keine Erwähnung geschehen; sie ist
also nicht etwa ratificirt worden.

Ich muß dem Landtage anheimgeben, ob in demjenigen,
was vorliegt, eine Eulgeguuug der Armen Verwaltung zu
Cöln als solcher auzuuehmeu fei. Ich bemerke hierbei, daß
die Entgegnung unterschrieben ist von „Maaß"; es ist das
ein Irrthum, 'es foll heißen „Haaß." Ich glaube, daß,
wenn das Plenum der ArmemVerwaltuug die Denkschrift
entworfen hätte, deren Fassung nnd Iuh'all anderer Art
sein würde.

Ich erlaube mir in dieser Beziehung nur auf Einiges
aufmerksam zu inachen. Auf Seite 5! heißt es: „Das
Recht der Gemeinde zum Einspruch gegen die bestehende
Organisation der Armenuerwaltnng ans dem urrmeiutlichen
Grund, weil die Gemeinden nach dem Gesetz vom '!l. De¬
cember l«42 zur Deckung der aus der Armenpflege sich
ergebenden Bedürfnisse verpflichtet feien verschwindet,'weuu
erwöge» wird, daß diese Verpflichtung bereits vor diefem
Gesetz in der Rheinprovinz und zwar mittels des in der
angeführten Petition der Stadt Eöln übersehenen Gesetzes
vom 21. August I8U» formell und materiell bestand, nnd
daß die die Bribchaltnng der Organisation der Armen-Ver-
waltuug betreffenden Gesetze vom ?>I. Inli t«45 und vom
15. Mai 185,. erst später, mithin ungeachtet dieser anf's
Neue anerkannten Verpflichtung der Gemeinde erlassen
wurden.

In dieser Vezirhuug muß ich erwähnen, daß das Gesetz

vom 2l. August l8I<» gar uicht angeführt zu werdeu braucht,
deuu ni diesem Gesetze steht gar nicht dasjenige, was die
Entgegnung der Armeuverwal'inng darin sticht.' Wenn sie
auf ältere Gesetze zurückgebeu wollte, so mußte sie einen
ganz anderen Zeitraum aufsuchen, in welchem die betreffenden
Bestimmungen in Bezug auf die Armenpflege nnd die Vcr-
pflichtung der Gemeinden zur Unterstützung der Armen vor¬
kommen. Die Petition der Stadt Eöln 'erwähnt blos des
Gesetzes vom ül. December I.->l2 resp, der darauf erlassenen
Novelle, 'weil diese eigentlich ^'<l<^ i!!.->!»^i!!<>ist. Alle
diejenige», welche mit der Gemeindegesetzgebimg bekannt
sind, werden mir zugebe», daß i» keinen, der anderen Gesetze,
welcke früher gegeben worden find, die Verpflichtung der
Gemeinde so slringent ausgesprochen ist, als in diesem,
und man wird mir zugestehen, daß nach keinem einzige»
Gesetze die Gemeinde» so herangezogen werden können, wie
grade nachdem von!, ^,2. Gerade der Umstand, daß seitdem
die Beitrage der Gemeinde», der Armeuverwaltnng gegen,
über, im steigen begriffe» sind, hat das Bedürfniß' einer
Reorganisation, einer größere» Müwirtnng der Gemeinde
selbst, herbeigeführt.

Die Eiitgegmmg der Arme»verwalt»ng erwähnt ferner
in demfelben Passus auf Seite 5!:

„Ebeu so uuhaltbar ist die Bezugnahme auf die Städte-
Ordnung vom I!j. November l808,'indem dieses ältere in
der Rheinprovinz nickt pnblicirte Gesetz durch das neuere
abgeschafft sein würde."

Ja, meine Herren, in der Vorstellung der Stadt Eöln
ist nie und nimmer behauptet worden, daß die Städteord¬
nung von <>0,-> als Gesetz anznseben sei, es ist nur erwähnt,
da,; die Grundsätze der Städteordiinng von ll^>8 resp, die
der Gesetzgebung, welche im Anschluß au dieselbe gegeben
worden, gegeuwärlig »och zur Geltmig kommen.

Wenn die Petition der Stadt Eöln dahin anstrebt,
bessere Zn,iande herbeizuführen, so möchte ich wissen, wärmn
es nichl zulässig sei» sollte, auf die östlichen Provinzen, wo
jene Grundsätze gelten, zu recurrireu.

Dauu sagt dieselbe ArmemVerwaltnng: „Auch mangelt
es cm den übrigen durch dieses Gesetz geschaffem», die pra-
ttl,che Ausfnhruug desselben bedingenden Einrichtungen in
der Rheinprovinz."

Ich muß gestehen, meine Herren, daß ich diesen Satz
uickt gauz verstebe. Iu deu westlichen Provinzen ist der
.pauptnnterMed uur der, daß während in den östlichen
Provinzen an der Spitze ei» Magistrat steht, hier die Vcr^
waltuug in dem Bürgermeister concentrirt ist. Im Uebrigen
sind die Hauptzüge ganz dieselbe» nnd es hat daher dieser
Pastns eigentlich keinen rechten Sin».

Sie fmde» ferner in derfelben Entgegnung der Armem
Verwaltung ans Seite .', folgenden Passus: „Diese Zweige
werden jedesmal von dem 'betreffenden Eollegium richtiger
als von einer uubestimniten allgemeiueu Versammluug von
Wähler!, aufzufassen und nach Maßgabe des Bedürfnisses
zu erledige» sein."

Nnii steht in der Petition der Stadt Eöln lein Wort
davon, dan eine unbestiniinte allgemeine Versammluug von
Wählern die nene Orgauisativu 'der Armeuverwaltnng ins
Ä-ben rnsen soll, sondern es sieht darin, daß die Stadtver¬
ordnetenversammlung mit berufe» sei» soll, um die Armem
Verwaltung ms ^eben zu rufe», und es taun also unmöglich
von einer unbestimmten Versammluug von Wählern die
Rede sein, wenn von der Stadtverordnetenversammlung die
Wahl geschieht. Am meisten muß ich mich aber wundern,
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wen» in einem andern Passus der soge»an>ue»„Entgegmiiig
der Armeuverwalluug" gewarut wird vor coufessiouellei,
Conflicte!!, Anf^ der fünften Seite heißt es öden beim
eyleu Absatz: „schließlich darf hier die Betrachtung nicht
unterdrückt werden, daß das Verkennen dieser hier'vorge¬
tragenen Grundsätze leicht, sehr leicht cmf den doruenreicheu
und gefährlichenWeg der möglichstz» beseitigendencousessio
Nellen Conflicte führt. Bis jetzt ist iu der ganzen Rhein>
pwoinz leine «läge über Verletzung der Parität hinsichtlich
der Armenpflege vorgekommen; wenigstens ist eine solche
«läge bei der Abfassung des (Gegenwärtigen uubelauut
geblieben. Insbesondere' lauu für deu Bereich der Stadt,
gemeinde Eöln auf deu Grund der officielleu Verhaudluugeu
derfichcrt werden, daß weder von katholischen, noch evauge
u,!cheu, uuch indischen Bewohnern über Verweigerung oder
-bertürzimg der m das Bereich der Armenpflege gehörige»
Unterstützungsmittel eine Beschiverde bei der Ariueuverwal.
tung bis jetzt geführt worden ist,"

Meine Herren, die 2tadtverordnetenversammluug von
^olu besteht, wie mir dies ein Mitglied derselben, das auch
^gleich Mitglied dieser hohen Versammlung ist, Hr. Horst,
Mengen wird, aus Mitglieder» aller christlichen Confessionen,
u»d sind i» derselbe» 'die verschiedenartigste» Richtungen
""treten; aber das kann ich constatiren, daß daselbst auch
'Ucht im mindesten an einen Unterschied der Confessivn
gedacht wurde, sondern daß einstimmig die Petition an diesen
Landtag gerichtet worden ist; nnd, meine Herren, ich muß
Wehen, ich war mit Rücksichtans die den Cölnern bekannten
^M>Utnisfe versucht, indem ick diesen Passus las, au den
^ud zu schreiben/,.!','.»!,, N'üo-ni« -,!»,>>.- Doch, meiue
^nreu, h^Z ,^^. nebenbei.
^ Wenn ich mir nuu erlaube,! darf, über die Petition der
stecht (Mn einige Worte zu sprechen, so möchte ick zwei
Hauptpunkte betonen. Der eine ist der, daß die ^tadt
^oln durchaus nichts Besonderes für sich beantragt hat, sondern
Ue beantragt nur dasjenige, was in einzelnen Städten der
^heuiprovinz durch die Gunst der Umstände bereits einge
M't ist, auch bei sich eingeführt zu sehen, sowie eine Gleich
lMung in derjenige» <Irga»isation, die deu slädtisckeuVervcilf',.,' ' — " ^ '^

We!."altnngen der östlichen Provinzen zn Theil gewordeil istir ^ - " ' " ......

^ltung" gefragt wird, ivvdnrck die Stadt Eöln die Mission
nii von Seiten der?r sog. „Euigegnuug der Armenver

, ivodurck die Stadt'Eölu die Mission
^'"lten habe, nicht blos Namens dieser Stadt, sonde...
Samens der anderen Gemeinden der Provinz zu pecitiouireu,
>" anlluorte ich darauf, diese Missiou hat sie zunächstdadurch
"halten, daß sie nicht blos bei sich selbst diese Uebelstäude
""yrgeuommen hat, sondern daß es auch zn ihrer «enntm,;

»"ouunen, daß in anderen Gemeinden gleiche Uebelstände
^walten, und daß die Verbesserungen, die in einzelnen
Städten hervorgetreten sind, eben in Folge der Wahrueh-

uug ^>sn- ^^,^,^^^^ h«^^'i,i^fi,hn ivorden find. Wenn
f!" gesagt wird, andere Städte 'hätten nicht gleiche klagen ge
»>', ?' >d lomnit niir das so vor, als wenn mau einem Kranken,
^M>er nng ,>in ^ndeu klagt, sagen wvllte, da ist anck, eiii
, uuiter, der ist gesund geworden, und klagt nicht. Darf
um der Kraiile nicht eiüru Arzt augeheu?

ein >,?,"" frage >ch, wenn die städtische Verwaltung zn Eöln
«^' "bhülft bewirkenwollte, welchen loyaleren und legaleren
"^.tonnte sie wählen, als den, daß sie sich an das kgl. Staats-
^""Nerium und au den hohen Landtag wandte? An das
^""^Ministerium hat sie sich gewau'dt, weil von diesem
s, Muze Gesetzgebung ausgehen muß; au den Landtag hat

Uch gewandt,' weil es sich hier um eiu provinzielles Gesetz

handelt, nm Abändernng derjenigen Gemeinde resp. Städte-
Ordnnng, die blos für die Rheiuproviuz gilt; und wenn
das Worl Göthe's „Es erben sich Gesetz' und Rechte wie
eine ew'ge Kraulheic fort," nicht anch hier eine Wahrheit
werden svllte, bann uiußte die städtischeVerwaltung diesen
Weg einschlagen. Es blieb ihr nur uvch eiu anderer Weg
übrig, um die Magen der Städte ebenfalls laut werden zn
lassen, sich nämlich erst mit de» anderen Städten und
einzelnen Gemeindebehörden im Einvernehmen zn fetzen.
Aber, meiue Herreu, dieser Weg ist uns weniger angemessen
erschienen. Mir schien die «ache so zn liegen, wenn irgeud
eiu Gebreche,, vorhaudeu ist, so »lag es vou Eiuer Seite
erwähnt werde,!, nnd die anderen 3'tädte werde» zn dieser
Verbesserung gerne zustimme,,.

Nuu möchte ich aber noch einen anderen Pnntt betonen.
Es handelt sich nämlicb bei dem Antrage der Stadt Eöln
in keiner Weise darum, daß irgeud eiu Angriff auf die vor
handenen Stiftungen stattfinden solle; vielmehr diese Stif
tuugeu müsse» für sich bestehen bleiben, wie sie sind : deren Ver
mögen soll znsammengeballen und im Sinne der Stiftung
verwaltet werden: deren Reveuiieu sollen auch ferner nur
im Siuue der Stiftung verwendet werden. Auch hier, meiue
Herreil, bietet die fog. „Entgegnung der Ärmeuverwaltnng"
einen Auhaltspuntt z» einer Beschwerde, Es ist nicht geradezu
gesagt, aber zwischenden Zeilen ist es zu lesen, als ob die
städtische Verwaltung von Eöln ein Gelüste hätte, auf die
Stiftungen einen Angriff zu machen, und dies, meine Herreu,
ist specialisirl, indem man an einer Stelle dieser Entgegnung
der Eonvente nnd deren Vermögen erwähnt, Ich glaube
mich leiner Abschweifung schuldig'zu machen, wenn ich auch
diesen Pnnlt näher berühre, nm zn zeigen, daß die Petition
der Stadt Eöln von einer ganz anderen Ansicht ausgegangen
ist, Iu Eölu gibt es sog^ Eouveute, nämlich Häiijer, iu
denen ehrbare alte Inugfranen und Wittwen Aufnahme
finden. Diese sog. Eonventhänser sind gestiftet durch alle
Urkunde,,, in welchen es gewöhnlich heißt, daß das Hans
oder Hospital gestiftet sei zur Aufnahme vou Beginne»,
zm Aufnahme von gewissen Personen, z, B, bei der Stiftung
von Gereon für die Diener von Geistlichen u. s, w.

Zur Zeit der französischen Revolution ist das Vermögen
der Eonvente den Armenverwaltnngen übergeben worden.
Es war fraglich, ob dies Vermögen nicht als zu religiöse»
Eorpvrationen gehörig anzusehen uud vvn dem Fiscus eiu
zuziehen sei; es ist aber damals geltend gemacht worden,
daß von Vermögen einer religiösen Eorporatiou nicht die
Rede sein töuue, weil die Beguiuen teiiie religiöse Eorpo
ratiou seien, indem sie nicht die bekannte»Gelübde ablegte»,

Nuu, meine Herreu, ist seit der französischen Revo
tion die Angelegenheit in der Weise behandelt worden,
daß mn» die Eonveutshäuser benutzte, um alten ehr
baren Jungfrauen nnd Wittwen eine Wohnnug darin
zu geben, uud ihnen auch diejenigen Spenden zu Theil
werden zu lasse», welche stiftnugsüiähig ihnen gebührten,
aber es hat immer die Anschauung Rann, gewonnen,
daß zum Theil die Stiftung nicht mehr erfüllt werden
könne, indem es keine Beginnen mehr giebt, uud iu
soweit als jene Häuser auch Hospitäler genannt werden,
das beißt Krankenhäuser, deren Zwecke jetzt iu anderer
Weise erfüllt werden und deshalb ist ein Theil der Con-
vents-Nevenücu stets zu anderen allgemeinen Zwecken
verwendet worden. Das ist der Zustand der Dinge seit
der franzosischen Revolution. Aber man Hut iu neuerer
Zeit zu anderen Grundsätzen übergehen wollen, ab-
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weichend von den Grundsätzen, die auch voil der Königl.
Negiermlg aufrecht erhalte» wurden waren und zu denen
sich Männer bekannt haben, die mit der französischen
Gesetzgebung aufgewachsen sind, Ich erwähne von solchen
Männer!, den früheren Oberbürgermeister u. Mhlius und
den Präsidenten der Armeuverwaltuug E. v Groote.
Nun hat die städtischeVerwaltung, nachdem von der
Armenverwaltung andere Grundsätze angenommen sind,
gegen diese Aenderung protestirt, weil die Zuschüsse der
Stadt dadurch bedeutend vcrmebrt werden würden.

Die Armenverwaltnng ist keineswegs darin über¬
einstimmend gewesen wie überhaupt dieses Vermögen
verwaltet werden solle, sie hat zum Theil die Ansicht
ausgesprochen, daß das Vermögen der Lonvente in eine
Masse geworfen werden solle, während von meiner Seite
als Vertreter der Stadt Eöl» bebauptet worden ist, das;
wenn diese Stiftungen als folche zu erhalten sind, dann
müsse für jede ein Etat aufgestellt werde», damit dar¬
nach die Spenden verwaltet werden. Dabei wurde von
mi'. nnd so aucl, von deu Vtadtverorductcn der Grund¬
satz aufgestellt, daß, insoweit das frühere Sliftnngs-
vcrn.öge» nicbt mehr ;» den alten Zwecken verwendet
werden kann, wenn z. V. die Beginnen so wie die
Dienerschaft der Geistlichennicht mehr existire» nnd die
Stadt die Stiftnngszwecke in anderer Weise erfüllt, die
Neuenüen ancb zn anderen Zwecken verwendet werden
können. Die Armenverwaltnng ist aucl, mit jenen An¬
trägen nicht durchgekommen, und ich erwähne dies nur
deshalb, nm zn coustatiren, daß die städtische Verwal¬
tung nicht etwas 'Neues gewollt hat, sondern die Neue¬
rung in der Sache von der Armen - Verwalning aus¬
gegangen ist.

Ich erlaube mir also, »reine Herren, zn wiederbolen,
daß ich zweierlei hervorgehobe» habe, »ämlich daß die
Stadt »ichts Vesonderes für sich zn habe» wünscht, und
andererseits, daß sie weit davon entfernt ist, dem Stif-
tnngsuermögen zu nahe zn treten. Aber, meine Herren,
wenn wir die Frage in Erwägung ziehe», ob die ganze
Organisation der Armeiiverwaltung in der Nheinprovinz
eine Abhülfe nöthig hat, dann innß »lau sich den jetzigen
Zustand derselben vergegenwärtigen.

Man kann für diese Angelegenheit drei oder vier
Gruppe» bilde». Zuerst finden Sie das rechte Nhein-
ufer, de» Theil der Provinz, der nicht unter der Fremd¬
herrschast gestände» hat. Da finde» Sie eigentlich gar
keine Organisation der Armenverivaltnng, sondern ans
früherer Zeit her einzelne Bestimmungen, wie das Ver¬
möge» der Stiftungen verwaltet werden foll, aber von
einer eigentlichenOrganifation ist nirgends die Rede,

Die zweite vorbandeneGruppe ist da.' Vergische Land,
nnd diese theilt sich wieder in 2 Theile, in Bezug ans
denjenigen^Theil, der zn Eleve, und den, der zn Berg
gehörte. So lange in diesem Theil der Provinz die
Fremdherrschaft bestand, hat man sich bcstrebt, die fran¬
zösischen Gesetze cinznführen, und ist sogar eiu beson¬
deres Decret erschienen,in welchem alle die verschiedenen
Bestimmungen, die auf dem linken Nbeinnfer maßgebend
sind, in ein Gesetz zusammengetragen werden. So sollte
mit einem schlage die französischeGesetzgebungaucb
dort eiugeführt werden, und zum Theil ist es aucl)
wirtlich der Fall gewesen. Nun hörte die Fremdherr¬
schaft auf, und seit der Rückkehr dieser Landestheile
nnter deutsche Herrschaft, uuter die Krone Preußen,

wurde durch eine besondere Kabinets - Ordre festgesetzt,
daß die Einführung der französischen Gesetzgebungsistirt
werde; man ließ die Sachen in derselbenWeise bestehen,
wie früher vor der französischen Gesetzgebung. Was
daher die sogenannte Entgegnung der Armenverwaltnng
in dieser Beziebnng erwabnt von den verschiedenen
Vorschriften, die dort im Bergischen gegeben seien, das
hat wenig Gewicht, es ist blos eine der Gesetzeskraft
entbebrende Z»samme»stell»»g verschiedener Verordnnn-
gen. In Bezug auf die Bergischen Lande läßt sich noch
eine kleine Gruppe ausscheiden, nämlich die Städte Elber-
felv, Barmen uud Düsseldorf. Diese sind onrch glück¬
liche Umstände zu einer besondern Organisation der
Armenverwaltnng gekommen,nnd zwar zu einer solchen
welche wir erstreben, dadurch, daß die Städteord»u»g
v. I. 1850 eingeführt war und mau diese bcnntzt hat,
nm die Organifation so zu treffen, wie fie im Interesse
der Gemeinde liegt. Die größere .->. Gruppe ist nun
das linke Rhein-Ufer, wo die französifche«esetzgebnng
gilt. Da, meine Herren, giebt es 2 ,yauptgesetze,nämlich
dasjenige i» Betreff der'Hospital-Verwaltnng uud das¬
jenige in Betreff der eigentlichenArmenpflege', An diese
reiheir sich verschiedene'andereGesetze, Nnn handelt es
sich, »teure Herren, nm die Frage: Ist dieser Zustand
der Gescizgeimng für die Arme» - Berwalt»»g i» der
Rhemprovmz ei» a»gei»esse»er Angesichts der andern
Bestimmnnge», die durch das Gesetz von 1842 und die
Novelle voil 1855 gegeben sind, wodurch de» Gemeiilden
so bedente»de Verpflichtlinge,!auferlegt sind. Wir glau¬
be», daß i» dieser Beziehung eiue Verbesseruug noth¬
wendig ist, »iid deshalb ist der Antrag gestellt worden:
daß der Landtag dazu beitragen möge/daß eine Neor-

anisation der Armcu Verwaltung vor sich geheil mögez.Ich erlaube nur nnn noch Einiges zu erwähnen in Be¬
zug auf deu Antrag des Ansfchnsses, Die Petition
welche die Armen-Verwaltnng zn Eöln an den Landtag
gestellthat, geht dahin, sie dein Königl. Staatsministerium
mit dem Antrage zu überreichen, den beiden Hänsern
des Landtags in der nächsten ^eit ein Gesetz vorznlegen,
durch welchen die bisherige Organisation' der Armem
Verwaltung aufgehoben, und die Selbstständigkeit der
Verwaltung ancb in diesem Tbeile des Gemeinwesens
gesichert werde. Ich bemerke bierbei daß der 'Antrag
auf Ueberweifnng an das Staatsministerinm gerichtet
ich anf 0>rnno de., 5. 4', des Gesetzes vom 27. März
1824, wo es beißt:

„Bitten und Beschwerden der Stände können mir aus
dem besonderen Interesse der Provinz und ihrer einzelne,!
Theile hervorgehen. Individuelle Bitten und Beschwerde»
hat der ^andicig gleich an die betreffenden Bebör"
den oder an Uns „nmittelbar zu verweisen."

Ich bescheide mich jedoch, daß die Bitte an Se.
Maj, den ,^önig gerichtet werde. Der Ausschuß des
Landtags hat jich nun etwas entfernt von dem Inbaltt
der Petltlvn felbst, insoweit, als er sich nicht blos an
diese allgemeine Bitte gehalten, sondern an die einzelnen
Bestim»l»ngen, welche unter Nro. 1 bis U der T>e>"/
schnft aufgeführt sind. Sie sind blos zu dem Zwecke
angeführt, um un Allgemeiuen zu zeigen, daß die Lage
der gegenwärtigen Gemeinde-Gesetzgebungdie Möglich'
keit gebe, daß man ein anderes Gesetz in Bezug aus die
Organisation der Armenverwaltnng erlasse. Ich mochte
also a,l den hohen Landtag den'Antrag stellen, nick)!
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nach dem Antrage des Ausschusses die Petition an Se.
Mj. den König zu richten, sondern dahin: dein lwhen
Landtage wolle es gefallen, die Petition der Vertreter
der Stadt Köln vom 15. Sept. 1864 Sr. Maj. dem
^'inge mit der Bitte zu überreichen, daß Allerhöchst-
dcrsclbc zu befehlen gcrnbcn wolle, den beiden Häusern
dcs Landtags in nächster'Zcit einen Gesetz-Entwurf vor¬
zulegen, durch welchen die bisherige Organisation der
^rmen - Verwaltung in der Nheinprovinz aufgehoben,
und die Selbständigkeit der Verwaltung auch in diesem
theile des Gemeinwesens gesichert wird.

Sollte aber der hohe Landtag der Ansicht sein, daß
^zweckmäßiger sei, die Vitte nicht so allgemein zu
Itcllm, sondern sich demjenigen anzuschließen, was der
^Uöjchuß beantragt hat, so möchte ich mir ein kleines
^mendement zu dein erlauben, ums der Ausschuß bean-
3'agt hat; nämlich den Antrag: im zweiten Satze unter
/"o. 1 hinter dem Worte ,/Ortsbürgcrmeister" einzn-
Datten „und Pfarrer" ist geborenes Mitglied u. s. !v.
^ch glaube nämlich, daß wenn anck, mehrere Pfarrer
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"» nnem Orte sind, es zweckmäßig ist, wenn sie in der
^nneucoimnission vertreten sind; das macht sich in der
^raris von selbst, daß, wenn in der Versammlung
mehrere Pfarrer vorhanden sind, dennoch jeder nur über
"ne Pfarrkinder spricht. So wird es übrigens ander-

""Us gebalten. Princivaliter erlaube icb mir vor allen
fingen vorzuschlagen, den Antrag in der Allgemeinheit
l^"zuhalten, wie er in der Petition der Stadtverwaltung
^n Köln aufge'nonnncn ist.

^ . Kleine Herren, ich kann es nicht genug bervorhebcn,
N? die Stadtverwaltung von Eöln durchaus nichts

"ondcres haben will, nnd daß sie in gar keiner Weise
,' der,«age war, für sicb etloas Besonderes zn ver-
m>gm. ^^,„„ ,^ ^,^^ ^^>o^a„isation verlangt, so hat

^> «c mir herbeizufübren gewünscht dadurch, daß die
^Mmsation der Verioaltnng in der ganzen Provinz
j ""0"'t »vird. Mr die Stadt (5öln hebe ich nochmals
da<- ^ ^"^' "^' daran, gedacht worden ist, irgendwie
d"/ Stiftuugs - Vermögen anzugreifen. Insofern also
N<^ M'ch Bedenken daran geknüpft hat, kann ich diefe
von I"' »viderlegcn. Denn, meine Herren, ich bin immer
scl'lw Ansicht ausgegangen, die Armcnverwalt>,ng ist
ihr!,> "big, sie ist Vianncs genug, um Eingriffe auf
s,,i^^nuügen zurückziüoeifen, und ich vertraue andcrer-
lität '-^ ^^"'"^ die städtische Verwaltung so viel Loya-
auZ
das
lrau^

^.^ ^nn^i-^^waltuug so etwas zuließe, oder wenn die
UwhalUät der städtischen Gemeinde irgendwie in dieser
h.,'/")liug Angriffe machen wollte, sich nicht wird ab
""m lassen, dem Gesetze Geltung zu verschaffen.

.^ ""U überall dw jtädttjcbe Verwaltung jo vut^opu-
"n u„d Nechtsgefühl in sich hat, daß sie nie die Hand
strecken werde nach fremdem geheiligten Vermögen,
' 3» bestimmten Zwecke» dienen soll. Endlich uer-

d,ü ^ "h, daß die .^önigl. Staatsregierung, wenn auch

von der Heydt: Indem ich den
des Vortrag.es des Hrn. Abgeordneten für

c!M> ^"' l!"viß ein von 'uns allen°mit Interesse gehörtes
i,h« "'^ Plaidoyer gegen die Armenvenmltnug enthalt,
^ !M,o, klaube ich mir zunächstIhnen meinen persönlichen
„," ndpuMt zu dieser Angelegenheit mit wenigen Worten
von ^"len. Ich glaube/ daß ein solches Gesetz, wie es
M^ ' ^iajestät erbeten werden soll, wenn auch noch ,o

"'""ßig abgefaßt, doch immer nur den mechanischen

6öl,

^ Theil der Armenpflege regeln würde. Nach meiner Neuer
zeugung sollte die Armenpflege nicht beruhen auf einem
Gebote der Obrigkeit, sondern, weil sie eine christliche
Pflicht darstellt, oon Rechtswegen der Kirche angehören, durch
die Organe der ilirchenverwaltung, nnbeirn und selöslständig
von der bürgerlichen Behörde verwaltet werden. Weil wir
aber hier mit gegebenenGrößen zu rechnen haben, so gehört
diese Anschauung jetzt nur in das Gebiet der frommen
Wünsche, uud deshalb ist in diesen, Berichte davon keine
Erwähnung geschehen.

Was min den beantragten Zusatz hinsichtlichdes OrtS-
Pfarrers betrifft, so könnte er in dieser Fassung wohl nicht
zugelassen werden. Wegen der verschiedeneu Eonfefsionen,
und im Hinblick ans einzelne Städte, wo die Pfarrer in
so großer Zahl vorhanden sind, würde es immerhin einer
genaueren Präcisirnng bedürfeu, welcher oder welche vou
diesen Pfarrern das Recht haben sollen, geborene Mitglieder
der Armenoerwaltnng zu sei». Es kann unmöglich die Ab'
ficht sein, sämmtliche Pfarrer in die Verioaltnng aufzu¬nehmen.

Ich würde also jedenfalls das geehrte Mitglied für Eöln
bitten, dies etwas näher zu präcisiren, in welcher Weise er die
Theilnahme der ztirchenbehördenverwirklicht zu sehen wünscht.
Principiell habe ich meinerseits nichts dagegen einzuwenden,
uud auch der Anssuuß wird, wie ich glcmbe, damit einver-
standen sein,

Abgeordneter Frhr. v. (Hevr-Hcliweppenbul<l
Meine Herren, es liegt nus eine Petition vor von dem
Bürgermeister nnd den Stadtverordneten der Stadt Eöln,
die den Zweck hat, die Uebelstände, welche in dem Arme»
wesen bestehen, zn beseitigen, um da, wo unzweckmäßige
Bestimmnngen bestehen, diese dnrch zweckmäßigerezn ersetzen.
Um mm zu einem guten Ziele zu gelangen, scheint es vor
alle,: Dingen nöthig, daß wir die bestehenden Verhältnisse
der Armen Verwaltung vorher ins Auge fasse», nnd aus
den factischen Verhältnissen untersuche», wo Uebelständesind,
nnd ob die vorgeschlagenenMittel geeignet sind, diese Uebel
stände zu beseitigen,' oder ob nicht am Ende die borge
Magmen Mittel, uns neue Uebelstände schaffen können.
Ich halte mich zunächst an die Verhältnisse der großen
Städte; es haben in der Commission, in welcher nur
Petitionen von Städten vorhanden waren, nur die Verhält¬
nisse der letzteren in Erwägung kommen können, und nament
lich sind dort nur die Verhältnisse der größeren Städte
maßgebend gewesen, weil da auch die Uebelstände am meisten
ins Änge fallen.

Das Armeinvesen besteht wesentlich ans zwei Theilen,
der Verwaltung des Armen-Vermögens, und dem Unter-
stübimgs - Wcsc», Das Arme» - Vermöge» ist i» den ver
schiedensten Zeiten entstanden und demnach auch zusammen¬
gesetzt.

Es besteht nicht allein ans speciellen Stiftungen, sondern
auch aus Schenkungen, aus eigenen Erwerbungen der Ar-
nieiwerwaltnng, es besteht ferner aus theilen, welche aus
geistlichen Stiftungen hinzugekommen sind. Ans alle diese
Theile des Armen - Vermögens hat die ^tadtgemeiude lein
Eigenthnmsrecht, es ist das specielle Eigenthnm der Armen
Verwaltung, uud ich bin der Meiuuug, daß auch bei der
neuen Gesetzgebung man davvn ausgehen muß, daß nicht
allein die speciellen Stiftungen, sondern das ganze Armen-
Vermögen gegeil eine Verschmelzung mit dem Gemeinde-
vermögen gesichert wird. Man muß nicht glauben, daß
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dieser Bemerkung eine »»begründete Be^orgniß zn Grunde
liegt. Die Erfahrungen ans der Vergangenheit haben nns
vielmehr gezeigt, daß solche Grundsätze in den Bestimmungen
über die Verwaltung des Armen-Vermögens nothwendig sind.
In früheren Zeiten hat in den freien Reichsstädten Eöln, Aachen
!c, allerdings eine derartige Verschmelzung stattgefunden-,
das Armen Vermögen wurde damals durch die Gemeinden
mit verwaltet. Das Kapitalvermögen floß in bedrängren
Zeiten in die StadtHassen und die Studie wurden dadurch
Schuldner ihrer Armenaustalten, Schließlich ist es dahin
gekommen, daß durch die französische Gesetzgebungdie sämm,
liche» Schulden, welche die Städte gegen ihre Armen
ausialten hatten, annullirt morde,: sind, das Ecipiraluer
mögen war, soweit es in die städtischen lassen geflossen,
verloren. Das, meine Herren, sind Erfahrungen, die man
sich recht znr Warnung dienen lassen muß.

Man wird sich wohl zu hüte» habe», die Möglichkeit
der Wiederholung herbeizuführen. Die Verwaltung des
Armenuermögens war bis jetzt, unter der Aufsicht der Kgl.
Regierung, ick spreche ans eigener Erfahrung, eine gnt'e;
die Armen Verwaltungen sind angehalten worden, als
gute Hausväter das ihnen anvertraute Vermögen zn ver
walten.

Es haben allerdings anch hier manche Uebelstände be
standen, von denen es wiinschenswerth ist, daß fie beseitigt
werden. Die Oberaufsicht der ^önigl. Regiernng dehnte
sich in vielen Fällen wohl weiter ans als es nöthig war,
so daß es denjenigen Persvnen in der Annen. Verwaltung,
welche ihre Thätigkeit diesem Zweige des öffentlichen Wohles
widmeten, mitunter leid gemacht wnrde', ein solcher Uebeln
stand laßt sick aber leicht beseitigen, Für alle Fälle müssen
aber die Bestimmuugeu so gefaßt werdeil, daß eine Trenuuug
des Armen - Vermögens vvn dem städtischen Vermögen für
alle Zeilen gesichert ist.

Es ist nun der Petition der Stadt Eöln eine Deut
schrift als Anlage beigefügt worden, welche auch dem
Ministeriv zugegangen ist- in derselben find sechs Punkte,
welche ich nnr so habe auffassen können, daß sie eine Er¬
läuterung sein und aussprecheu solle», wie die ^tadt Eöln
ihren Antrag ausgeführt zn seheu wünscht.

Der erste Punkt, gegen den ich mich schon soeben erklärt
habe, ist der, daß die ganze Verwalluug des Armenwesens
durch die Gemeindebehörden nach den Gesetze» über das
Gemeindevermögen erfolgen soll. Hiernach würde also die
Möglichkeit der Verschmelzung des Eapitalvermögens mit
dem städtischen Vermögeil entstehe». Ist dieser Anstoß be^
scitigc, dann wird eine Einigung über die anderen fünf
Punkte nickt' schwierig sein. Ich glanbe, daß die Vvrschläge
der Eommission alle'Uebelstände beseitigen, welche jetzt mit
Recht ans die Verwaltung vorgebracht werden können. Die
Armen - Eommission soll durch die «Gemeinde Vertretung
gewählt werden; das ist eine Bitte, die ich für sehr billig
halte, obschon ich nach den gemachten Erfahrungen leinen
besondern Werth darauf lege. Die Armen Verwalt,ingen
sind Eommissionen, die ohne irgend einen Ersatz für ihre
Bemühungen ein sehr mühsames Amt verwalten. Sie
machen der itönigl. Regiernng zum Ersatz für die aus-
tretende!! Mitglieder Vorschläge, und es liegt in der Natur
der reiche daß sie sich übrigens nach Persönlichkeiten umsehen
von deren Brauchbarkeit sie überzeugt siud. Bei deu Wahleu
durch den Gemeinderath wird es sich ungefähr eben so
hcransstellen. Wenn die Armen-Verwaltungen so gestellt
sind, daß sie das Vermögen mit einiger S'elbststän'digteit

verwalten, dann werdeil die Gemeinden auch die geeigneteil
Persönlichkeiten zu finden suchen. Wenn nnn die Armen
Verwaltung einer Eontrolle nmerworfen wird, sei es von.
der Gemeinde Verwaltnng oder von der Regierung, die sie
nöthigl, das ihnen anvertraute Vermögen als guter Hans^
vater zu verwalte», dann glaube ich, befindet sich dieser
Zweig des Armenwesens in einer gnlen '^age

Der ander" Zweig ist das Uulerstützuligsweseu, und
da trete ich dein Herrn Abgeordneten ans Eöln vollständig bei,
da sind Uebelstände,die durchaus beseitigt werden müssen. Das
Gesetz vom Jahr l-U^ spricht in dürren Worten die Ver-
pflicbtuug der Eivilgemeiudeu zur Unterstützung ihrer Armen,
aus. Ich balte es überhaupt für eiu Uebel, daß eine solche
Vervfllchtuug gesetzlich ansge,prochen wird.

Ich bin zwar sehr weit davon entfernt, eine solche
Verpflichtung überhaupt zu bekämpfen, denn es ist eine
Ehristenpflicht, daß mau für seine Armeil sorgt, und ich
weise es weit ab oon mir, daß diese Pflicht nicht in vollem
Maße geübt werde. Es ist aber eine andere reiche, ob
gesetzlich eine solche Verpflichtung bestehtund der verpflichteten
Stadtgemeinde gegenüber den Armen ein Reckt ans Unter
sliitzuug zusteht. Das siud Bestimmuugen, die zu große»
Uebelstände,, führen tonnen. Es führt das zunächst dahin,
daß die Organe der Armen Verwaltung auch die Ver-
pflichtnng der Ttadlgemeinde im Ang'e haben, und
daß sie aus dieser Verpslichruug deduci'ren können n»d
theilwcise ancb dednciren, daß sie sich nach den Bestii»
luungen der Stadtverordneten ^ Versammlung nicht z»
richte,! haben, sondern mehr ihre eigene Ueberzeugung znw
Maßstabe nehmeu müssen. Sie oerfiigeu dabei über Gelde,'
der Gemeinde, ohne daß diefe dagegen etwas thun kann,
uud schließlich kommt die ^ache soweit, daß die Armen-
Unterstützung die Kräfte der t^emeinde übersteigt.

Der Begriff von „arm" kann sehr verschieden aus'
gelegt werde,, uud weuu man dadurch dahin tommi, daß
der Tagelobn ans öffentlichen Mitteln ergänzt, das nia»
dem Manne dessen Tagelohn nicht so groß ist, nm eine
Familie eruähren zu können, deuselbcü aus öffentliche"
Mitteln vervollständigt, so ist das eiu großes Uebel, M
bin der Meinung, daß der Mauu, welcher fleißig arbeitet,
iu gewöhnlichen Zeiten durch 'eine Arbeit auch die Mitt"
habe» muß, seine Familie z» ernähre». Wen» man ab"
die Mttel daz», die durch die Arbeitgeber uicht in h'^
reichendem Maße den Arbeitenden gewährt werden, ",<-'
öffeutlicken Mitteln vervvllstäudigt, 'so thut man etwas,
was dem öffentliche» Iiiteresfe 'uud dem der Gemeinde
wobl nicht förderlich ist. Mau lann auch die Unterstützung"'
sehr verschiedenbemesfen. Wir habe» eben von dem H"'"'
Oberbürgermeister aus Eölu gehört, daß dort einer Anzal?
Persoueu Untrrstützuugeu gegeben werde,!, die derselben »>°>
würdig uud bedürftig siud. Es muß alfo bei den beantragt"
Vorschriften über das Unterftützuugsweseu der <>'e,nei»d"
das Mittel gegeben werden, den bestehenden Uebelstän?"
entgegenzutreten, Fragen wir nns uuu, wie wird in d"'
größeren Städten jetzt das UnterstützungSwcsen geleitel u»^
wie wird den zur Sprache gebrachten' Uedelstäudeu abg>
holst» werden tonnen? In Aachen und Eölu besteh"'
belspielswcise Armen - Evmmissionen, - ° ich weiß nB'
wieviel Mitglieder die Armen - Eommission in Eöln >M
— in Aachen hat sie 18 Mitglieder. Davon habe» ^
die Verwaltung des Vermögens und D das Unterstütz»"^,,

, wcsen zu besorgen. Es liegt auf der Hand, daß in ei»e
l großen Stadt, wie Aachen ist, wo 15—^0,000 Me»M
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Anspruch auf Unterstützung mache,,, diese 9 Personen nu-
möglich alles das besorgen tonnen, was nothwendig ist.
^s si„d also Bezirtsvereine als Organe der Armen-
"Moaltnng eingerichtet, in jeder Pfarre einer ans 4—5
Mitgliedern bestehend. Diese Bezirtsvereine sind als
Organe der Armen-Verwaltnug mit der Vertheiln,,«, der
"nterstntznngen beauftragt, ihnen steht die Verfügung'über
°lc Beiträge zn, die die Gemeinde aus ihren Mitteln für
°" Unterstützungen ^cbt. Die Mitglieder anderer Vereine
' no iu fortwährender Berührung mit den Armen, sie
!«yen immer deu leidenden gegenüber und da ist es
M'z erklärlich, das, sie häufig veranlaßt find, aus offene
ucyeu Mitteln Untelstütznngen zu gewähren, die sich nicht
lechqertigcn lassen, die der Privatmann wohl gebe» kann,
">c aoer. aus öffentlichen Mitteln zu geben, nicht gerccht-
l"ngt erscheint. Es ist anßerordeutlich schwierig, geeignete
PN'louen fj^. ^,^^.„ ^^^.^ ^ Armenwesens' zn finden,
^^^'hnlich steht die Sache io, daß ein Mitglied in dem
greine sich der Besorgung unterzieht nnd' die andern
"Mi nur beipflichte!,. Es scheint nun aber docb vollständig
gerechtfertigt, wenn die Gemeinden verlangen, daß die
^dahl dieser Vereins-Mitglieder ihnen überlasten ist! daß

Wenigen Personen die init einem io großen Theile der
^eiueiude-Eiutüufte schalten und walten' können auch der
"eineuide gegenüber oeranV . ___ ntwurtlich sind, nnd von dem

orstaude ihre Instruetioncn erhalten.
.„ Wir unsererseits können im Allgemeinen nur Grund-
lu«e ausstellen, „ach dcneu wir glauben, daß das Gesetz
, °nniri werden solle; Einzelbcsliinniungcn vermögen wir
> öt mcht zu treffen, es würde auch dazu die Zeit zu kurz
liess ^ glaube daß die Vorschläge der CommissionAlles
e», - ?' '""6 in dieser Beziehung erforderlich erscheint und

"psehle )i)„eu die Annahme dieser Vorschläge.

^abgeordneter Berber, Die Ansicht, welche der Herr
rn'eter für Eöln ausgefprocheu, theile ich im Allgemeinen.

c„n i '"' ^^rgi,cheu sind schon längst im Besitze der Einrict>
die.'^ '^^^^ '-''"^ ^"' Antrag angestrebt werden sollen,
deü^ch bei uns überall als nützlich bewährt haben. Bei m,s
l,ens " ^'lber nur kirchlicheArmenverwaltnngeu, die Kirche
dafür "^" "^^ '"^'^' ^'^' -'-'''"cht,n»l die erforderlichenAiittel
^,<' aufdringen zu können, die Verhältuifse hatten sick ge^
griff '"^ ^ "lußte überall auf die Gemeinde znrüctge>

!'/ lmd bürgerliche Verwaltungen eingeführt werden-
M 'elbstredend, das, wer die Mittel für die Ver-

^stn ^,,^ bürgerliche Verivaltnngen eingeführt werden
Pfle, >^bstredend, das, wer die Mittel für die Ver
der, ,/'^ der Arme,! aufbringt, anch die Verwaltung
liche «" ^'"^'"' "'"ß- Die Kirche verwaltet das tirch-
Ii„,,,""'ueuvermögen, die bürgerliche!: Ärmenvcrtval-
Äeo'^. ^"l.'e„ «der, biervon abgesehen, überall eine
Mi.x 5,'.^ gen'onnen, das, sie die'Gemeinde uicht inehr
sti,,'',,,"'Hand geben kann. Zu einer gedeihlichen Wirk-
^,,,.„, , >!t aber eine möglicl'st freie Bewegung in der

"unltung durchaus erforderlich.
Huscib"?. ^"^ ^^'u ^"-"l Herrn Bachem^vorgcschlage»eu

spiele anführen wollte, so lönnte ich Ihnen Gemeinden
nennen, worin die Armcuverwaltnug ans ü Personen
besteht, zu denen noch ^ Pfarrer ans .'! verschiedenen
Confessionen tominen würden, wenn der vorgeschlagene
Ansatz zum Gesetz erhoben wäre. Niemand wird aber
mir Erfolg bestreuen können, daß mit einer so zusammen¬
gesetzten Ärmenverwaltuug nicht mit Nutzen uud Frieden
das Ziel zu erreichen ist, das die Pflege der Armen
überall als Bedürfnis; erheischt. Ich muß mich daber
für Ablehnung des vorgeschlagenen Zusatzes auosprecheu.

Abgeordneter Vaum: Die Organisation der Armen-
verwaltimg in Düsseldorf schließt Üch den Anträgen des
Äiisschusses volltomnien an. Man ist hier mit der Ver¬
waltung sebr zufrieden. Der Bürgermeister ist gewähltes
Mitglied dieser Verwaltung; sie wird überhaupt c
deu Stadtverordnete,, gewählt; und
Beziehung keine Klagen vorgekommc,.. ^« ^l,i

'wohl empfeblen, daß der Bürgermeister geboreues
glied der Verivaltung sein soll.

Wir gebe» Seitens der Stadt ansehnliche Zuschüsse,
im Betrage von ungefähr 4?,««»!» Tblr. Die Eapitalien
der Armenuerwaltnng Iverden streng von de» übrige»
gesondert erhalten und beaufsichtigt. Die Armexpflege
n»dct i» W Bezirke» statt und stvar durcb den Hinzu¬
tritt von gewählten Vürgern, die sich dieser Pflichtunterziehen.

Indem ich mich den Anträgen anschließe, gla»be ich,
daß dao erste A»ie»deme»t, ein Ärmeugesetz zu erbitten,
ivohl zn allgemein gefaßt ist. Es müsse» jedenfalls
Grnnozüge angegeben werde», »ach welche» dao Gesetz
gefertigt werde» soll.

Was das z»veiteA»!e»deme»t anbetrifft, so glaube ich,
daß der Hinzutritt der Pfarrer nicht wünfcbenvwerth ist.
Sobald dies geschieht, werde» alle Religionsbekenntnisse,auch die Ifraeliteu, mit '"
ibrer Vertreter wünschen,

Kiupt aus
sind in dieser

Es läßt sich
Mit-

bure?. ^"^' iuonach nämlich die Ortspfarrer" ge¬
ölten,

freiu^^^/^«'wnltung '"'^ dadurch ein kirchliches und
"v Element gemifcht, das nicht zu ihrem Nutzen

su >,,,. -"utglieder der Är,nen-Ver>ualtnngen sein
blir,i, ,-' /^' di^'c Neuerung für sebr bedenklich. .'>

KZ"' wird. Auch jetzt sind die Pfarrer Mitglieder
Htim^!"^"'waltuugen, aber blos mit einer berathenden
rn„„,..^' ihnen eine größere Wirksamkeit dabei einzn-räume.

halte ich für sehr gefährlich. Wenn ich Bci-

zleicheni stecht den vinzntritt
n.

Durch Anhäufung von geborenen Mitgliedern wird
einerseits die Verwaltung erschwert, und andererseits
,ver0en die eonfcsstonellen Nüchstchten, welche leichl Miß¬
stände erzengen, hervortreten.

Ich bitte also, es bei dem ersten Antrage des Aus¬
schusses,bewenden zu lassen.

Abgeordneter Blicken»: Ich stimme im Allgemeinen
der Ausführung des Herrn von Gcyr bei, daß man
nnterscheiden müsse zwischen Verwaltung des Annen-
Vermögens und der Armen-Unterstützung. Ich habe
aber weder iu der Denkschrift, noch heute behauptet,
daß die Verwaltung der Stiftungen nicht eine besondere,
eine für sich besteheude sein solle! Aber, meine Herren,
es ist zu beachten, das, die Ncvennen des Capital-Ver¬
mögens ihrer Stiftung gemäß verwendet werde» müssen;
und in dieser Bestehung ist es wünschenswert!), daß
diese Verwendnng anch von solchen Personen mit in
die Hand genommen werde, welche überhaupt für das
Unterstützungswesen sorgen. Ist dies nicht der I-all, so
erwachsen Nachtheile.

Nun wird'behauptet, daß es ein Uebelstand sein
könne, wenn sämmtliche Ortspfarr^r in der Ärmen-Eom-
mission seien. Ich mnß bemerken, daß ich in dieser Be¬
ziehung qegentheilige Erfahrungen gewonnen babe. >V0
viel scheint mir richtig zu sein,' daß die Ortspfarrer zur
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Mitwirkung bei der Armenpflege berufen werden können.
Doch müssen wir uns hierbei nicht auf de» Staudpuntt
stellen, den die Armenpflege früher hatte.

Unsere Armenpflege ist seit dem Iabre 1«4^ ciuc
ganz andere gewordeii, als sie früherhiu war. Das
gan^c Armeuwesenwar früherm den banden der Kirchen¬
gemeinde; es muß aher nothwendig die Mitwirtung der
Civilgemeinde eintreten, da sich jetzt die Verhältnisse
geändert haben. Die nene Gesetzgebung,namentlich das
Gesetz von t842, hat die Verpflichlnng der Gemeindeu
zur Armenpflege in specieller Ameise anerkannt uud so¬
bald diese Gesetzgebung eingetreten war, mußte »oth-
wen dig das Feld der bürgerlicken Armenverioaltnng ge¬
schieden werden von der konfessionellen, letztere möge
immerhin nach wie vor ans ihrem Gehietr Wirten. Wenn
gleich nichts überflüssig oder doppelt geleistet werden
soll, so muß diese Trennnng doch gehandhabt ioerden.
Wenn die Civilgemeinde, sei'es auch nnter Mitwirkung
der Ortspfarrer, das Uuterstützuugswesen in der Hand'
hat, so entwickelt sich ein ganz anderer Geist in der
bürgerlichen Armenpflege; und die Herbeiführung dieses
andern Geistes soll eben der Zweck der Reorganisation
sein.

Meine Herren, das was ich sage, hat sich bereits
anderwärts bewährt. Ieb brauche unr auf die Nachbar¬
städte, zu verweise», welche Erfolge es in Clherfeld, Bar¬
me,!, Crefeld, Düsseldorfgehabt hat. Dort ist eine wesent-
lich bessere Arinenpflege, namentlich hezüglichdes Unter-
stnlmngsU'esens, erreicht worden, während das Gebiet
der christlichenArmenpflege unberührt bleibt. Das Ge¬
biet der christlichen Armeupslege ist ein altes; die Grund-
sätze derselben werden immer, ü'ie bisher, hestehen bleiben.
Hier handelt es sich aber nm das (Gebiet der bürger¬
lichen Armenpflege; für diese soll ein bessererWeg'be¬
reitet werden. Das ist aber nur möglich, wenn die ein¬
zelnen Bürger angegangen werden, zu prüfen, ob und
in wie weit Unterstütznngennothwendig sind. Der Bürger
Prüft besser, als mancher andere, weil er weiß, daß
hierhei die Stenertraft der Bürger herangezogen wird,
dazn ist also die Reorganisation nothwendig. Daß sie
da, wo sie stattgehal't hat, einen gnten Erfolg Halle,
darüber belehren uns so manche Städte.

Icl' glaube aber, daß es praktisch sein wird, »nenn
die Ortspsarrer ihr Gnlachten bei einzelnen Unlerstntznngen
abgeben; sie werden über die Würdigkeit der einzelneu
Pfarrkinder, st>wie darüber, ob nnd welche Unterstütznng
sie ans kirchlichen Mitteln erhalten, Anstunft zn gehen
hahen, damit die bürgerliche Verwultnug in speciellen
Fällen ermessentonne, wie weit sie bei Unterstütznngen
einzuschreitenhabe.

Abgeordneter Hcliult: Ich bin der Meinung, daß
der Ausschuß den richtige,'.Weg eingeschlagenhat, er
gibt m, daß (5üln in der Verwaltung' des Armenwesens
Mängel hat; er hat aher vermiede!», deshalb ein voll¬
ständiges Gesetz hinzustellen, sondern er hat nnr die
Grundzüge zu einem künftig zu erlassenden Gesetze auf¬
gestellt. Für das platte Land ist dies weniger noth¬
wendig. Wir hahen eine geregelte Armenverwaltuug.
Die Mitglieder der Verwaltn»« werden dnrch den Land¬
rath ernannt und damit tonnncn wir auf dem Lande
gut ans. Wir haben übrigens auch kein großes Ver¬
möge» zn verwalten.

Um nun aber dem Antrage der Stadt Cöln Genüge
zu leisten, hat der Ausschuß Grundzüge eines Gesetzes
entworfen, welche mir ganz richtig zu sein scheiue».

Daß eine eigene Verwaltung des Armen-Vermögens
in großen Städten nothwendig ist, ist bereits ausführlich
erörtert worden; ich glaube daher davon Abstand nehmen
zn können. In jeder großen ^tadt wird der Bürger¬
meister mit der städtischenVerwaltung die Hände voll
haben und es wird geniigen können, daß der Bürger¬
meister geborenes Mitglied der Arnien-Verwaltung'ist,
und die Mitglieder derselbenvon der Gemeindevertretung
gewählt werden.

Ich glanhe, eine jede große Stadt hat die Mittel
in der Hand, wenn der Bürgermeister gelwrenes Mit¬
glied der Commissionist nnd wenn die Gemeindevertrcter
die Commission wäblen. Bei einer so großen Verwal-
tuug wird eine Persou allerdings vollständig in Anspruch
genommen. Daher schlage ich vor, daß Sie dem An¬
träge des Ansschnssesbeitreten.

Abgeordneter GonKeni Ich bitte nm Entschul¬
digung, daß ich, nachdem die Sache schon vielfach er¬
örtert worden ist, das Wort ergreife; ich tlmc dies als
Mitglied des Ausschusses, um' dessen Antrag zn ver¬
theidigen. Herr Bache», hat im Eingänge feines Ver¬
trags darauf anfmertfmn gemacht, daß der Hinsschnß
gewissermaßen über sein Ziel binausgehe, der Antrag
der Stadt Cöl» besage »ur, ma» möge ei» Gesetz über
eine anderweitige Organisation des Ärmenwcsens vor¬
legen, worin die Se'lbstsländiqteit der Verwalumg als
Grnndsatz aufgestellt werde. Die derPelitiou beigefügte
Denkschrift enthält sechs Grundsätze für die lünftige
Organisation des Armenwesens; deshalb' müßte der
Ausschuß auch die Grundlage dieser Denkschrift einer
Prüfnng unterwerfen. Ann ertanhe ich mir, hervor¬
zuheben worin die beiderseitigenAnträge sich nach meiner
Ansicht am meisten unterscheiden. Die Denkschrift sagt
Pos. > „die Verwaltung des ganzen Armenwesens er¬
folgt dnrch die Gemeindebehörden nach den Gesetzen
über die Verwaltuug des Gemeiudcvermögens" Bei
Annahme dieses Grn'ndsatzes wird die Armciwerwaltnng
zu einer Gemeindeverwallnng, besonders, wenn nach
5. '.' eine besondere Commissiongemäß tz 5>4 der ^tädte-
ordnnng für die Verwaltuug des I'.rmenwesens ge¬
bildet werden soll, nnd dieser'ij. spricht ans, daß für
einzelne Theile der Gemeinde'-Verwaltung besondere
Commissionen nnd Ansschnssegebildet werden tonnen.
Also, meine Herren, dieser i>. in Verbindung mit der
Pos. 1 besagt, daß die Armenv'erwaltnng gewissermaßen
eine Gemeinde-Verwaltnng werden soll.' Ich sehe nicht
ein, warum uicht eiue andere Verwaltung nebe» der
Gemeinde-Verwaltung ins Leben treten soll, nm die
Interessen der Armen-Verwaltnng nnahhängig von der
Gemeinde-Verwaltnng wahrzunehmen. In Pos. ^ wird
schon darauf aufmerksam gemncbt, was aus der Bestim-
muug der Städteordnuug von selbst erfolgt, daß an der
Spitze dieser Gemeinde- Commission der'Bürgermeister
stehen soll, der sich durch seinen Beigeordneten'vertrete»
lassen tonne, nnd hierans folgt nach »'.einer Ansicht
»nieder,wie sehr nach diesen Vorschlägen die Gemeinde«
Verwaltung iu Heu Bereich der Armen - Verwaltung
hinnbergreisen soll. Dagegen schlägt der Ausschuß
vor, es möge ein Gesetz erlassen werden, nach wel
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chem eine besondere Commission geivählt »'erde durch
die Stadtverordneten - Versammliiilg. Cs ist hierdurch
eiu freier Spielrau,» gebliebeil, daß eine Commissiou
Mlders gewählt werde, als wie sie nach der Städte-
ordnnng gebildet werden muß, wo ihre Zusammensetzung
genau bestimmt wird. Warum an die Spitze einer
solchen Commissionnothwendig der Bürgermeister treten
soll, vermag ich nicht einmschen. Der Alisschußdagegen
schlägt Ihnen vor, den Bürgermeister als geborenes
Mitglied eintreten zu lassen, überläßt aber der Com¬
missiou , sich den Vorsitzendenselbst zu wählen. Was
bereits Herr Schult gesagt, trifft vollständig in großen
Städten zu, daß'nämlich die Bürgermeister mit so vielen
anderen Äugclegenheiten überhäuft sind, daß sie der
Armeu-Verwaltung die nöthige Fürsorge und Aufmerk¬
samkeitnicht schenken können, besonders wenn diese, wie
in den großen Städten, über cm ganz bedeuteudes
Vermögen verfügt. Die Sache betrifft nicht blos die
großen Städte, soudern auch das platte Land. Sie
wissen,daß nach der Gemeindeordnnng vom ^ahr l^ll»
der Gemeinderath gar keinen Einfluß ans die Wahl des
Bürgermeisters hat, iudem dieser von der Regierung hin¬
gestellt wird; Sie wissen auch recht gut, daß oft ganz
frenldartige Clemente in die Gemeinde hineinge>oorfeu wer-
den, versorgungsbcrechtigte Militairs und Personen, die
häufig den Wüufcheuder Gemeindegar nicht entsprechen.
Warum soll nun eine (Gemeindeeiuen Mann, den sie
vielleicht für ihr Grmeindewesengar nicht wünscht, nnn
auch noch nothwendig au die Spitze der Ärmenverwal-
tnng gestellt sehe» müssend >^si der Bürgermeister über¬
haupt' dazu geeignet, dann bat es die Commissionin
der .Hand, ihn zum Vorsitzenden zu wähleu, ist der
Mann aber nicht dazu geeignet, dann wird es besser
sein, wenn der Bürgermeister nur geborenes Mitglied
bleibt und einfach mit zu berathen und abmstimmen
hat, die Leitung aber in andere,! Händen liegt. Ich
erwähnte vorhin, daß die Sache auch für das Platte
Land ihre Bedeutung babr. In den Vorschlägen der
Stadt (5öln, wie auch in denen des Ausschusses, finoru
Sie eineil 8, wo es heißt: „Für die Verwaltung des
Armcuvermögens sind die, für die Verwaltung des Ge-
uicindevermögeiis bestehendenVorschrifteil maßgebend."
i)ie Gemeindeordnung sagt: „In Begebung auf das
Armenwesen, das Schulwesen und in Poli',eiangelcgen
halten sind die Beschlüssedes O'emeinderatbs nur Gut¬
achten uiid bedürfen der Genebmigung der vorgesebten
Königs. Behörde." Kommt nun die hier vorgeschlagene
Nestuuiiluug nicht hiueiu, so wird es auf dem platteil
Laude dabei verbleibe», daß die Armenuerwaltuug keiuen
^cfchlnß ausführeil kauu, der ilicht vorber die Geneb-
'»igling der Bebörde erhalte» hat. Wenn also ;. B.
tt>uas'reparirt oder verpachtet werdeil soll, muß vorher
die Genchungnng eingeholt werden.

Nun vermochte der Ausschuß nicht einzusehen, in
welcher Bezielmug auf das Ärmcnwesen die Gesetzgebung
nicht eine ebenso freie Stellung einnehmen soll als in
Aeziehung auf das Gcmcindewescnund deshalb ist der
Paragraph hineingesetztworden.

Was die Stiftnnaen betrifft, so hat Herr Ober¬
bürgermeister Bachem schou ausgeführt, daß es nicht in
der Absicht des Gemeinderaths gelegen hat, in dieselben
anzugreifen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, oem An¬
nage des Ausschussesbeizutrclen.

Abgeordneter Himono Voi» Standpunkte der
Landgemeinden ans liegen, soweit meine Erfahrungen
reichen, keine dringenden Grüude vor, eine audenoeitc
Organisation der Är»ie,lgefetzgebu>lg zu iviiusche,!, »och
Wüuscheu, die i,i dieser Nichtimg ausgesprochenwerden,
entgegenzutreten. Die bezüglichen Instände in den großen
Städte» siild eindringlich beleuchtet wordeu n,id wir
haben gehört, daß die Wünsche sehr auseinander gebe».
Die Eine» »vollen znm Vorsitzenden den Bürgermeister
als geborues Mitglied dieser Armen-Commission, die
Ander» treten dein entgegen. Von der eine» Seite wird
gewmischt, daß die Pfarrer Mitglieder der Armenver
waltung fein möchten, währe»d von der anderen Seite
daranf bingewiesen wird, wohin das führen solle, wenn
17 oder >.^ Pfarrer iu der Ärmenvenualtniig sich be¬
fänden. Cs schein! inir also, daß bei diesen wider¬
sprechendenAnsichten und Meinungen es hier darauf
ankömmt, ein Mittel zn sinden, diese widerstreitenden
Ansichten nnter eiiiein Äme,lde,nent iiiöglichst z» ver-
cinigeil. Will die Staatsregierung auf die Wünsche des
Provinzial-Landtages eiiigeben, so ist nicht zn bezweifelii,
daß sie ,licht allein durch ihre Organe über das Sach-
verhältuiß sich noch geilailere ^nformatioueu wird gebe»
lasse», sondern sie wird auch >te»»t»isi vo» oe,i Ver^
haiidluuge» nehme», die he»te i» diese,» Hause gepfloge»
wordeu sind. Ich glaube daher, daß eiu Ameudement,
wie es der Herr Oberbürgermeister Bachem gestellt hat,
geeiguet sein dürfte, sich der Iustiiumung des Hauses zu
erfreueu, jedoch mit der Abänderung, daß der Entwurf
nicht sofort den beiden Häusern des Landtages, sondern
muächst oem Prooinzial-Laudtage möge vorgelegt werden.

Abgeordneter Zlolöliovon: Cs ist Iner gesagt
worden, das platte Land hätte kein Interesse sür Cma-
uatiou eines neuen Ärmengcsetzes. ^ch möchte dein
widersprechen, besonders was die rechtsrheinischeSeite
der Pwrinz betrifft. Cs gibt dort viele Gemeinden, die
keine Stiftungen haben, und viele sind in der ^iage, dem
Ärmenvorstande die Zuschüsse aus der Gemeindifasse zu
zableu, uud cs verfügen alfo ganz fremde Leute über
das Ocmeiude-Cigeuthum. Daß diese Gemeinden des
platte,i Landes nicht den Wunsch einer anderen Negc-
lnng des Ärmenwesens haben sollten, das wollte ich be-
streiteu, imd ich bitte Sie, dafür zu stimme», daß der
Ansschuß-Autrag angcnommcn ioird.

Abgeordneter Hardt Auch i,i Leiinep besteht
bereits eine Armen-Verwaltung, wie wir solche gegen¬
wartig dnrch das Neferat be',ei'chnet sehen und ebenfalls
ist eine msti'mmendePetition Seitens der Stadtverord¬
neten bei,» hohen Landtage eingegangen, aber weil etwas
zn spät von mir übergeben, nicht augeführ! worden.

Ich muß offen bet'.'Mlen, daß ich »icht begreife, daß
irgend etwas mit Begründung ge.^en das angestrebte
Armengesctzeülgeweudct werden kann; cmch ist es ganz
folgerecht, daß, wenn die Gemeinde-Vertretnngdie Mittel
zur Unterstützung für die Arme,^Verwaltung bereit zu
stehen bat, folchc auch auf deren Verwendung durch die
Wahl der Mitglieder derselben eine Mitbestimmung
haben muß.

Ferner ist's gewiß gilt, daß das Gefühl recht belebt
werde, in der Gemeinde dasjenige zuthun, was in der¬
selben zn thun Bedürfniß ist. Sind nnn Mittel für dle
Armenverwaltnng zu beschaffen, so mnß anch die Willich-
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keit, solche zu gewähren, da sein, und sicherlich wird
solche durch eine Betheiligung der Gemeinde-Vertretung
cm jener Verwaltung an, meisten hervorgerufen uud
gefördert.

Ich unterstütze daher den Antrag.

Abgeordneter Vncheul Meine Herren! Der Herr
Abgeordnete der Ritterschaft, Simons, ist im Ganzen
mit meinem Autrage, den ich heute gestellt habe, einver^
standen. Ich erlaube nur, ihn nochmals znr Annahme
zu empfehlen, und bemerke nur uoch folgendes: Ich
habe den'Autrag gestellt, daß Se. Majestät möge ge¬
beten werden, zu befehle», daß den beiden Hänsern des
Landtags iu der uächsten ^eit ein Gesetz vorgelegt werde,
durcb welches die bisherige Organisation der Armen-
Verwaltung am Rhein aufgcbobeu uud die Selbstsländig-
teit der V'erwalt»»g mlch i» diesem Theile des (Gemein¬
wesens gesichert N'crde. Ich hahe deshalb die Verlage
an die beiden Häuser des Landtags in Vorschlag gebracht,
weil es nur zweckmäßig erscbeüu, daß die ueue Orga¬
nisation so bald als 'möglich vor sich gehe, während,
wenn wir die Sache nochmals an uns gelangen lassen,
nothwendigerwerse ein weit größerer Zeitraum carüber
verstreiche» wird. Wir werden dann erst in " Jahren
die Vorlage betomnie» und bis sie alle Stadien durch
das Ministerium uud durch den Landtag durchlaufen
hat, wurde ein weit größerer Zeitraum verstreichen. >VH
bemerke nur noch folgendes- Die Reorganisation, wie
sie in ihren allgemeinen Zügen bezeichnet worden ist, ist
eben diejenige, wie sie in den Städten Elberseld, Barmen,
Düsseldorf, Erefeld wirtlich besteht, nnd wie sie in allen
Städten des östlichen Theiles besteht. Indem wir also
etwas in diesen allgemeiueu Zügen beantragen, so be¬
antragen wir eben nichts weiter/ als einen Anfchlnß au
etwas bereits Bestehendes uud vo» der töuigl. Staats¬
regierung Anerkannte«. Wir in der Rheinp'rouinz tön¬
neu »u» zu dcmjeuigen, was in den uns henachbarteu
Städte» gegeuwärtig vorhanden ist, nicht gelange», u»d
zwar deshalb, weil'die Städte Elöerfeld,'Barme» nnd
Düsfeldorf dahiu gelangt sind im Wege der Städteord-
nnng vom ^ahre l^'>>»', indem sie diese benutzt hal'eu,
um die Reorgauisalion anszuführeu. Erefeld N'ar dazu
nicht iu der ^age, foudern hat das später gethan; aher
nach meiner Meinung to»»te Crefeld fo weuig als an¬
dere Städte dies thuu und wir würden daher, indem
wir im Allgemeinen eine solche Petition an die Stam^-
regiernng richten, nnr erklären: daß diejenigen Städte,
die das Gute haöen, dasselbe behalten, und daß dieje¬
nigen, die es noch nickt baben, zn etwas Besserem ge¬
langen solle».

Abgeordneter Himons Wen» der Herr Ahgeoro-
ncte für Cöln eine Verzögerung diefer Angelegenheit
durch meine» Vorschlag fürchtet, fo wird er' sich wob!
selbst bescheiden müsse», daß das nicht der Iall sein
kann. So rasch geht die Staatsregierung nicht vor mit
der Vorlage von Gesetzentwürfen, es werden wenigstens
noch ^ volle Jahre vergehen, ehe sie die erforderlichen
Informationen eingezogen hat, uud alle die bezüglichen
Organe der Verwaltung gehört worden sind. Ich halte
also dieje Befürchtung für unbegründet, uud glaube/daß
füglich meinem Vorschlage zugestimmt werde» tauu.

Marschall: Herr Vachein hat das Wort zu einer
faetischen Bemerkung.

Abgeordneter Vachcm Als faetifche Bemerluug
wollte ich erwähnen: Ich babe die Befürchtung keines
wegs deshalb, weil ich das Zustandekommen des
Gesetzes besorge, indem belanni ist, daß die,^gl. Staats-
regiernng den Gegenstand bereits berathen und ihn auch
in früherer Zeit bereits erwogen, nnd sich daher gehörig
infonuirt hat, fondern ich habe die befprocheiwBefürch-
tuug einer Verzögerung nur dnuu, wenn die Sache erst
»nieder an uns gelangen soll.

Marschall Es hat sich A'ieinand mehr zum
Worte gemeldet, die Diseussion ist geschlossen.

Abg. Referent von der Heydt Der Antrag des
Abgeordneten von der Ritterschaft besteht aus zwei Theilen.
In dem ersten theile schließt er sich principiell dem Antrage
des Mitgliedes für Cöln an und macht sodann den neuen
Borschlag: ^eine Majestät zu bitte,!, daß das zu erlassende
Gesetz zuvor dem Provinzial Landtage vorgelegt werde.
Das letztere ist auch im Ansschussezur Sprache gelommen.
Aber man hat dort schließlich aus denselben Gründe,! davon
Abstand genommen, die das Mitglied für Eölil aufgestellt
har; man hat nämlich befürchtet, daß dadurch eine zu
große Verzögerung entstehen würde. Ich glaube unn, was
den Principal Autrag des Mitgliedes für Cöln betrifft,
daß es sich durch Den Gang der Berhaudluugeu klar herauf
gestellt hat, daß es wünschenswerth ist, wenn man die
Abschaffung eines bestehenden Gesetzes und den Erlaß eines
neuen intendirt, mindestens die wesentlichen ("rnndlagen zu
bezeichnen,welche man für das neue lR'setz wünscht. Jeden-
falls würde es für den Landtag angemeifener nnd würdiger
sein, wenn er sich in Bezug ans das neue Gesetz nicht auf
vage allgemeine Angaben l'eichrcinlle, sondern wen» er be
stimmt die wesentlichen Grundlageii für dasfelde bezeichnete.
Ich bin deshalb in der Vage, diefeu Doppel-Antrag be¬
kämpfen zu muffen; den einen weil er die ^ache verzögern
würde, nnd den ander», weil er ans den angegebene»
Gründen sich nicht gezieme» würde, und somit beantrage
ich schließlich,den Antrag des Ausschusses anzunehmen.

kommen wir nn» »ach geschlosteuer Disc»sfio» zw'
Fragestellnng so würde meines'Trachtens die nächste ,^-rage
die lein, oo überhaupt in ciner Petition an Ee. Maj. den
.König um die Borlage eines Gesetzes über die Organisatiou
der 'Armenpflege in der Rheinprovinz gebeten werden folb

Marschall: Damit würde nichts gethan fein. Ich
glaube daß diese ^rage au den Schluß gehört. Es nüchü'
die Borfrage vorher gehen: Loll eine solche Petition, wenn
sie üöerhanpl gemacht wird, soll sie die b>irnud,zngeent
halten, die wir in das besetz gelegt ,vün,chen, — oder
sollen wir, wie der Herr Äög. Simons beantragt hat, die
Bitte anssprechen. es möge ein solches lR'ietz ausgearbeitet
werden zum nächsten Landtage. Dies ist eine Mod'ificatio»,
welche vorher gehen müßte, stm nachher zu fragen: sotl mit
dieser Modifiealion ein Gesetz erbeten werden?'

ganz.
Abg. Referent von bor Heydt Ich oescheide mich

Marsckall: Also, meine Herren, wenn ein Gesetz
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crbelen wird, sollen dann die ü Pnntte, die der Ausschuß
Ihnen vorschlägt, in dieser Petition angegeben werden?
hierüder, über jeden einzelnen Pnntt, müßte erst abgestimmt
werden'. denn der Ei»e tau» ja möglicherweise nur den
einen Pnntt, der Andere nnr den anderen aufgenommen
wünschen. Wir müssen »»s also nothwendigerweise erst über die
>> Pnntte vereinigen, die nur dem besetz zn t^irnnde gelegt
wünschen,

Herr Bachen, bai das Wort zur Fragestellnng.

Abg. Vncliem Ich glaube, das; mein Anlrag der
am weitesten gehende ist, nnd es vielleicht am zweckmäßigsten
wäre, daß mein Antrag, den ich hiermit überreiche, znerst
zur Adslin,mnng tänie. Wird dieser verworfen, so wird die
andere Frage sein: ob etwa der Antrag des Ansschnsses zur
Abstimmung tommen st'll, nnd es würden dann die einzelnen
Veslimmnngen znr Abstimmnng gelangen,

Abgeordneter Simons: Ich wollte . dasselbe für
uieinen Antrag gellend machen; der ist eigentlich der am
weitesten gebende, und dürfte daher die Priorität haben,

Mar^cbnll: Wenn die Bersammlnna, annimmt, daß
dasjenige das am weitesten Gebende ist, was am längsten
Zeit erfordert, sv dürfte Herr Simons Neckt habeu. 'Aber
das ist bei der Fragestellung bis jetzt noch nicht znr Sprache
ssetoninien.

^Heiterte,!.)

^ Beide Anträge gehen nnn dabin, nnd selbst der Antrag
dcs Ansschnsses, 'also alle drei^, gehen dahin; „Ja, ein
^'c'setz möchten ,oir, was die ^acbe regeln soll. Wie nnn
das «l,;^-^ aussehen soll, darüber sagt der eine Äulrag, der
dos Herr» Simons: das legt dem Provinziallandtage vor,
7" der Antrag des Abgeordneten für Eöl» sagt: das legt
dou beide» Hänsern des Landtages vor, lind endlich der
Ausschuß, der sagt: das nnd das siud die ^ Puutte, die
wir jedenfalls in 'das Gesetz gelegt zn haben tvüuscheu. Ant
'""testen geht dann entschiede,,,was der Ausschuß vorschlägt,
'""l der ' gauz bestimmte Pnntte vorschlägt, die er hiueiu
M>e„ will,' während bei den andern Anträgen lein Unter
>l>''ed ist, als die Frage der Zeit.

Abgeordneter Brenn»,: Ich glaube, wir würden
"ohl daran gethan haben, der Ansicht des Herrn Referenten
""zutreten; dann würde die jetzt stattgefuudeue Discustion
M>z weggefallen sein, Weuu zuerst über die^ Frage abge-
UMinu tvird: ,vvllen >vir eine Petitivu an ^e, Maj. den
'^unig richten nm eine anderweite Regelung des Armen
^!>ns? nnd die,e ,oird bejahl, so^ist meines Erachtens der
"»trag der Herru Bacheiu »nd Simons in seinen allge
"leineu Theile» bejaht, nnd es würde nnr die Frage sei»,
^" wir, ganz abgesehen von de» Grnndzüge» des »Gesetzes,
^"> Ennvnrf dire'ct den beiden Häusern des Landtags, oder
vorher dem Provinzial Vaudtag vvrgelegt z» sehen iviiufcheu.
^.,,'Mo, weuu festgestellt tst, daß wir überhaupt eine
^ttiou ,„n eine neue Regelung des Armemvefeus an Se.
Majestät den itönig richte,', wolle», so sind die beiden An-
^a,e erledigt, nnd dann tonne» wir z» der Frage, welche'
..Zündsätze solle» in das neue Gesetz a»fge»ommen werden,
'"-'"gehen.

Marsckall: Danil gebe ich zu bedeuten, was wir

wob! anfangen würden, wenn nur fagen, wir wünsche» ei»
tR'se,,; z»r Regelung der Armenverwaltnng, ohne daß wir
weiter darüber gehör! werden, vhue daß wir augeben, wie
das «besetz gefasu werden soll. Also, entweder müsse» wir
die Grnndzüge angeben, oder nur müsse» aiissprecken, daß
erst diejenige Provinz, für die es gelten soll, zuvor gehmv
""den uwge. ^ustimmnug,)

Es frag, fich also, ob wir diese Puutte iu das Gesetz
aufgenommen zu sehe» wünschen. Sind sie nns nicht tlar
genug, danu lehuen >vir sie ab nnd sagen: ^egt uns andere
vor, aber befragt erst den uächsteu Vaudtag.' Das ist der
erste Antrag. Fällt der, dann tommt der Antrag des Hrn.
Bachen, znr Abstimmung.

Referent v. l». H»s»»dt: Der erste Grundsatz lautet
also, wie fvlgt:

„Die Beru'altuug des Armenwesens erfolgt dnrch eine
von der (Gemeindevertretung geivählte Eonunission „uter
Aussicht der t^euieindebehör'de/ Der Drtsbürgermeister ist
geborenes Mitglied dieser Commission, welche de» Rame»
„Armenverwaltuug" führl.

Abgevrdueter Freiherr v. t?erde: Es ist vorhi» das
Amendement gestellt worden, daß anßer den, Drtsbürger
Meister auch der Ortspfarrer geborenes Mitglied der Tom
nnfsiou sein soll.

<Abgeordneter Bachen, zieht das von ihn, gestellte
Amendement zurück.)

Dann nehme ich es wieder ans, wenn es „och zu¬
lässig ist.

Referent v. d. Hevdt: Diese Bestimmung bietet
doch große Bedeute,,, weil iu deu größeren Städten mehr
als ein Pfarrer vvrhanden ist.

Abgeordneter Freiherr v. t^erde: Ich wvllte diesen
Grundsatz nnr im besetz ausgesprochen haben.

Mavscktlll: Ich frage also, ob gewünschlivird daß
in dem vorhin verlewne» Grundsatz hinter den, ^v,t
„Ortsbürgermeister" aufgenommen werde „nnd Ortspfarrer".

Diejenigen, welche dafür siud, bitte ich, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Es ist die Miuorität, der Zusatz ist abgelehut.
(Der Refereut verliest nochmals den Evmmissions - Antrag

wie oben.)

Diejenigen, welche diesen Antrag als Gruudsatz für
die Aruieu - Verwaltung aufgeuommen wüuscheu, bitte ich
sich zu erhebe».

(Geschieh!.)
Der Antrag ist augeuumme».

Refereut v. d. H»eydt Der zweite Satz lautet:
„Wo für Stiftungen stacmeugemäß oder gesetzlich be¬

sondere Berwaltuugeu angeordnet sind, verbleibt es bei den
betreffenden Bestimmungen."

Mnrscknll: Ich bitte die Herren, sich zu erheben,
welche diesen zweiten Satz annehmen 'vollen.

(Geschieht.)
Er ist angenommen.
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Nefereut v. d. .Heydt Der dritte ^atz lautet
wie folgt:

„Für die Verwaltung dos Älrmeiioermögens sind die
für die Verwaltung des Gemeiiideuermögeus dastehenden
Borschriften maßgebend."

Marschall: Diejenigen Herren, welche auch diesen
Satz annehme» wolle», bitte ich, sich zu erHede»,

»Geschieht.)
Anch dieser Satz ist angenouiuien.
^iun werde» wir darüber abstimmen, ob nur überhaupt

eine Adresse an die «roue richte» wolle»,
(Der Referent o, d. Hevdt oerliest die Adresse,)
Ich ersuche diejenigen Herren, welche für diese Adresse

sind, sich zu erhebe»,
<Geschieht.)

Die Adresse ist mit einer Mehrheit von - , der An
wesenden angeiwmmen,

Abgeordneter Simons: Ich »vollte mir die Be¬
merkung erlauben, daß wohl über den Theil meines
Ameudements, nach welchem das erbetene (besetz den:
Provinzial - Landtage erst nochmals vorgelegt werden
möge, eine Abstimmung nicht stattgefunden hat,

Abg, Referent von der Heydt ,^ch bin der
Meinung, daß durch die geschehene Abstimmung >,>,j>!^
«»«' das fchon erledigt ist,

Marschall Wenn der Herr Abg. Simons will,
daß unfere besondern Wünsche noch in das Gesetz hin¬
eingebracht werden solle», dann ist die Sache noch nicht
verfett, und es müßte noch darüber abgestimmt werden.

Abgeordneter Nolsboven Ich glaube, daß der
Antrag fchon in der Abstimmung enthalteil ist,

Abgeordneter von der H»elidt Räch meiner
Memnng muffen entweder i» der Petition bestimmte
Gruudlageu aufgestellt werden, oder man lann das
Gesetz,, was erbeten wird, nur im Allgemeine» bezeichnen.
In dieser Beziehung habe ich gemeint, daß das durch
die Abstimmung bereits erledigt sei.

Abgeordneter Frhr. v. Oieyr Ich glaube, daß
über den Antrag des Laudralh Simons abgestimmt
werden taun. Wenn wir noch über einen Airtrag ab¬
stimmen wollten, der den ersteil Beschluß alterirte, so
Würde das nicht angeben.

Abgeordneter Schult: Der Beschluß ist gefaßt, und
zur Ausführung desselben muß eine Petition an den König
erlasseil werden, und damit ist nach »reiner Meinung die
Sache abgemacht.

Marschall: Wenn der gefaßte Beschluß auf irgend
eine Weise tangirl würde, so dürfte ich eine weitere'Ab¬
stimmung nicht zulassen. Wenn Sie aber die Sache fo
auffasseii, daß das nach den von uns aufstellteil Gruud-
züqen abgefaßte Gesetz erst noch dein Prov. - Landtage
vorgelegt werde, um ermessen zu können, ob das Gesetz

auch ganz unsern Wünschen entspricht, so ist das
eine offene Frage, und ich tanu darauf eingehen, daß
darüber abgestimmt werde.

Wolleu Sie also, daß das Gesetz, was Sie von
Se. Majestät mit den bestimmten Grnndzügen erbeten
wollen, erst noch einmal dem Provinziallandtage vor¬
gelegt werden möge, und daß dies in der Adresse gesagt
werde, so wäre dies eben die Frage, über welche noch
abzustimmen sein würde.

Ich stelle demnach die Frage: >^oll in der Adresse
gesagt werden, es möge ein solcher Entwurf dem Prov.-
Landtage nochmals vorgelegt werden?

Diejenigen, welche'wünschen, daß dieser Passus in
die Adresse aufgenommen werde, wolle» sich erbebe».

(Geschieht.)
Die Aufnabme dieses Passus in die Adresse ist mit

.".^ gegen .'<l> Stimmen abgelehnt.

Abgeordneter Frhr. v. Leytam Bei dem Referate
über die Aufnahme von Straßen ist übersehen worocn,
daß ein Antrag der Gemeiudeu Haaren und Würselen
eingereicht worden ist, mit der Bitte: „Die Uebernahme
der Prchmienstraße von der Aachen - Crefelder Bezirks-
strasie über Würfelen, Haaren nnd Berlantenhcide bis
Atsch ans den Äezirksstraßenfonds des Regiernngsbestrkes
Aacben beschließen ',n wollen."

Ich bitte, den Antrag jetzt nir Abstimmnng zu
stellen.

(Der Vortrag des schriftlichen Berichtes erfolgt.)

Marschall: Begebet Jemand hierüber das Wort?
Herr <5o»tzen bat das Wort.

Abgeordneter Gontzen Meine Herren! Es ist
weder in dem gedruckten Berichte, noch in dem Bortrage
einer Petition der Gemeinden Haaren und Würselen
erwähnt worden, worin dieselben den hoben Landtag
bitten, die Strecke des fragliche» Weges in die Kate¬
gorie der Vczirtsstraßen aufzunehmen. '

werde» möge, in Berbinduug mit eine»! Theile eine'
Weges, der in der Gemeinde Stolberg liegt. Sowoh
der Bürgermeister von Slolberg, als'auch der dortig'
<l,t„»,,>!,,^,>,',-,s<> i>^,!>,„. c-:., ------. ^ ... ------>.,».:------>......,">'

gewonnen, und dieser hal bestimmt, daß ohne den Willeil
der Gemeinden ein Weg zur Bezittsstrahe nicht erhoben
werden könne. Der Antrag geht nun dahin, daß das,
was der Landtag für die ganze Strecke bercils beschlossen
habe, auch für die beide» Gemeiudeu Haaren und Wür¬
selen gelten zu lassen, selbst für den Fall, daß Stolberg
nicht beiträte. . .

Os ist also kein neuer Beschluß, sondern es M
dies nur in Folge eines früher gefaßteil Beschluß
eintrete».
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Bei der Berathung des Referates über die Anwen¬
dung des Bezirksstraßenfonds, ans dein linken Rheinufer
ist es dein Herrn Eommissar überlassen worden, einen
Versuch zn niacheu, ob vielleicht die Gemeinde Stolberg
den Weg freiwillig abtreten »volle. Jetzt ist nun der
Antrag dahin gestellt worden, daß, falls der Versuch
nicht gelänge, dennoch für die bereits genelnnigtenstrecken
der frübere Beschluß aufrecht erhalten werden möge.

Abgeordneter Schult: Ueber die Straße ist be¬
reits Beschluß gefaßt worden. Die Kö'nigl. Regierung
zu Aachen bat die Sache angeregt und von den Ge¬
meinden Haaren ist eine Petition um Uebernahme der
Straße eingegangen. Die Regierung sagt nun in ihrem
Antrage: daß die Ueberuabme der Straße von Stol-
bcrg nach Nttrselen nicht habe bewerkstelligt werden
tonnen, weil die Gemeinde Stolberg die unentgeltliche
Abtretung der in ihrem Gebiete liegenden Strecke ver¬
weigert hat nnd nach einer Entscheidung des Königl.
Ober ^ Präsidii ein Zwang in dieser Beziehung nnstatt-
haft ist, mich die bisher geführten Unterhandlungen
über eine der Gemeinde Stolberg zn gewährende Ent-
schädignng keinen Erfolg gebabt haben, nnd es ist daher
ihre Ansicht, die ganze Maßregel vor der,öand ans
sich beruhen zu lassen.' Dieser Ansicht, sagt der Bericht,
tann der Ausschuß im Interesse der bei der Straße be¬
theiligten Gemeinden sowohl als der Straße selbst, nur
insoweit beitrete,i, als die Ausführung sied nicht erzwingen
läßt, jedoch fei soviel als tlmnlich dahin zn wirken, daß
die Sache zum Abfchlnß gebracht werde.

Diesem Befchlnß ist' die ^tändevcrsammlrmg bei-
gctreten. Dann beißt es weiter: Der Ausschuß erlaubt
stch demnach der hoben Versammlung vorzuschlageu:
Cie möge beschließen/daß die Unterhandlungen mit der
Gemeinde Stolberg wieder aufgenommen und der pro-
vnizialständischeEommissar mit' der Leitung derselben
beauftragt werde.

Der Ausfchusi hat also die Vorschläge gemacht imd
°lese siud aeeeptirt worden. Die Straße ist in die Reibe
der Bezirksstraßen aufgenommen; nur fehlt es an der
lettische» Uebernabme; diese liegt gewissermaßenin der
Hand der Regierung. Wenn die Regierung nnd der
ständischeEommissar einig sind, dann kann die Strecke
ubernmumcn werden. Ich meinerseits würde nichts da¬
lassen baben nnd wünschen, daß diefe Strecke aufgenonnnen
werde.'

,,. Marschall: Ich richte die Frage an den Herrn
Vorsitzendendes Ausschusses für die Straßenbau-Referate,
"b über das, »vorüber 'jetzt gesprochenist, von dem hoben
Landtage bereits beschlossen worden ist?

<Ia!)

Dann ist die Sache erledigt.
,. Icb bitte jetzt den Herrn Referenten Dr, Wnrzer
über das Barru>regcld für schweres Fuhrwerk auf Be-
Mtsstraßen zu berichten.

. Abg. 'Referent U,'. Wurzer trägt vor das Rc-
lNat des VI l. Ansfchnsses über den Antrag ans Er¬
dung des Barrwrcgeldes für fchiveres Fuhrwert auf
Vezirtsstraßen.

Der Ausschuß tritt dein Antrage bei, nnd stellt der
hoben Versammlung das Petitum znr Aiinahme: für
die Fuhrwerke auf Bezirtsstraßen den Tarif stnch nach
Maßgabe des Gewichts der Ladung feststellen m »vollen.

Marsckall: Ist Etwas dagegen zu erinnern?
Herr Frhr. von Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Frhr. v. Eerde: Ich inöchte den
Herrn Referenten bitten, sieb darüber erklären zu »vollen,
in welcher Weise das Oewicht festgestelltwerden soll,
nnd ob dies wohl leicht ausführbar sein wird?

Abg. Referent Dr. Wurzer: Es ist frhr leicht zu
ermitteln, wieviel ein Fuhrmann geladen hat. Wir haben
auf verschiedene Straßen hiezu Waagen. Es bandelt
sich dabei nicht um Kleinigkeiten,sondern nm tasten, die
10 Eentner und mehr übersteigen.

Abgeordneter Oonhen Es tritt hier dasselbe
ein, wie bei dem Gesetz über den Vertcbr ans dcnKnnst-
strasien von IW<j, worin vorgeschriebenist, wie breit
die Radfelgen bei einer gewissen Ladnnq fein sollen.
Wie wir nun ein Gesetz haben, welches dir Radfelgen-
Breite von der Ladung bereits abhängig macht, so wird
eine solche Bestimmung mich hier aus'siibrbar sein.

Marschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche
mit der Ansicht des Ausschusseseinverstanden sind, sitzen
zu bleiben.

(Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ansfchnssesist angenommen.

Abg. Referent ! >e. Wurzer: Mein zweites Referat
betrifft den Antrag, die durch die größeren Städte in der
Provinz führenden Strecken der Bezirtsstraßen ans der
Reihe der Bezirtsstraßen zu streichest, resp, den Unter¬
halt dieser Strecke» den betreffendenStädten zu über¬
lassen.

Der Ausschuß trägt darauf an: den Antrag zurück¬
zulegen, und znr nächsten Sitzuug bei vollständigem
Material, weitere Anträge an die' hol,e Versammlung
zu stellen.

Marsckall: Ich eröffne hierbei die Debatte.
Herr Contzcn hat das Wort.

Abgeordneter Gonhen Ich habe nichts dagegen,
daß die Sache aufgeschobenwerde, aber ich erkläre niicb
gegen den aus der Kurze der Zeit hergeleiteten Grund.
Diefe kann kein Motiv fein, wo die Gerechtigkeitfpricht.
Man verlangt, daß die Städte nnd die größeren Ort¬
schaften, welche vor »vic nach die großen Zuschüsse zn
den Bezirksstraßenbanfonds tragen follcn, iu Zukunft
auch noch die Straßen, die dnrch ihren Bereich gehen,
zil unterbalten haben sollen. Nachen gibt zu den Bezirts¬
straßen als Beischlag zur Mahl- uu'd Schlacht-Steuer
Ü1M Thlr., ferner'einen Anschuß nach Maßgabe der
Gciverbestener von ^70» Thlr. und znr ('irundsteuer
ohne die Gebäudestener einen Beitrag von MX» Thlr.
also einen Zuschuß von eirca I^M» Thlr. Daß ber
diesen Opfern künftighin die Unterhaltungskosten auch
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noch auf den Gemeinde - Etat gefchoben wcrdeil folleil,
ist, glaube ich, in höchstemGrade uiibillig uud ungerecht¬
fertigt.

Abgeordnete ^ryr. v. «eykam : >>h habe den
Antrag'gestellt, daß diejeuigeil Straßen, die durch die
größeren Stndte geheil, dem Beckrtsfouds abgeilounueii
werden, Man hat diesen Antrag unbillig gefnnden, ich
muß ihn daher näher begründen. Wir haben ein Prä-
eedens auf dem letzten Landtage gebabl, >vo der Antrag
der Stadt Düren auf Uebernahme verschiedeiler dnrch
diese Stadt filhrenden ^traßenstreclen auf den BezirtS-
steaßeilbaufouds abgelebnt worden ist, indem die hohe
Versammlung der Ansicht war, daß diejenigen Streckeil,
die vorzugsweise durch städtisches Fuhrwerk benutzt we»
den, auf Kosten der betreffeuden Städte erbalten werden
sollen

Wenn die Städte Beitrage mr Unterhaltung der
Bezirksstraßen geben, so erhalten sie auch ein Aegui-
vateut dafür dadurch, daß ihnen die Straßen vom Lande
ans bis au die Thore der Stadt gebracht werden, und
daß ans diese Weise die Verprovia'ntirnng der Städte um
Vieles erleichtert und im Preise ermäßigt wird. Daß
aber die Unterhalt.'.»«, derjenigen Strecken, welche uon
den städtischen Fnhrwerlen fast'allein benutzt werden und
deren Unlerhaltuug nach Maßgabe ihrer Anlage weit tost«
barer lst, als die der Straßen auf dcm Vcmde, den Städten
ausschließlichüberlasten werde, scheint mir allerdings ooll>
ständig gerechtfertigt znsein. Ich mache wiederholt darauf
aufmerksam, daß auf dem letzten Landtage der Antrag der
Stadt Düren schon aus dem Grunde abgelehnt worden
ist, weil mau sich sagte, daß diese Strecke durch die i3tadt
Düren hauptsächlich'mir durch städtische Fuhrwerke, und
zwar in einer Weise benutzt werde, daß die Abuutzuug
dieser Straße eine weit größere sei, als sonst, indem die
Waaren, welche die Eisenbahn massenweise nach Düren
bringt, durch schwere Fuhrwerke iu die betreffenden iu-
dnstrictlen und in der Stadt Düren selbst gelegeneu Eta¬
blissements gebracht werden - es wird aber von diesem
Fuhrwerte lein Barrioregeld erhoben weil dasselbe nur
im Innern der ^tadt circulirt uud keine Hebestelle passirt.

Iu anderen großen Städten trägt das städtischeFuhr¬
werk, welches für den Personenverkehr cnstirt, zum Bar-
ricrcgelde wenig bei, da es gleichfalls leine Hebestelle
passirt. Die Straßen auf dem ^ande werden Vorzugs'
weife ans den Beiträge» der ländlichen Bevölkerung ge¬
baut und erhalten; es wird aber anßerdem noch Barri^re-
geld erhuben; ich taun es daher nicht für unbillig finden,
daß den Städten zugemnthet werde, ihre Straßen auch
felbst zu bauen und zu imterhaltcu, znmal sie viel kost¬
spieliger sind, als die Straßen ans dem ^ande. Der Aus¬
schuß war aber der Ansicht, daß die reiche nicht genügend
vorbereitet sei, und man hat sich dahin geeinigt, einem
späteren Landtage vorzubehalten, auf die Sache selbst
näher einzugehen.

Marschall: Der Antrag des Ausschusses geht für
jetzt ans Tagesordnung; das hindert aber nicht, daß die
Versammlung in die Discnssiun selbst eingeht, und sie
wird sich zu fragen haben, ob sie genügend infurmirt ist,
um auf den Antrag selbst einzugehen, oder ob sie sich
dem Autrage des Ausschusses anschließt.

Abgeordneter Hchult ^ch stimme auch gegen den
Antrag. Wenn ans einen solchen Autrag eingegangen
werden soll, dann wird es nöthig sei», zu wissen, ob die
Straßen iu den Städten wirtlich eiueu solchen Werth
haben, und ob die Sache von der Bedeutung ist, um bei
2r. Majestät die Nnckuahme einer erlassenen E.rbiuets-
urdre zu beantragen. Wir haben in der Stadt Aachen
nur eine Straße, die au dem Kcartt anfängt, welche Bc-
zirksstraße ist.

In den übrigen großen Slädteu. ich oeritebe unter
diesen diejenigen, welche 1N,<)!»<» Seelen haben, sind mir
keine Bezirtsstraßen betannt. (5ülu, Bonn, Düren, Eoblenz,
Trier haben keine Bezirtsstraßen.

Rur Erefeld wird von Bezirtsstraßen durchschuitten
und schlage ich demnach vor, den Antrag abzulehnen.

Abg Referent I),-. TOur^'r: Ich glaube wir streiten
uns um des Kaisers Bart. Da der Antrag felbst dnrch
nichts begründet wird, und es uns auch an dem nöthigen
Material fehlt, so hat der Ausschuß beantragt, den Gegen¬
stand zurückzulegen, und ich taun daher nur bitten diesem
Antrage beiznlrcicn.

Abgeordneter Vachom Wen» ich richtig verstanden
habe, so hat der Ausschuß beantragt, daß wir znr ^>eit
zur ^.agesordnnng übergeben; ich stelle aber den Antrag,
daß wir überhaupt zur Tagesorduuug übergehen. Es ist
oon seilen meines Herrn Eollegen von Aachen die UnbiT
ligteit des Antrages schon hervorgehoben worden, und ich
will nur einen Belag dazu liefern in Bezug auf die Stadt
Eölii. ^ch weiß zwar augenblicklichnicht anzugeben, welche
Siraßen iu Eöln Bezirksstraßen find; ich will aber unr
allführen, welche bedentende» kosten die ^tadl Eöln zn dem
Bezirtsftraßenfonds zahlt: sie öelaufen sich für die )ahre
l«5."> ^«!l anf circa I :!«,<»!»,» ^hlr., und zwar find die
Beiträge theilweise ans die Mahl uud Schlachlsteuer, theil'
weise ans die ^'ruudstener, theilweise auf die Gewerbestener
umgelegt worden.

Wenn man nun sag!, das Vand hätte teiueu Bortheil
davon, fo bemerke ich, daß der Vortheil in diefer Beziehung
fowohl dem Vande, wie den Städten zu Gute tommt. Denn
wenn das Vand keine guten Straßen hat, so taun es feine
Produkte nicht zn Markte bringen und angemeffeu uerwerthen.

Ich habe noch einen Uebelstaud zu erwähnen, der die
Städle uud oovzüglich Eöln betrifft. Man legt nämlich
die Barriere dich! an die Stadt heran, nnd da es noth-
wendig ist, daß alles Banmaterial oon außerhalb der^tadt
geholt werden muß, so ,nnß alles Fuhrwerl das Barriere
geld bezahlen. Deshalb bal die Stadtverordneten Versamim
lung Veranlassung genommen, mich zn erinchm, eine Be^
schwerde darüber zu führe». Die Regierung hat aber
abgelehnt, darauf einzngehen, nnd gesagt, die Barriere läge
nicht zu nahe bei der Ztadt. Deshalb stelle ich deu Autrag,
daß mau nicht znr ^eit, sondern überhaupt znr Tagesord-
uuug übergeht.

Abgeordneter!>e.V3urzl'r: ^ch „lochtebemerken, daß
das in der Vache^keinen Unterschied »lacht, denn es steht
Jedem frei, die reiche in der nächsten Diät wieder anf.zm
nehme». Der Herr Vorredner sagt, daß ihm das Material
nicht zu Gebote stehe, der Ausschuß ist eben der Anficht.
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Mnrschnll: Ich glalibe ini Gegentheil daß dem Horn,
Abgeordneten für itöln sehr viel Material z>l Gebote ge^
standen hat, was il,n veranlaßt hat, näher ans die Vache
einzugehen.

Der Antrag des Ausschusses geht ans Tagesordnung;
weuu sich neues Material findet, tau» selbst in der nächsten
Diät wieder darauf zurückgekommenwerden. Ader heute ist
der Antrag ans Tagesordnung gestellt uud ich dilre die
senigen, welche mil dein Antrage des Ausschusses aus lieber^
gang znr Tagesordnung eiuuerstaudcu sind, sich zn erHeden.

(Geschieht.)
Der Antrag des Ausschusses ist angenommen.

Abgeordneter Dr, Wurzer erstattet ein Referat
des Vi>. Ausschusses über den Antrag der Königlichen
Negierung zu Aachen auf Bewilligung eines Zuschusses
vou 40t» ^hlr. zur außerordentlichen Instandsetzung einer
Strecke auf der Cöln-Trierer Be^irksstraszc aus dem be¬
treffenden Bezirtsstraßenfonds.

Der Ausschuß beantragt die hohe Versammlung wolle
den geforderten Betrag uon 400 Thlr. zur außerordent¬
lichen Instandsetzung der angegebenen Wegstrecke ans den
Etat pro i865 —66 genehmigen, sofern der ständische
Connuissar sich mit dem Projecte nach Einsicht der Vor-
aclen uud nach örtlicher Besichtigung einverstanden er-
klären werde,

Mnrscknll Ist etwas dagegen zu erinnern?
(Pause,)

Das ist nicht der Fall, oer Antrag des Ausschusses
>st somit angenommen.

Meine Herren, wir wollen noch die Wahlen für
SieaMrg vornehmen,

Abg. Neferent von der Heydt: Ist es nicht
vielleicht gefällig, die Adresse in der Armensache zu hören ?

MarsckaU: Gewiß, Alle Adressen gehen vor.

Äbg, Referent von der Heydr verliest die
Adresse in Betreff der Petition der Ztadt Cöln wegen
des Armenwesenv,

Mnrfchall: Ist gegen die Adresse etwas zu er¬
innern?

(Panfe,)

Sie ist angenommen.

Abgeordneter Brenn«; verliest die Ndresse in Be¬
zug auf Güterrccht und Gütergemeinschaft im Bezirke des
Iustizscuats zu Ehrcnbreitstein.

Marschnll: Wird etwas dagegen erinnert?

(Panfe,)

Auch diese Adresse ist angenommen.

Meine Herren, zum Schluß wolle» wir unsere Com¬
mission für Sicgbnrg wählen. Räch dem Reglement muß
von jedem Landtage, von dem einen zum andern, gewählt
werden. Allerdings ist es vorgekommen, wenn dic'Herren
noch beim Landtage waren, daß dann nur eine Bestätigung
stattgefunden hat. Indessen wird es zweckmäßig sein, daß
Sie dieses Mal die W.chl vornehmen.

Also erst die beiden Herren, die in die ständische
Commission hineiu kommen; und dann haben wir zu
wählen die 6 Mitglieder in die Special-Commission für
die Irreu - Heilanstalt in Siegbnrg, Wir wählen also
zuerst uusere beiden Cummissarc, und würde ich die Herren
u, Dalwigk nnd Becker als Scrntatoren zu fuugiren
bitten, uud für dic zweite Wahl bitte ich die Herren v.
Veytam nnd u, Eerde als Scrutatoren fuugiren zn wollen.

Meine Hcrrcn. das Resultat der Wahl können wir
wohl morgen hören. Ich setze die morgende Sitzung um
10 Uhr an uud schließe die heutige.

(Schluß 4/, Uhr,)
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